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Einleitung 
 
Der vorliegende Schattenbericht wurde von ECPAT Österreich koordiniert und gemeinsam mit 
UNICEF Österreich, dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Stopline Österreich, dem 
Jugendbeirat ECPAT Österreich, Don Bosco Flüchtlingswerk Österreich-Koordinatorin Separated 

Children in Europe Programme Österreich, Volkshilfe Wien ð SOPHIE-BildungsRaum für Prostituierte 
sowie Expert/innen zum Problemfeld der Kinderprostitution erstellt.  
Das vorliegende Dokument richtet sich, gemäß Artikel 45 (a) der UN- Kinderrechtskonvention an das 
Kinderrechtskomittee, und die erstellenden Organisationen bitten um die Kenntnisnahme des 
folgenden Berichts.  
 
An dieser Stelle sei allen teilnehmenden Organisationen und Personen für ihr außergewöhnliches 
Engagement gedankt. Ein besonderer Dank gilt auch allen Interviewpartner/i nnen sowie Personen, 
die auf anderem Wege ihr Wissen und ihre Zeit für die Erstellung dieses Berichts bereitgestellt 
haben. 
 
Es wurden bereits bestehende Informationen1 gesammelt, ausgewertet und damit Lücken 
identifiziert. In Bezug auf die Informationsgenerierung bediente sich ECPAT Österreich verschiedener 
standardisierter Methoden, um fundierte Aussagen zu jenen Bereichen treffen zu können, die 
Informationsdefizite aufweisen. Hierzu entwickelte ECPAT Österreich einen Fragebogen, der 
innerhalb der österreichischen Zivilgesellschaft verschickt wurde. Mithilfe der Partner/innen wurden 
Interviews und Gespräche mit ausgewählten Zielpersonen geführt, welche in der einen oder anderen 
Form mit den drei Phänomenen des Zusatzprotokolls zu tun haben. Diese Informationen wurden 
ausgewertet und diskutiert. In einem weiteren Schritt wurden sie in den vorliegenden Bericht 
eingearbeitet und sollen einen Anstoß bieten, in den betreffenden Gebieten umfassendere Studien 
bzw. Zahlenerhebungen anzustellen. 
 
Insbesondere in Vorbereitung auf den Weltkongress III zur kommerziellen sexuellen Ausbeutung 
von Kindern in Brasilien 20082 hoffen die Verfasser/innen dieses Berichts, einen Beitrag zur 
Evaluierung der Aktivitäten der österreichischen Regierung in diesem Bereich leisten zu können. 
Dies insbesondere in Anknüpfung an das vorangegangene Engagement Österreichs durch die 
Teilnahme und Unterzeichnung der Schlussdokumente beider vorheriger Weltkongresse (in 
Stockholm 1996 und Yokohama 2001). 
 

Allgemeine Hinweise 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Abgrenzung der Begriffe des Kinderhandels, der 
Kinderprostitution sowie der Kinderpornographie keineswegs analog zu einer realen Abgrenzung der 
drei Phänomene gesehen werden kann. Alle drei Bereiche sind miteinander, manchmal mehr, 
manchmal weniger, verbunden. Wenn daher im Folgenden Aussagen über nur einen der drei 
Bereiche gemacht werden, so müssen diese bekannten Verbindungen mitgedacht werden. 

Definitionen 
Anmerkung zum .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αYƛƴŘŜǊǇǊƻǎǘƛǘǳǘƛƻƴάΥ LƳ {ǇǊŀŎƘƎŜōǊŀǳŎƘ ŘŜǎ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ .ŜǊƛŎƘǘǎ ǿƛǊŘ 
ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αYƛƴŘŜǊǇǊƻǎǘƛǘǳǘƛƻƴά ŀƴŀƭƻƎ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦǎǾŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ OPSC verwendet. 
Es ist jedoch wichtig, zu betonen, dass dieser Begriff problematisch ist, da er eine klare Abgrenzung 
von Prostitution als freiwillige sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt, die zwischen zwei erwachsenen 
Menschen vereinbart wird, einerseits und der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von 

                                                           
1
 Wobei hier zu vermerken ist, dass sehr wenig bis keine spezifischen Informationen bezüglich der drei Bereiche des 

Zusatzprotokolls in Österreich vorliegen. 
2
 Für weitere Informationen siehe auch: http://www.ecpat.net/World_Congress/en/index.html, Zugriff am 20.03.08, 14:25 

http://www.ecpat.net/World_Congress/en/index.html
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Minderjährigen durch Prostitution andererseits, erschwert. 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αYƛƴŘŜǊǇǊƻǎǘƛǘǳǘƛƻƴά ōƛǊƎǘ 
daher unter Umständen die Gefahr der Verharmlosung eines ernst zu nehmenden Verbrechens 
sowie der negativen Konnotation freiwilliger Sexarbeit.3  

Im Hinblick auf die Abgrenzung der beiden .ŜƎǊƛŦŦŜ α±ŜǊƪŀǳŦ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴάΣ ǿƛŜ ŜǊ ƛƳ ht{/ 
ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿƛǊŘΣ ǎƻǿƛŜ αYƛƴŘŜǊƘŀƴŘŜƭάΣ wie im Palermo Protokoll4 definiert, ist festzuhalten, dass im 
vorliegenden Schattenbericht alle Aktivitäten und Maßnahmen der österreichischen Regierung und 
Zivilgesellschaft auf den Umfang beider Begriffsdefinitionen5 geprüft wurden. Der Einfachheit halber 
wird fortan als beide Begriffe umfassende Definition ausschließlich der Begriff αYƛƴŘŜǊƘŀƴŘŜƭά 
verwendet.  

Für den Bereich des Kinderhandels ist anzumerken, dass bei definitorischen Fragen 
Menschenhandel immer noch v.a. mit sexueller Ausbeutung assoziiert wird. Das hat nachteilige 
Konsequenzen insbesondere für die Identifizierung der Betroffenen. Ein positives Zeichen 
dahingehend konnte bei der Presseveranstaltung der österreichischen Regierung vom 16.10.2007 
αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ƎŜƎŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴƘŀƴŘŜƭά ŜǊƪŀƴƴǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Dennoch wurde Kinderhandel nicht mit dem 
Handel in die sexuelle Ausbeutung gleichgesetzt. Jedoch war auch von einigen Akteuren die Tendenz 
zu bemerken, Kinderhandel eher mit solchen Ausbeutungsformen gleichzusetzen, welche in der 
Öffentlichkeit sichtbarer sind als andere (Betteln, Stehlen). Ohne fundierte wissenschaftliche 
Studien birgt auch dies die Gefahr einer Verkürzung und damit inadäquaten Erfassung und 
Bekämpfung des Phänomens Kinderhandel. 

Weiters wollen wir darauf hinweisen, dass im vorliegenden .ŜǊƛŎƘǘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ α.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜ 
von .ΦΦά ŘŜƳ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ {ǇǊŀŎƘƎŜōǊŀǳŎƘ Ǿƻƴ αhǇŦŜǊƴά ǾƻǊȊǳȊƛŜƘŜƴ ƛǎǘ. Dennoch wird der Begriff 
αhǇŦŜǊά ƛƴ YŀǇƛǘŜƭ с α{ŎƘǳǘȊ ŘŜǊ wŜŎƘǘŜ ŘŜǊ hǇŦŜǊά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΣ Řŀ ŜǊ ƛƳ Yƻƴǘext von 
Opferschutzrechten eine Legaldefinition ist.6 

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αYƛƴŘά ǿƛǊŘ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ ¦b-Kinderrechtskonvention verwendet. 
 

                                                           
3
 Statement Volkshilfe Wien, SOPHIE, 04.03.2008 

4
 Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in 

Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
5
 Vgl. dazu auch ECPAT International (2007): ECPAT Network Guide to Alternative Reporting on the Optional Protocol on the 

sale of children, child prostitution and child pornography. Thailand, S. 17f. 
6
 Vgl. zu dieser Diskussion auch IOM (2007): The IOM Handbook on direct Assistance for Victims of Trafficking. Von: 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=13452 , letzter Zugriff: 20.03.2008, 14:55, S. xif.  

http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=13452
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Empfehlungen 
 
Frühere Empfehlungen des Ausschusses für die Rechte des Kindes zu Österreich, 
2005 
(UN Doc. CRC/C/15/Add.251, 28.01.2005) 
Die αAbschließenden Beobachtungenά7 des Ausschusses in Bezug auf den letzten Staatenbericht 
Österreichs zur Kinderrechtskonvention (KRK)8 wurden in den folgenden Bereichen, welche auch im 
Zusammenhang mit dem OPSC besonders von Bedeutung sind, nicht gänzlich umgesetzt (für ein 
vollständiges Zitat der Empfehlungen [kursiv] siehe die entsprechenden Unterkapitel im folgenden 
Text): 
ü Gesetzgebung ς keine Verfassungsrechte, legislative Überprüfung (Absatz 9) 
ü Koordination ς keine effektiven Koordinationsmethoden (Absatz 11) 
ü Nationale Aktionspläne ς unzureichende personelle und finanzielle Ressourcen, keine 

Indikatoren für Monitoring und Evaluation (Absatz 13) 
ü Datensammlung ς keine umfassende, disaggregierte Datensammlung (Absatz 17) 
ü Nichtdiskriminierung ς Harmonisierung der Jugendwohlfahrtsgesetzgebung, Evaluation noch 

ausständig (Absatz 24) 
ü Sexuelle Ausbeutung, Pornographie und Menschenhandel ς keine vollständige Umsetzung 

der Aktionspläne, vermehrte Identifikation und Trainings, angemessene Schutz- und 
Wiedereingliederungsmaßnahmen (Absatz 52) 

ü Verbreitung ς keine umfassende öffentliche Auseinandersetzung mit dem Meldeverfahren 
(Absatz 57) 

 

Allgemeine Empfehlungen 
 
ü Alle das OPSC betreffenden Durchführungsmaßnahmen sollten folgende vom Komitee 

entwickelten Grundsätze und Standards besonders berücksichtigen: 
o Wohl des Kindes 
o Recht auf Nichtdiskriminierung, einschließlich in Bezug auf Geschlecht, Nationalität, 

ethnische Herkunft, z.B. Roma, und alle anderen Formen von Diskriminierung in Art. 
2 der Kinderrechtskonvention (KRK) 

o Recht des Kindes auf Partizipation und freie Meinungsäußerung 
o Recht auf Information 
o Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung 
o Recht auf Privatsphäre, einschließlich Datenschutz 

 
ü Betroffene Kinder dürfen nie kriminalisiert werden 

 
ü Konkret fehlt eine Einbindung von Kindern und Jugendlichen und ihren Organisationen und 

repräsentativen Institutionen (wie etwa der Bundesjugendvertretung9) in die Entwicklung, 
Umsetzung, Monitoring und Evaluation von OPSC-spezifischen Aktivitäten  

                                                           
7
 Ausschuss für die Rechte des Kindes (2005):  Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: 

Österreich. Zusammenfassende Arbeitsübersetzung. Zwanzigste Tagung, Von: 
http://www.kinderhabenrechte.at/fileadmin/download/nc-homepage_concluding_observations_deutsch.pdf, letzter Zugriff: 
28.05.08 
8
 Vgl. BMSG (2002): 2. Österreichischer Kinderrechtebericht. Bericht der Republik Österreich an die Vereinten Nationen gemäß 

Artikel 44, Abs. 1 b des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, Wien, Von: 
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/monitoring/2._krk_staatenbericht_2002.pdf, letzter Zugriff: 31.05.08 
9
 Siehe http://www.jugendvertretung.at/  

http://www.kinderhabenrechte.at/fileadmin/download/nc-homepage_concluding_observations_deutsch.pdf
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/monitoring/2._krk_staatenbericht_2002.pdf
http://www.jugendvertretung.at/
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ü Alle Aktionspläne sollten angemessen finanziert werden und sowohl Zeitplan als auch 

Monitoring-Strukturen beinhalten 
 
ü Umsetzung der restlichen Maßnahmen, die im nationalen Aktionsplan für die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen (2004) in Kapitel 11 (αSchutz vor wirtschaftlicher und sexueller 
Ausbeutung und Kinderhandelά) vorgesehen sind, insbesondere in den Bereichen 
Kindersextourismus, Bewusstseinsbildung und Training 

 

ü Verbesserte Kooperation zwischen den Regierungsstellen, NGOs, der Zivilgesellschaft und 
der internationalen Community  (siehe Kapitel αKooperationά) 

 
ü Mehr öffentliche Mittel für die Recherche von OPSC 

 
ü Angemessene Koordinations- und Monitoring-Mechanismen sollten entwickelt werden, um 

die Umsetzung und Nachhaltigkeit der Maßnahmen, die für Bereiche des OPSC relevant sind, 
zu beaufsichtigen und evaluieren 

 
ü Widerrufung der Vorbehalte zum OPSC  

 
ü Aufnahme der Kinderrechte in die österreichische Verfassung  

 
ü Klare Definition der Rollen und der Verantwortlichkeit aller relevanten Akteure in Bezug auf 

die Umsetzung des OPSC  
 
ü Maßnahmen und entsprechende Budgetvergabe für die Umsetzung des OPSC in seinen 

unterschiedlichen Aspekten müssen einem langfristigen Umsetzungsplan folgen  
 

[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich ð Gesetzgebung, 
Absatz 9] 
Der Ausschuss begrüßt die Schritte zur Aufnahme der KRK in die Bundesverfassung im Ö-Konvent und 
regt zu weiteren Anstrengungen zur Übernahme der KRK in den Landesverfassungen und der 
Bundesverfassung an. Der Ausschuss ist aber besorgt über einzelne Gesetze, die der KRK nicht völlig 
entsprechen, insbesondere in Bezug auf Familienzusammenführung (Art. 10), Schutz von 
unbegleiteten Minderjährigen (Art. 20) und Flüchtlingskindern (Art. 22). 
 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Nationaler 
Aktionsplan, Absatz 13] 
Er empfiehlt, dass der NAP schließlich vom Nationalrat angenommen wird und dass ausreichend 
zeitgerechte finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um eine Umsetzung zu 
ermöglichen. Auch die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen interessierten und 
relevanten Gruppen muss ermuntert und ermöglicht werden. Empfohlen wird ferner, Indikatoren für 
das Monitoring und die Evaluation des NAP zu entwickeln. 
 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ςSexuelle 
Ausbeutung, Pornographie und Kinderhandel, Absatz 52] 
Der Ausschuss empfiehlt, 
a) die Anstrengungen zu verstärken und einen Nationalen Aktionsplan zu entwickeln und effektiv 
umzusetzen, wie im ersten und zweiten Weltkongress gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern (1996 
und 2001) beschlossen wurde. Dieser soll das Zusatzprotokoll zur KRK bezüglich Kinderhandel, 
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Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie den bestehenden NAP von 1998 gegen sexuellen 
Missbrauch und Kinderpornographie im Internet berücksichtigen. Internationale und besonders 
regionale Kooperation soll weiter gestärkt werden; Χ 
 

Zahlen und Studien 
ü Systematische Datensammlung, empirische Recherche und Bewertung vorhandener Daten 

ist in allen OPSC-Bereichen dringend als Basis für eine angemessene Entwicklung, 
Gesetzgebung und andere Umsetzung von Maßnahmen nötig. Klare Daten und Bewertung 
von Aktivitäten (mit Fokus auf die Identifizierung von αbest practicesά auch in anderen 
Ländern) fehlen. 

 Mehr Recherche und systematische Datensammlung, speziell im Bereich der 
kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kindern durch Prostitution, einschließlich 
quantitativer Daten  

 Mehr Recherche über die Überschneidung von asylsuchenden Kindern und 
gehandelten Kindern bzw. Kindern in der Prostitution  

 Bessere Dokumentierung der verschiedenartigen Erscheinungsformen von 
Menschenhandel  

 Mehr Recherche über das Phänomen von mit Kindern bettelnden Romagruppen 

 Mehr Information und systematische Datensammlung über extraterritoriale 
Gesetzgebung  

 Entwicklung von Indikatoren für die Datensammlung  
 
ü Einarbeitung der Themen des OPSC in bereits bestehende Datensammlungen und Analysen. 

Die folgenden Empfehlungen sollten beachtet werden, die Umsetzung ist jedoch nicht auf sie 
beschränkt: 

 Disaggregation der Daten im Sicherheitsbericht des Bundeministeriums für Inneres 
und des Bundesministeriums der Justiz  

 Bessere Disaggregation der Daten in ausländischen Statistiken  
 

ü Einrichtung einer zentralen Datenbank für Europa über Menschenhändler und von 
Menschenhandel betroffene Personen  
 

ü Einrichtung eines Datensammlungssystems, aufgeschlüsselt nach Nationalität und Ethnizität  
 
ü Systematische Evaluation der Umsetzung des OPSC durch staatliche Einrichtungen  

 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Daten und 
Statistiken, Absatz 17] 
Der Ausschuss empfiehlt, ein System für die umfassende Sammlung vergleichbarer Daten zur KRK zu 
entwickeln. Diese Daten sollen alle Kinder unter 18 Jahren erfassen und disaggregiert sein, unter 
besonderer Bedachtnahme auf "verwundbare" Gruppen einschließlich von Flüchtlingskindern und 
asylsuchenden Kindern." 
 

Prävention und Bewusstseinsbildung 
 
ü Öffentliche Stellen (ärztliche, Jugendwohlfahrt etc.) sollten betroffenen, kommerziell und 

sexuell durch Prostitution, Pornographie und Kinderhandel ausgebeuteten Kindern und 
gefährdeten und marginalisierten Gruppen mehr Aufmerksamkeit schenken  

 Kooperation und Networking mit Beratungsstellen und Schulen 
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 Information über das OPSC an die Mitarbeiter der Jugendwohlfahrt 
 

ü Informationsmaterial ς geschlechtsneutral formuliert für kommerziell und sexuell durch 
Prostitution, Kinderhandel und Pornographie ausgebeutete Kinder 
 

ü Mehr Informationen in Jugendzeitschriften und im Internet über die Infizierung mit 
Geschlechtskrankheiten bzw. die Verwendung von Kondomen 

 
ü Gutes Präventionsmaterial über Schutzmaßnahmen geschlechtsneutral formuliert (am 

besten mit Bildern, die man ohne der deutschen Sprache mächtig zu sein, versteht), welches 
großflächig in Lokalen ausgeteilt wird 

 
ü Mehr präventive Arbeit gezielt für (potenzielle) Täter  

 
ü Stärkere Bewusstseinsbildung zu sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie zu den Themen des 

OPSC in den Schulen sowie in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit (besonderer 
Fokus auf αpeer to peer educationά) 

 
ü Verbreitung des OPSC in der Öffentlichkeit, z.B. durch Kampagnen  

 Bewusstseinsbildung über das Ausmaß des Menschenhandels (in all seinen Formen!) 
 

ü Die österreichische Regierung sollte durch die Österreichische Entwicklungsagentur (ADA) 
und in Kooperation mit Partnern in der internationalen Community weiterhin Organisationen 
finanzieren, die bewusstseinsbildende Kampagnen durchführen (speziell abzielend auf 
gefährdete Gruppen, einschließlich Minderheiten wie die Roma) 

 

[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ð 
Verbreitung der Informationen, Absatz 57] 
Der Ausschuss empfiehlt weiters, dass der zweite periodische Bericht und die schriftlichen Antworten 
zur List of Issues sowie die entsprechenden Empfehlungen des Ausschusses der allgemeinen 
Öffentlichkeit, den NGOs, Jugendgruppen und Kindern selbst leicht zugänglich gemacht werden (nicht 
nur über Internet), um damit eine Diskussion anzuregen und mehr Kenntnis und Bewusstsein über die 
KRK, ihre Implementierung und ihr Monitoring zu erzielen. 
 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses 
für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Sexuelle Ausbeutung, Pornographie und Kinderhandel, 
Abs. 52] 
Der Ausschuss empfiehlt, Χ Ŏύ ŘŜƴ α/ƻŘŜ ƻŦ /ƻƴŘǳŎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ {ŎƘǳǘȊ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǾƻǊ ǎŜȄǳŜƭƭŜǊ 
Ausbeutung ƛƳ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎά Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴΤΧ 
 

Capacity building und Training 
 
ü Alle Stellen, die mit betroffenen Kindern in Bereichen des OPSC zu tun haben, sollten 

Trainingsprogramme entwickeln, um sicherzustellen, dass das Personal, das für 
Identifikation, Betreuung und Schutz von betroffenen Kindern verantwortlich ist, die Rechte 
der Kinder kennt, alters- und geschlechtssensitiv ist und die nötigen Fähigkeiten besitzt, um 
Kinder während des ganzen Prozesses zu unterstützen (einschließlich im Bereich der 
Strafverfolgung) 
 

ü Trainings sollten gleichmäßig in den Bundesländern verteilt werden 
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ü Kontinuierliche und erweiterte Trainings für Beamte in den Herkunftsländern von Kindern, 

die durch Kinderhandel nach Österreich gebracht werden 
 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Sexuelle 
Ausbeutung, Pornographie und Kinderhandel, Absatz 52] 
Der Ausschuss empfiehlt, 
Χ ōύ die Kapazitäten der Polizei und alles relevanten Personals zu verstärken, um vermehrt Anzeigen 
und Informationen bezüglich Kinderhandel und sexueller Ausbeutung entgegennehmen und 
verfolgen, in einer kindersensitiven Art zu stärken; z.B. durch Erhöhung der personellen und 
finanziellen Ressourcen und wo nötig, durch entsprechendes Training;Χ 
 

Schutz und Betreuung 
 
ü Spezifisch geschlechtssensitive Betreuung für Kinder in Drogen-Entzugszentren (kurz- und 

langfristige Therapien) ist dringend notwendig 
 

ü Spezifisch geschlechtssensitive Projekte für Berufsausbildung, entworfen für betroffene 
Kinder, einschließlich ehemaliger Drogenabhängiger 

 
ü Einrichtung einer Institution für aufsuchende Arbeit und Betreuung speziell von Kindern, die 

von kommerzieller sexueller Ausbeutung durch Prostitution und/oder Kinderhandel 
betroffen sind  

 
ü Stärkung der Kapazitäten von vorhandenen Betreuungseinrichtungen  

 
ü Schonende Vernehmungsmethoden müssen auf alle Verfahren mit gehandelten Kindern 

Anwendung finden (im Moment haben nur gehandelte Kinder, die sexuell missbraucht 
wurden, das Recht auf schonende Vernehmung)  

 
ü 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ ōƛƴŘŜƴŘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ YƛƴŘŜǎǿƻƘƭǇǊǸŦǳƴƎ όα.Ŝǎǘ LƴǘŜǊŜǎǘ 

5ŜǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴά  ð BID entsprechend der αUNHCR Guidelines on Formal Determination of the 
Best Interests of the Childά10) 

 
ü Institutionalisierung der Verwendung dieser BID-Kriterien durch die entsprechenden 

Behörden (speziell, aber nicht nur, durch Jugendwohlfahrtsbehörden) und Gewährleistung 
ihrer Anwendung auf alle OPSC-Bereiche 

 
ü Konsequente Anwendung des αin dubio pro reoά-Prinzips in der Alterseinschätzung, z.B. 

wenn es Zweifel darüber gibt, ob eine Person ein Kind ist, sollte dies angenommen werden 
 
ü Kinderhandel: Einrichtung eines umfassenden nationalen Überweisungs-Mechanismus 

(Umsetzung in allen neun Bundesländern) für gehandelte Kinder in Österreich, einschließlich 
zusätzlicher Kapazitäten und Ressourcen für Identifizierung, Kooperation und 
Informationsaustausch zwischen Behörden und NGOs und Unterstützung, Integration 
und/oder freiwillige Rückkehr/Reintegration von Kindern 

 

                                                           
10

 UNHCR (2006): Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child. Von: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=447d5bf24 , letzter Zugriff: 26.02.2008 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=447d5bf24
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=447d5bf24
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ü Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung (und/oder Asyl) für alle gehandelten Kinder zum 
Zwecke des Schutzes und der Betreuung (einschließlich vollen Zugangs zu 
Sozialeinrichtungen) und Möglichkeit zur Integration, abhängig von den Ergebnissen des BID-
Prozesses und der Risikoanalyse; Recht von Jugendlichen auf Berufsausbildung und Arbeit 
und follow-up-Betreuung für betroffene Kinder, sobald sie die Volljährigkeit erreichen 

 
ü YƛƴŘŜǊƘŀƴŘŜƭΥ DŀǊŀƴǘƛŜ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎǿƻƘƭǇǊƛƴȊƛǇǎ όαōŜǎǘ ƛƴǘŜǊŜǎǘ ƻŦ ǘƘŜ ŎƘƛƭŘάύΤ aǸǘǘŜǊΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ 

ihren Kindern gehandelt wurden, sollten am selben Ort Hilfe bekommen; gehandelte Mütter 
sollten, wie alle Betroffenen von Menschenhandel, nicht kriminalisiert werden 

 
ü Auch aufsuchende Arbeit (αStreetworkάύ zur Erreichung der Betroffenen. 

 
ü Maßgeblich sind niederschwellige Betreuungskonzepte, die von einem umfassenden Ansatz 

getragen sind. Rechtliche Beratung, psychologische und medizinische Angebote, die anonym 
in Anspruch genommen werden können, Schutz- und Ruheräume rund um die Uhr etc. 

 Niederschwellige Programme entweder für Berufsausbildung oder betriebliche 
Weiterbildung, die helfen können, aus der Prostitution auszusteigen, und 
Alternativen zum Straßenleben und neue Perspektiven aufzeigen 

 Für die Unterkünfte ς vorhandene oder, wenn nötig, neue ς sollten die folgenden 
Kriterien gelten: an keine Voraussetzungen gebunden, anonymer, freiwilliger Zugang, 
24 Stunden pro Tag geöffnet, verfügbare Schlafplätze auch untertags (da Prostitution 
meist in der Nacht stattfindet), weibliches Personal 

 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Nicht-
Diskriminierung, Absatz 24] 
Der Ausschuss empfiehlt, die Gesetze (JWG) und Regelungen für Betreuungsangebote zu 
harmonisieren und Minimumstandards in Übereinstimmung mit der KRK auf Länder- und 
Bezirksebene einzuführen. Darüber hinaus wird empfohlen, dass der Bund ein systematisches 
Monitoring und Evaluation der Qualität, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit dieser Angebote 
durchführt. 
 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς Sexuelle 
Ausbeutung, Pornographie und Kinderhandel, Absatz 52] 
Der Ausschuss empfiehlt, 
Χ Řύ Opfern von Kinderhandel, Prostitution und Pornographie Zugang zu Schutz und 
Wiedereingliederungsmaßnahmen zu sichern. 
 

Kooperation 
 
ü Kooperation der staatlichen Akteure (Ministerien, Länder etc.) in Monitoring und Evaluation, 

wie z.B. in KRK und OPSC Berichterstattungsprozessen 

 

ü Weitere Kooperation mit NGOs bzgl. KRK und OPSC Monitoring Prozesse 
 
ü Verstärkte Zusammenarbeit von Polizei, Justiz, Jugendwohlfahrt, NGOs und anderer 

relevanter Akteure (Medizin etc.) in den Bereichen des OPSC (insbesondere 
Kinderprostitution und Kinderhandel) 

 
ü Verstärkte internationale Kooperation in den Bereichen des OPSC (besonders die 

Zusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Ziel- und Transitländern im Bereich von Kinderhandel, 
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was Datensammlung, Prävention, Reintegration, Identifikation, Schutz und strafgerichtliche 
Verfolgung betrifft) 

 
ü Entwicklung eines systematischen Rückführungsmechanismus im Bereich des Kinderhandels  

 
ü Einrichtung und Institutionalisierung von bi- und multilateralen  

Monitoring-Mechanismen, konzentriert auf gehandelte Kinder, die ins Herkunftsland 
zurückgeführt wurden oder im Ziel- oder Transitland integriert wurden  

 
[Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte des Kindes: Österreich 2005 ς 
Koordination, Absatz 11] 
Er empfiehlt die Einrichtung permanenter und effektiver Koordinationsmechanismen 
auf Bundes- und Länderebene mit ausreichenden Personal- und Finanzressourcen, die eine effiziente 
Umsetzung ermöglichen. (Absatz 11) 
 

Verbot und verwandte Angelegenheiten 
 
ü Kinder, die in Bereichen des OPSC ausgebeutet wurden, dürfen nie kriminalisiert werden  

 
ü Das Strafgesetz muss einem opferzentrierten Ansatz folgen  

 
ü Verwaltungsstrafen in Bundesgesetzen, die Minderjährige in der Prostitution pönalisieren, 

sollten abgeschafft werden (was auch als präventive Maßnahme gesehen werden kann, da 
Kinder so nicht mehr von Prostitution abhängig sind, um ihre Schulden zu zahlen) 

 
ü Änderung der Vorschriften im Fremdenrecht und Asylrecht zu den Altersgrenzen bezüglich 

der Prozessfähigkeit und Harmonisierung der Altersgrenzen für österreichische und 
ausländische Kinder 

 
ü Die Strafdrohungen für Straftaten im Bereich des OPSC müssen bewertet und teilweise 

erhöht werden  
 
ü Täter sollten das angemessene Alter überprüfen müssen, wenn sie sexuellen Kontakt mit 

einer Person haben (z.B. durch Kontrolle der offiziellen Meldebescheinigung für Prostituierte) 
 
ü Das Argument, dass der/die Täter/in dachte, die Person, mit der er/sie sexuellen Kontakt 

hatte, war über 18, sollte nicht berücksichtigt werden 
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1. Allgemeine Richtlinien  
 
Der Erstbericht über die Umsetzung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie in 
Österreich (BGBL III 93/2004) (Staatenbericht) beschränkt sich auf eine Aufzählung relevanter 
Gesetzesbestimmungen sowie einiger, teilweise älterer Präventions- und Kooperationsmaßnahmen. 
Der Vorbereitungs- und Entstehungsprozess des Staatenberichts wird nicht näher dargestellt. Auch 
scheinen keine Statistiken oder sonstige Anhänge mitgeschickt worden zu sein.11 Zur Verbesserung 
dieser Situation wäre nach unserer Einschätzung eine Vorab-Zusammenarbeit der zuständigen 
Ministerien sowie relevanter NGOs, welche in der Praxis ihrer täglichen Arbeit mit den Phänomenen 
des OPSC zu tun haben, in Österreich denkbar. Es gibt bereits Zusammenarbeit in verschiedenen 
Gremien (siehe folgende Kapitel), die erfolgreich und im beiderseitigen Interesse durchgeführt wird. 

Ein Hinweis auf den rechtlichen Status des Fakultativprotokolls, welches unter einem 
Erfüllungsvorbehalt gem. Art. 50/2 B-VG genehmigt wurde12, fehlt. Der Vorbehalt erfordert die 
Erlassung von nationalen Durchführungsgesetzen und verhindert somit eine direkte Berufung auf die 
völkerrechtliche Vereinbarung. Ein derartiges Durchführungsgesetz gibt es bis heute aber nicht, sodass 
der rechtliche Status der KRK13 und ihrer Protokolle zweifach unzureichend abgesichert ist, da die 
Konvention weder im Verfassungsrang steht und somit keine übergeordnete Bedeutung für Gesetze 
hat, noch unmittelbar anwendbar ist. Das steht im Widerspruch zu einer Aussage im Staatenbericht zu 
Art. 5, wo auf einen angeblichen αself-executingά Charakter von völkerrechtlichen Übereinkommen 

verwiesen wird.  
Der Umsetzungsbezug auf die vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention (KRK) 

(Diskriminierungsverbot, Wahrung des Kindeswohls, das Recht auf (Über)Leben und Entwicklung sowie 
die Berücksichtigung der Partizipation des Kindes), lässt sich aus dem Staatenbericht nur sehr bedingt 
ersehen. Es wird an keiner Stelle explizit darauf eingegangen. Eine Zugrundelegung der Prinzipien des 
Kindeswohls und des Rechts auf (Über)Leben lässt sich allenfalls aus einigen strafsatzerhöhenden 
Qualifizierungen ableiten. So werden in den zentralen Bestimmungen (§§ 104a, 206, 207, 207a, 214, 
215a, 216 StGB) die Tatbegehung gegen (unmündige) Minderjährige generell, der Einsatz von Gewalt 
oder gefährlicher Drohung bzw. die Anwendung von schwerer Gewalt als die Tat qualifizierende 
Umstände angeführt. Ebenso erhöht sich die Strafdrohung bei der Begehung der Tat im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung14. Im Sinne des Kindeswohls stellt §199 StGB die Vernachlässigung der Pflege, 
Erziehung oder Beaufsichtigung durch Verkauf des Kindes unter Strafe und betont somit die 
Garantenstellung der Eltern für körperliche und geistige Integrität. 15 
In Summe erscheint die national gesetzliche Umsetzung des Fakultativprotokolls sehr unübersichtlich.  
Aus all diesen Bestimmungen ist kein Bezug auf die KRK Prinzipien Anti- Diskriminierung und 
Partizipation ersichtlich. 

Dem Grundprinzip der Partizipation des Kindes wurde allerdings in der Strafprozessordnung, 
insbesondere durch die mit 01.01.2008 endgültig in Kraft getretene Novelle der StPO, verstärkt 
Rechnung getragen. Durch zahlreiche Bestimmungen, auf die im Folgenden noch genauer eingegangen 
werden soll (siehe Kapitel 6), konnte der Opferschutz im Strafverfahren gestärkt werden. 

                                                           
11

 Laut E-Mail vom BMGFJ vom 04.12.2007, sowie offizielle Stellungnahme des BMJ vom 22.11.2007 
12

 Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen (BGBl. III Nr. 93/2004, 
§0) 
13

 Vgl. Übereinkommen über die Rechte des Kindes, BGBl.Nr. 7/1993 ST0004; Nationalrat, GP XVIII RV 413 AB 536 S. 74, Von: 
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/un-
konvention_ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf,letzter Zugriff: 31.05.08 
14

 Erstbericht über die Umsetzung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) betreffend den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie in Österreich (BGBl III93/2004), S. 1-9. 
15

 Vgl. Erstbericht über die Umsetzung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) betreffend 
den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie in Österreich (BGBl III93/2004), S. 3-4. 

Vgl. Staatenbericht Art.5  

http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/un-konvention_ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/un-konvention_ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf
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Probleme bei der Implementierung  
Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention stellt angesichts der föderalen Struktur Österreichs 
eine Querschnittsmaterie dar, für die Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam verantwortlich sind. In 
der Praxis zeigen sich darin erhebliche Probleme in der Koordination und Kooperation, etwa im 
Bereich der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Kinderrechte 200416 oder hinsichtlich von 
Maßnahmen gegen Kinderhandel. 
Die Umsetzung des NAP Kinderrechte 2004 erfolgte nur schleppend. Es wurde zwar eine 
αBegleitarbeitsgruppeά, bestehend aus Ministerien, Ländervertreter/innen, Gemeinden, 
Bundesjugendvertretung, Kinderanwaltschaften und Netzwerk Kinderrechte Österreich/NGOs, 
eingerichtet, aber mangels eigener Ressourcen und politischen Willens sowie aufgrund unzureichender 
Klärung des Verhältnisses/der Verantwortung für die Umsetzung zwischen Bund-Länder-Gemeinden 
und der Rolle von NGOs wurden kaum Fortschritte erzielt. Im November 2007 wurde ein 
Umsetzungsbericht für 2004-2007 vorgelegt17, das weitere follow-up ist seither unklar. 
Weitere Umsetzungsprobleme werden folglich an verschiedenen Stellen im Bericht angesprochen, 
insbesondere sei aber auf Kapitel 3 verwiesen. 

                                                           
16

 BMSGK (2004): Ein Kindgerechtes Österreich. Nationaler Aktionsplan für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Erstellt von 
der Republik Österreich gemäß Beschluss der UN Sondergeneralversammlung, Weltkindergipfel 2002, Von:  
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/30%20oesterreich/nap_041123_ov.pdf , letzter Zugriff: 28.05.08 
17

 Nationaler Aktionsplan für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Ministerratsbeschluss vom  21.11.07. Bericht über die 
Umsetzung 2004-2007, GZ: BMGFJ-429104/0029ςII/2/07, Von: 
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/0/8/6/CH0583/CMS1201618235635/mrv-nap-umsetzungsbericht_071121.pdf, 
letzter Zugriff: 28.05.08 

http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/30%20oesterreich/nap_041123_ov.pdf
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/0/8/6/CH0583/CMS1201618235635/mrv-nap-umsetzungsbericht_071121.pdf
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2. Daten 
 
Die zahlenmäßige Erfassung von Betroffenen von Kinderhandel, Kinderprostitution und 
Kinderpornographie stellt immer noch eine der größten Herausforderungen dar. Es gibt keine 
verlässlichen Daten oder Statistiken. In einigen Bundesländern wird etwa das Problem des 
Kinderhandels teils noch immer nicht wahrgenommen, und in keinem Bundesland werden Daten 
systematisch erfasst. Mangels Daten fällt es auch schwer, für verstärkte politische und strukturelle 
Maßnahmen einzutreten. Es ist daher enorm wichtig, dass die österreichische Regierung ein 
umfassendes Datensammlungssystem für die Phänomene des OPSC entwickelt, um sicherzustellen, 
dass ausreichend aufgeschlüsselte Daten systematisch erfasst und analysiert werden. Dies dient u.a. 
auch dazu, Politiken und Programme nach realen Gegebenheiten auszurichten und deren Grad der 
Implementierung zu evaluieren.  
 

Allgemeines 
In Österreich wird jährlich vom Bundesministerium für Inneres in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Justiz ein umfassender Sicherheitsbericht όα.ŜǊƛŎƘǘ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎǊŜƎƛŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ 
die innere Sicherheit in Österreichάύ18 erstellt und dem Parlament zur Behandlung vorgelegt. Diese 
Berichte umfassen sehr detailliert sowohl polizeiliche wie auch gerichtliche Fakten zu Vorbeugung, 
Aufklärung und Strafrechtspflege. Die Themenbereiche sind breit und reichen von Terrorismus und 
Suchtmittelkriminalität bis zu Schlepperei. Auch die Meldestelle für Kinderpornographie19 ist mit 
einem Kapitel erwähnt, genaue Zahlen sind jedoch nicht angeführt.20 Abgesehen von diesem Bereich 
kommen die anderen Bereiche des OPSC jedoch nicht explizit darin vor. Menschenhandel wird im 
YŀǇƛǘŜƭ α{ǘǊŀŦǘŀǘŜƴ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ bŀŎƘǘƭŜōŜƴά21 sowie in Verbindung mit der Kriminalität 
im Rotlichtmilieu22 angeführt, jedoch wird Kinderhandel nicht separat untersucht bzw. gar nicht 
erwähnt23. Minderjährige, welche 2005/2006 aus Berlin kamen und in Oberösterreich durch 
Prostitution kommerziell sexuell ausgebeutet wurden, werden in einem Satz erwähnt. Die sonstigen 
Ausführungen und Statistiken in diesen Bereichen (siehe Anhang) lassen jedoch keine Rückschlüsse auf 
das Alter der involvierten Personen zu.24 ²ŜƛǘŜǊǎ ǎƛƴŘ α±ŜǊōǊŜŎƘŜƴ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ ǎŜȄǳŜƭƭŜ LƴǘŜƎǊƛǘŅǘά ȊǿŀǊ 
dokumentiert und nach Bundesländern aufgeschlüsselt25, jedoch lässt sich durch die 
Zusammenfassung der unterschiedlichen Delikte keine Aussage über die Bereiche des OPSC in den 
Bundesländern treffen.26  

Die Verurteilung Jugendlicher allgemein ist insgesamt in den letzten Jahren gesunken.27 
Jedoch lässt sich auch aus diesen Zahlen kein Zusammenhang herstellen zwischen dieser Statistik und 
den Phänomenen des OPSC, wie z.B. Diebstahl in Verbindung mit Kinderhandel oder Drogenkonsum 
in Verbindung mit Kinderprostitution. 

Neben diesem Datenkonvolut existieren in Österreich wenig Zahlen, die detailliert zum 
Auftreten der Themen im OPSC Stellung nehmen bzw. eine wirklichkeitsnahe Analyse der Situation 

                                                           
18

 Vgl. z.B. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006 unter http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/pmh.shtml; 
Sicherheitsbericht 2005 unter http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00005/pmh.shtml  
19

 Die Meldestelle für Kinderpornographie ist neben anderen Meldestellen beim Bundesministerium für Inneres angesiedelt, 
siehe http://www.bmi.gv.at/meldestellen, außerdem existiert eine weitere, nicht- staatliche Meldestelle für Kinderpornographie 
ς Stopline; Näheres dazu im Folgenden 
20

 Vgl. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006, S. 284 
21

 Vgl. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006, S. 225ff. 
22

 Vgl. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006, S. 229 
23

 Lediglich in Zusammenhang mit internationalen Instrumenten (Konventionen) bzw. internationalen Projekten. 
24

 Vgl. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006, S. 231 
25

 Vgl. BMI/BMJ: Sicherheitsbericht 2006, S. 168 ff. 
26

 Dazu müsste man die detaillierten Statistischen Anhänge (vgl. 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/imfname_100252.pdf , S. 106 ff.) auswerten, was derzeit nicht der Fall ist. 
27

 Vgl. Statistik Austria, Gerichtliche Kriminalstatistik, Verurteilungen nach Alter und Staatsangehörigkeit seit 1975 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00005/pmh.shtml
http://www.bmi.gv.at/meldestellen
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/imfname_100252.pdf
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ermöglichen, z.B. über das Alter, das Geschlecht der Betroffenen oder die Art der Tatbegehung (z.B. ob 
Material beschafft oder hergestellt wurde). Es existierte 1999 noch eine Statistik28 zu den Tätigkeiten 
der Jugendwohlfahrt, welche jedoch 2007 aufgrund datenschutzrechtlicher Gründen eingestellt 
wurde29. Wieso, ist unklar. Vorrangig werden in Form von Pressemitteilungen eher oberflächliche 
Zahlen bekanntgegeben, die es nur schwer ermöglichen, eine reale Darstellung der Situation zu 
erhalten.30  

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres31 finden sich Daten, Statistiken sowie 
Berichte über OPSC-verwandte Themen (z.B. Schlepperberichte, Suchtmittelberichte etc.). Der Zugang 
zu diesen Daten ist jedoch sehr unübersichtlich gestaltet und stellt Publikationen vermischt mit 
Statistiken dar. Die verschiedenen Bereiche sind lediglich untereinander auf einer Seite aufgelistet. Die 
Suchtmittelberichte32 machen zwar Angaben über Berufsgruppen, jedoch ƴǳǊ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴ όα{ǘǳŘŜƴǘŜƴάΣ 
α.ǳƴŘŜǎƘŜŜǊŀƴƎŜƘǀǊƛƎŜά ŜǘŎΦύ ǳƴŘ ƭŀǎǎŜƴ ŘŀƘŜǊ ƪŜƛƴŜ wǸŎƪǎŎƘƭǸǎǎŜ ŀǳŦ ŘƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ŘŜǎ 
Suchtmittelbereichs mit Bereichen wie der Kinderprostitution oder Kinderhandel zu. Weiters sind die 
vorliegenden Berichte nur in deutscher Sprache von der Homepage des Bundesministeriums für 
Inneres herunterzuladen.33 

 

Kinderpornographie 
Zahlen zum Thema Kinderpornographie und deren Veröffentlichung in Online-Medien werden von der 
privaten Meldestelle Stopline veröffentlicht. Die Stopline erstellt jährlich über ihre Arbeit, ihre 
internationalen Beziehungen sowie zu allgemeinen und rechtlichen Fragen über Kinderpornographie 
und Rechtsradikalismus einen Jahresbericht, den sie zum Download auf ihrer Homepage zur Verfügung 
stellt.34 Diese beinhalten vorrangig Details zu Art und Umfang von Kinderpornographie im Internet 
sowie den wahrscheinlichen Ursprungsländern, allerdings nicht im Bezug auf die Betroffenen.35 Laut 
den Statistiken der Stopline liegt der gesamte Meldungseingang 2006 (2.000) knapp unter dem Jahr 
2005 (2.100). 2007 liegt dieser mit knapp 2.800 Meldungen deutlich über den vorhergegangenen 
Jahren. Festgestellt werden kann auch, dass der Prozentsatz der Meldungen, die tatsächlich illegale 
Inhalte enthalten, in den Jahren in etwa konstant ist. Für das Jahr 2006 liegt dieser bei knapp 40%.  Im 
Jahr 2007 sank dieser Anteil leicht auf 35%. 

Ursprungsland waren 2005 und auch 2006 sehr oft die USA, gefolgt von Russland. 
Wahrscheinliches Ursprungsland der vermeintlich illegalen Inhalte waren auch im Jahr 2007 oftmals 
die USA, gefolgt von Panama und Russland. Vermehrt finden sich aber auch vermutlich illegale Inhalte 
auf Hostservern in Ländern wie Korea, Spanien, Japan und Thailand. 

Die Statistiken über die Art der gemeldeten Inhalte zeigen über die vergangenen Jahre hinweg 
ganz deutlich, dass Meldungen zum Thema Kinderpornographie mit ca. 95% gegenüber 
Rechtsradikalismus bei weitem überwiegen. Eine mögliche Erklärung dafür liegt in der Sensibilität der 
Internet-User, die bei kinderpornographischen Inhalten eher moralische Bedenken haben und diese an 
Stopline melden als bei rechtsradikalen Inhalten. Es ist darüber hinaus auch davon auszugehen, dass 
kinderpornographische Inhalte zahlenmäßig wesentlich stärker im Internet aufzufinden sind.  

Abschließend kann noch festgestellt werden, dass vorrangig Webseiten, Filesharing-
Programme und E-Groups, die mögliche Kinderpornographie betreffen, von Usern an die Stopline 
gemeldet werden, die Zahl der gemeldeten Newsgroups nimmt stark ab.  

                                                           
28

 Zu finden bei Statistik Austria, www.statistik.at  
29

 Vgl. Email von Monika Niederle, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (FICE), 03.06.08 
30

 Bespiele der Österreichischen Exekutive hierfür sind: http://www.bmi.gv.at/oeffentlSicherheit/2004/03_04/artikel_12.asp; 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/A/A_00162/fnameorig_074464.html; http://www.gendarmerie-
aktiv.at/zeitung/200101_internetkrim.html 
31

 Vgl. http://www.bmi.gv.at/publikationen/  
32

 Vgl. http://www.bmi.gv.at/publikationen/  
33

 Vgl. http://www.bmi.gv.at/publikationen/   
34

 Vgl. www.stopline.at  
35

 Vgl. http://www.stopline.at/index.php?id=306&L=0  

http://www.statistik.at/
http://www.bmi.gv.at/oeffentlSicherheit/2004/03_04/artikel_12.asp
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/A/A_00162/fnameorig_074464.html
http://www.gendarmerie-aktiv.at/zeitung/200101_internetkrim.html
http://www.gendarmerie-aktiv.at/zeitung/200101_internetkrim.html
http://www.bmi.gv.at/publikationen/
http://www.bmi.gv.at/publikationen/
http://www.bmi.gv.at/publikationen/
http://www.stopline.at/
http://www.stopline.at/index.php?id=306&L=0
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Immer wieder wird an die Stopline die Frage herangetragen, warum in manchen Monaten 
vermehrt gemeldet wird oder warum insbesondere bestimmte Bereiche stärker angesprochen 

werden. Hierzu kann auch die Stopline nur Spekulationen anstellen. Gespräche ð vor allem mit 
Mitarbeiter/innen ausländischer Hotlines bestätigen aber immer wieder die Vermutung, dass auch die 
Medien, insbesondere Berichte über die aktuelle Zerschlagung eines Pädophilenrings, Interviews mit 
Missbrauchsopfern oder Berichte über Aktivitäten im rechtsradikalen Bereich, eine sehr große Rolle in 
der Sensibilisierung der Bevölkerung spielen. Dies spiegelt sich dann im vermehrten 
Meldungseingang der Hotlines wider.36 

Bei der Meldestelle Kinderpornographie im BMI werden wesentlich umfangreichere 
Auswertungen gesammelt37, diese werden allerdings nicht veröffentlicht, sondern für interne 
Evaluierungen hinsichtlich neuer  Technologien, Trends usw. genutzt.38 

Allgemein ist zu sagen, dass es laut Zahlen und vor allem Medienberichten (bzw. Präsenz)39 in 
Österreich hauptsächlich Konsumenten von Kinderpornographie gibt, und weniger 
Kinderpornographie hergestellt wird. Trotzdem existieren Hinweise, dass in Österreich 
kinderpornographisches Material hergestellt wird, wie die Fallgeschichte von Tener/Ring (siehe 
Anhang) beweist, welche zeigt, wie ein Vater seine Tochter in Österreich für pornographische 
Aufnahmen missbrauchte. 

 

Kinderprostitution 
Offizielle Zahlen und Statistiken zur Thematik Kinderprostitution sind nicht vorhanden. Lediglich im 
Rahmen der Verurteilungs- und Anzeigenstatistiken sind teilweise Zahlen (jedoch wenig 
aussagekräftig) zu bekommen. Die Zahl der Delikte sexueller Missbrauch Unmündiger (§207) und 
schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger (§206) ging vom Jahr 2004 auf das Jahr 2005 um 19% 
bzw. um 20% zurück.40 Bei Verurteilungen in Fällen von Beischlaf bzw. Unzucht mit Unmündigen (§§ 
206, 207 StGB) konnte ein Rückgang von 25,8% vom Jahr 2005 auf das Jahr 2006 beobachtet werden, 
d.h. die Zahl sank von 182 auf 135.41 Unter den 135 Verurteilten 2006 befanden sich eine Frau und 
sieben Jugendliche. Die Personen wurden nicht zu Geldstrafen sondern zu Freiheitsstrafen verurteilt. 
Davon 32 bedingt, 55 unbedingt, 35 teilbedingt (sieben Fälle teilbedingt nach § 43a Abs. 2 StGB, sechs 
Fälle andere Verurteilungen, Maßnahmen).42   

Auch von Einrichtungen, welche mit minderjährigen Prostituierten in Kontakt kommen, 
bestehen berechtigte Hinweise auf das Bestehen des Problems43. Eine Studie aus dem Jahr 200544 gibt 
weiters Aufschluss über die Existenz von Kinderprostitution. Insgesamt wurden 40 Interviews in Wien 
sowie fünf in Salzburg durchgeführt.45 Der Großteil der Befragten war unter 18 Jahre alt46, wobei in 
Salzburg auch ältere Jugendliche befragt wurden, die jedoch zu 40% mit 18 bzw. 20% mit 19 Jahren 
ihre erste Erfahrung im Prostitutionsbereich hatten.47 Die Studie von Tener/Ring 200648 war zwar 

                                                           
36

 Vgl. www.stopline.at  
37

 Vgl. dazu z.B. die Statistik im Zeitungsartikel im Kurier (2007): Operation Flo gegen Kinderpornos. Vom 08.02.2007 
38

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
39

 ±ƎƭΦ ŘŀȊǳ aŜŘƛŜƴōŜǊƛŎƘǘŜ Ǿƻƴ !ƴŦŀƴƎ нллт Ȋǳ αhǇŜǊŀǘƛƻƴ CƭƻάΣ ǿƻ Ŝƛƴ {ŎƘƭŀƎ ƎŜƎŜƴ ŜƛƴŜƴ YƛƴŘŜǊǇƻǊƴƻƎǊŀǇƘƛŜ wƛƴƎ 
weitreichende Erfolge brachte- 2361 Verdächtige in 77 Ländern, 23 aus Österreich, davon auch kinderpornographisches Material 
auf österreichischen Servern. 
40

 Auf Basis der erstatteten Anzeigen , vgl. BMI- Daten Fakten 2005, S. 8 
41

 Vgl. Statistik Austria, Gerichtliche Kriminalstatistik, Verurteilungen nach Deliktgruppen 2005 und 2006 
42

 Vgl. Statistik Austria, Gerichtliche Kriminalstatistik, Verurteilungen nach Deliktgruppen und Strafen 2006 
43

 So etwa vom STD Ambulatorium der Stadt Wien, MA15, sowie der Notschlafstelle für Jugendliche in Wien, a_way 
44

 Vgl. Shaw, Sarah (2005): Anyone`s Daughter. The Etiology and Experience of Female adolescent prostitution in Austria. Policy 
and perspectives. Wien 
45

 Vgl. Shaw, 2005: 113, wobei anzumerken ist, dass 35% der Befragten in Wien und 40% der Befragten in Salzburg aus anderen 
Bundesländern stammten ς Vgl. Figure 2: Origin of respondent ς Herkunft der Befragten 
46

 Vgl. Shaw, 2005 ς Figure 1: Age of respondent ς Alter der Befragten 
47

 In Wien lag das Einstiegsalter bei 15/16 bei insgesamt über 70% der Befragten ς Vgl. Shaw, 2005 ς Figure 23: Age at initial 
experience in prostitution ς Alter zum Zeitpunkt des ersten Erlebnisses mit Prostitution 

http://www.stopline.at/
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hauptsächlich im qualitativen Bereich angesiedelt (Befragung von 25 Personen) und ist daher nicht 
repräsentativ für ganz Österreich. Sie zeigt dennoch die Existenz einer eigenen Szene von 
minderjährigen österreichischen Prostituierten in Wien.  

Das STD Ambulatorium konnte keine offiziellen Daten über Kinderprostitution von männlichen 
Minderjährigen bekanntgeben, da in dieser Einrichtung fast nur Sozialarbeiterinnen beschäftigt sind, 
und es daher besonders schwierig ist, Daten über männliche minderjährige Prostituierte zu 
bekommen.49 Laut Auskunft eines Sozialarbeiters, der in diesem Milieu arbeitete, gibt es Hinweise 
darauf, dass sowohl inländische als auch fremde Jugendliche (hier meist organisiert und in Verbindung 
mit Kinderhandel) in Österreich der Prostitution nachgehen. Seine Informationen repräsentieren 
jedoch den Stand von vor fünf Jahren, was einmal mehr die dringende Notwendigkeit zur näheren 
Auseinandersetzung (und Erfassung sowie Erforschung) mit diesem Phänomen aufzeigt. Studien gibt 
es in diesem Bereich keine.50  

Auch für die Altersgrenzen gibt es keine offiziellen Daten, jedoch betreffen die jüngsten 
bekannten Fälle des STD Ambulatoriums die Prostitution minderjähriger 15- bis 16-Jähriger. Fälle von 
Prostitution unmündiger Minderjähriger sind keine bekannt.51 Hier ist jedoch das Einstiegsalter, wie 
aus den beiden Studien aus den Jahren 200552 und 200653 erkennbar ist, dennoch in Einzelfällen unter 
15 Jahren. 

Laut STD Ambulatorium gibt es kein Datenmaterial über den Anteil österreichischer/nicht-
österreichischer minderjähriger Prostituierter bzw. die Herkunftsländer der nicht-österreichischen 
minderjährigen Prostituierten.54 Bei der Studie von Shaw 2005 war der Anteil fremder 
Interviewpartnerinnen 25%. In der Studie von Tener/Ring wurde die Zielgruppe der Nicht-
Österreicher/innen nicht berücksichtigt. Dennoch gibt es aus dem Asylbereich Hinweise, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Asyl suchenden Personen und Personen, die gehandelt wurden gibt.55 
Speziell die sexuelle Ausbeutung scheint hier im Vordergrund zu stehen. Ein weiterer Zusammenhang 

ist auch die Ausübung von Prostitution durch Asyl suchende Minderjährige56 ð unabhängig von 
Kinderhandel. 

Während bei österreichischen minderjährigen Prostituierten die Beschaffungsprostitution 
einen großen Teil ausmacht, spielen Drogen im Leben von nicht-österreichischen Prostituierten, 
sofern diese gehandelt wurden, nur  insofern eine Rolle, als sie evtl. von Menschenhändlern eingesetzt 
werden. Es gibt keine Daten zur Zahl nicht-österreichischer minderjähriger Prostituierter in 
Österreich.57 

Laut Volkshilfe Wien, SOPHIE58, ist das Thema Minderjährige, welche zur Anbahnung von 
kommerzieller sexueller Ausbeutung auf der Straße oder in Rotlichtlokalen59 während ihrer Arbeit zu 
sehen wären, nur in Einzelfällen Thema gewesen. Im Jahr 2007 wurden zweimal Minderjährige in der 

                                                                                                                                                                                        
48

 Tener, Carolin/Ring, Tina (2006): Auf dem Strich. Mädchenprostitution in Wien. Milena, Wien 
49

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 
50

 Interview mit Uwe Hinczica, Sozialarbeiter, 21.02.2008 
51

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 
52

 Vgl. Shaw, 2005 
53

 Vgl. Tener/Ring, 2006 
54

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 
55

 So waren z.B. ein tschetschenisches Mädchen sowie ein Mädchen aus Burkina Faso in der Betreuung der Caritas, wo sich später 
herausstellte, dass sie Opfer von Kinderhandel waren. Bei drei Mädchen aus Moldawien und einem chinesischen Burschen in der 
Betreuung der Caritas besteht der Verdacht auf Kinderhandel. Vgl. Gesprächsprotokoll Sandra Edthofer, Caritas WG Refugio, 
07.03.08 
56

 So etwa zwei nigerianische Mädchen, die in der Prostitution arbeiten. Vgl. Gesprächsprotokoll Sandra Edthofer, Caritas WG 
Refugio, 07.03.08 
57

 Interview mit Mag.a (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.08 
58

 Volkshilfe Wien engagiert sich seit 2003 bei der Unterstützung von aktiven oder ehemaligen Sexarbeiterinnen durch die 
Einrichtung SOPHIE, BildungsRaum für Prostituierte. Die Zielgruppe sind über 18- jährige Frauen. SOPHIE bietet aktiven und 
ehemaligen Sexarbeiterinnen Sozialberatung, Karriereplanung, ein wöchentliches Computercafé sowie von Mo-Fr 14:00-17:00 
einen Kommunikationsraum. 
59

 Wie Studios, Laufhäuser, Bars, Peepshows oder Massagesalons 
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Streetwork gesehen.60 Nachdem es jedoch keine Einrichtung gibt, die aufsuchende Arbeit im Bereich 
von Minderjährigen durchführt, ist es extrem schwierig, solche Fälle zu identifizieren und einzeln 
vorkommenden Fällen nachzugehen und dadurch mehr Informationen über die Betroffenen und ihre 
Situation zu bekommen. Obwohl Volkshilfe Wien, SOPHIE interne Richtlinien entwickelte, wie mit 
Fällen von Minderjährigen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch Prostitution kommerziell 
sexuell ausgebeutet werden, umgegangen werden soll, ist dies in keinem Fall ausreichend, ein 

umfassendes Koordinierungs- ǳƴŘ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ όαbŀǘƛƻƴŀƭ wŜŦŜǊǊŀƭ aŜŎƘŀƴƛǎƳά ð NRM) für 
Österreich zu ersetzen. Besonders, da die Zielgruppe von Volkshilfe Wien, SOPHIE über 18 Jahre alt ist.    

Etwas schwerer einschätzbar ist der Bereich der hochpreisigen Prostitution.61 In diesem 
Bereich hat es z.B. im Jahr 2006 einen in den Medien prominent geschilderten Fall gegeben. 62 Im 
Auftritt und in der Werbung ist auch in der Sexindustrie ein Trend zum Jugendkult feststellbar. Dieser 
spiegelt allgemeine gesellschaftliche Tendenzen wider.63 

 

Kinderhandel 
Zwar existieren detaillierte αSchlepperberichteά64, jedoch keine umfangreiche Zusammenfassung der 
zahlreichen Aktivitäten65 im Menschenhandelsbereich.66 Vor allem der Bereich des Organ- und 
Adoptionshandels kommt nicht vor. Lediglich Berichte in den Medien lassen das polizeiliche 
Engagement sowie die Existenz dieser Phänomene in Österreich bekannt werden.67 

Die Fremdenstatistik68 gibt zwar Aufschluss über bestehende und beantragte Aufenthaltstitel 
aufgrund humanitärer Gründe.69 Sie ist nach Geschlecht aufgeschlüsselt, jedoch nicht nach 
Herkunftsland, Aufenthaltsgrund oder Alter, was wiederum keine Aussage über minderjährige 
Personen, die diesen Aufenthaltsstatus haben, gibt. Auch nicht darüber, wie viele Personen aus 
Gründen, die mit Kinderhandel in Verbindung stehen, diesen Aufenthaltstitel haben. 

Von einzelnen Organisationen sind jedoch Daten bekannt. So waren laut Jahresbericht von 
LEFÖ 2006 8% der Betroffenen von Frauenhandel zwischen 17 und 18 Jahre alt.70 Auch 2007 wurden 
18 Personen unter 18 Jahren von dieser Einrichtung betreut.71 Über die Verteilung auf die 
verschiedenen Bundesländer und andere Aufschlüsselungen der Statistik gibt es jedoch keine 
Informationen. 

Laut Auskünften aus dem Asylbereich (siehe auch bereits erwähnte in Fußnoten bei 
Kinderprostitution) ist die Zahl der Fälle, die einen Zusammenhang zwischen Asyl suchenden 
Minderjährigen und gehandelten Kindern erkennen lassen, auf ca. 10-15 bekannte Fälle in den letzten 
Jahren begrenzt. Im Asylbereich scheint es jedoch oft so zu sein, dass die Mädchen sich als volljährig 
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 Statement Volkshilfe Wien, SOPHIE, 04.03.2008 
61

 Statement Volkshilfe Wien, SOPHIE, 04.03.2008 
62

 U.aΦ αaƻŘŜƭƭ-Agentur war ProstitutionsriƴƎάΣ 5ŜǊ {ǘŀƴŘŀǊŘ мнΦрΦнллсΤ α{ǘǊŀŦǘ ŘƛŜ CǊŜƛŜǊΗάΣ CŀƭǘŜǊ рлκлс мнΦнллсΤ α{ŜȄ Ƴƛǘ мт-
WŅƘǊƛƎŜǊΥ !ƴǿŀƭǘ ǳƴǘŜǊ ±ŜǊŘŀŎƘǘάΣ hōŜǊǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜ bŀŎƘǊƛŎƘǘŜƴ омΦмлΦнллсΤ α½ǿŜƛ {ŎƘǳƭŘǎǇǊǸŎƘŜ ƛƳ /ŀƭƭƎƛǊƭ-tǊƻȊŜǎǎάΣ hwCΦŀǘ 
7.12.2007 
63

 Statement Volkshilfe Wien, SOPHIE, 04.03.2008 
64

 Nach dem Bericht über organisierte Schlepperei des Bundeskriminalamts waren 2004 25% der geschleppten Personen 
zwischen 0 und 18 Jahre alt. In den Jahren 2005 und 2006 ist dieser Anteil gesunken und betrug jeweils 20%. Den weitaus größten 
Anteil mit 45% (2004)

64
, 49% (2005)

64
 und 48,2% (2006)

64
 machten jeweils die 19- bis 30-Jährigen aus. Davon lassen sich jedoch 

nur entfernt Aussagen über minderjährige gehandelte Personen ableiten.  
65

 Durch die gute Kooperation zwischen ECPAT und der Abteilung Menschenhandel im Bundeskriminalamt liegen Informationen 
über das Ausmaß der polizeilichen Arbeit in diesem Bereich vor. 
66

 Lediglich die Ausführungen im Sicherheitsbericht, welche jedoch zwischen den zahlreichen anderen Informationen versteckt 
sind und nicht wie im Schlepperbericht eigens behandelt. 
67

 Vgl. Illegale Adoption. Eine elfjährige Äthiopierin will zurück nach Afrika. Seit Monaten wartet das Kind in einem Heim ς seine 
Zukunft bleibt weiter ungewiss. In: α5ƛŜ tǊŜǎǎŜάΣ tǊƛƴǘ-Ausgabe, 06.08.2007 
68

 Siehe http://www.bmi.gv.at/publikationen/, Alle im Jahr 2007 erteilten Aufenthaltsbewilligungen: Humanitäre Gründe 
männlich ς 84, weiblich ς 104, gesamt ς 188, Verlängerungen: Humanitäre Gründe männlich ς 39, weiblich ς 46, gesamt ς 85 
69

 Dies sind vor allem die Aufenthaltstitel, welche an Betroffene von Menschenhandel vergeben werden. 
70

 LEFÖ-Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (2006): Tätigkeitsbericht 2006. Wien, S. 14 
71

 E-Mail-Antwort Evelyn Probst, LEFÖ- Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (IBF), 19.03.08 

http://www.bmi.gv.at/publikationen/


Schattenbericht zur nationalen Implementierung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie 
 

8 

ausgeben, um Problemen aus dem Weg zu gehen. 72 Sollte Menschenhandel als Asylgrund (evtl. in 
Einzelfällen ð siehe auch Fallgeschichte im Anhang) anerkannt werden, so bräuchte man eine Statistik, 
die nicht nur allgemein über die Erledigungsart (gewährtes und abgelehntes Asyl) sowie 
aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern73 ist, sondern auch über Asylgründe Informationen enthält. 
Auch von anderen Personen/Organisationen bestehen Hinweise, dass Verbindungen zwischen 
organisierter Prostitution von Minderjährigen und Kinderhandel besteht. So gibt das STD 
Ambulatorium der Stadt Wien, MA 15 an, über eine 15-jährige Prosituierte Informationen über ein 
Café am Wiener Gürtel bekommen zu haben, wo mehr oder weniger versteckt 20 Frauen, teilweise 
minderjährig, ihre Leistungen zur Verfügung stellten, und deren Hintermänner (Zuhälter, 
Menschenhändler?) keine Österreicher waren. Sie haben weiters Hinweise, dass die Abhängigkeit zu 
diesen Personen sehr stark ist.74 

Europol forderte die Mitgliedstaaten auf, eine zentrale Datensammlung über 
Menschenhändler und Betroffene von Menschenhandel einzurichten. Das Bundeskriminalamt 
konzentriert sich auf die Errichtung einer solchen Datenbank unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen.75 

Aus dem individuellen Engagement von Herrn Ceipek, Leiter der Drehscheibe der MA 11 Wien, 
entstand eine Statistik der Drehscheibe Wien. Diese ist jedoch auf den Raum Wien und den 
Tätigkeitsbereich der Drehscheibe Wien beschränkt. Weiters handelt es sich nur um die Zahl der 
aufgenommenen Kinder, wobei diese Zahl nicht die tatsächliche Nummer von betroffenen Kindern 
wiederspiegelt, da sie durch Doppel-/Dreifach-Aufnahmen derselben Kinder (große Zahl von Kindern, 
die weglaufen und von der Polizei wieder aufgegriffen werden) verfälscht ist. Sie gibt auch keine 
Auskunft über die Art der Zuweisung (durch Polizei, selbst, andere etc.), was dazu beitragen würde, die 
Muster der Identifikation zu verstehen. Auskunft wird über die α½ŀƘƭ ŘŜǊ !ǳŦƴŀƘƳŜƴ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘά 
gegeben. Die Informationen über die Herkunftsländer der aufgenommenen Kinder ist nur 
ŀǳŦƎŜǎŎƘƭǸǎǎŜƭǘ ƛƴ α.ǳƭƎŀǊƛŜƴά ǳƴŘ αŀƴŘŜǊŜ bŀǘƛƻƴŜƴάΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ Aufstellung anhand der 
Geburtsjahre der aufgenommenen Kinder vorhanden, wobei jedoch nicht klar erkennbar ist, um 
welchen Aufnahmezeitraum es sich dabei handelt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die 
Mehrzahl der in der Drehscheibe aufgenommenen Kinder unter dem Alter der Strafmündigkeit (14 
Jahre) war76. 

Was die Aufnahmen betrifft, so zeigten die im Jahr 2003 getroffenen Maßnahmen der 
Drehscheibe und der rumänischen Behörden (siehe Kapitel 7) 2005 ihre Wirkung. Insgesamt wurden 
nur 8 rumänische Jugendliche aufgenommen. 2005 betrug die Zahl der aufgenommenen Bulgaren 650 
und die Zahl der übrigen Nationalitäten 51. 2006 konnte die Zahl der aufgenommenen Bulgaren durch 
eine Kooperation mit der bulgarischen Regierung auf 233 gesenkt werden und die Zahl der anderen 
Nationalitäten betrug 76. 2007 wurde bis Mai überhaupt nur ein Bulgare aufgenommen. Zu den Zahlen 
der bulgarischen Aufnahmen ist zu sagen, dass es sich hier um ca. 250 verschiedene Kinder handelt, 
die immer wiederkehrend von der Drehscheibe aufgenommen werden mussten. Laut Statistik der 
Polizei werden die Kinder nur bei jedem 10. Diebstahl aufgegriffen. Ca. 10% der aufgegriffenen Kinder 
werden sexuell missbraucht.77 Außerdem bestehen Hinweise, dass auch im Prostitutionsmilieu 
männliche gehandelte Personen sexuell ausgebeutet werden.78 Die Statistiken der Drehscheibe Wien, 
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 Vgl. Telefonate mit Heinz Fronek, Asylkoordination, Herrn Walcher, Amt für Jugend und Familie Wien, Otto Hollerwöger, 
Integrationshaus, Martin Schelm, Caritas Refugio im März 2007 
73

 Vgl. Asylwesen-Berichte von: http://www.bmi.gv.at/publikationen/  
74

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 ς Versprechen der Menschenhändler sind 
z.B. die Arbeit als Babysitter 
75

 Sicherheitsbericht 2006, S. 226 
76

 Die Mehrzahl wurde auch von der Polizei bei Tätigkeiten wie Betteln und Stehlen aufgegriffen, was eine Erklärung für das 
bewusst junge Alter der Betroffenen sein kann. 
77

 Statistik Drehscheibe Wien, Stand April 2007 
78

 Interview mit Uwe Hinczica, Sozialarbeiter, 21.02.08 

http://www.bmi.gv.at/publikationen/


Schattenbericht zur nationalen Implementierung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie 
 

9 

wo auch sehr viele der Betroffenen männlich sind79, ist jedoch leider nicht anhand des Geschlechts 
aufgeschlüsselt. 

Vor allem über Roma80, welche überdurchschnittlich stark von Kinderhandel betroffen sind, 
existiert großer Aufholbedarf bei der Datenerfassung. Laut Auskunft der Internationalen Romani Union 
in Österreich existieren nicht nur keine spezifischen Statistiken bzw. Zahlen zum Anteil von Roma in 
den Bereiches des OPSC (abgesehen einer informellen Einschätzung von Herrn Ceipek 81bezüglich des 
Roma-Anteils bei den von ihm aufgenommenen Kindern), sondern auch keine aussagekräftigen 
Zahlen zu dem Anteil der Roma an der österreichischen Gesamtbevölkerung.82 Selbst zu dem 
Phänomen der Bettelei unter Roma, welches vermehrte Aufmerksamkeit durch Politik und Medien in 
größeren Städten Österreichs bekam83 (Wien, Graz), gibt es bisher keine Studie oder Ähnliches. Dieser 
Mangel an Basisdaten und eingehenden Studien schließt nicht nur ein Verständnis der Phänomene 
(Bettelei, Kinderhandel von Roma-Kindern etc.) aus, sondern verhindert die Entwicklung von 
adäquaten Lösungsstrategien für die Betroffenen. 
 

Extraterritoriale Gesetzgebung  

Im Staatenbericht finden sich keine diesbezüglichen Daten. Die 
Kriminalstatistik (unterteilt in polizeiliche und gerichtliche Kriminalstatistik) der Statistik Austria, deren 
Daten vom Innenministerium geliefert werden, gibt keinerlei Auskunft darüber, ob eine zur Anzeige 
gebrachte bzw. bereits abgeurteilte Tat im Ausland begangen wurde.84 Die Auskunftsperson vom BKA 
konnte die Frage hinsichtlich Anzahl der Auslieferungsgesuche nicht beantworten, da dies αȊǿƛǎŎƘŜƴ 
DŜǊƛŎƘǘ ǳƴŘ DŜǊƛŎƘǘά abgehandelt werde.85 Laut Auskunft des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) 
verfüge dieses über keine Statistiken, aus denen die Anzahl der gestellten Auslieferungsersuchen 
hervorgeht. Hinsichtlich Auslieferungsgesuche zwischen EU-Mitgliedstaaten sei weiters das BMJ nicht 
ƳŜƘǊ αȊǿƛǎŎƘŜƴƎŜǎŎƘŀƭǘŜƴάΤ «ōŜǊƎŀōŜŜǊǎǳŎƘŜƴ ŀǳŦgrund eines Europäischen Haftbefehls86 erfolgten 
im unmittelbaren Behördenweg.87 Eine weitere an das Bundeskriminalamt gestellte Anfrage wurde 
trotz mehrmaligen Urgierens nicht beantwortet. 
 
Da es in den meisten OPSC-Bereichen an aussagekräftigen, disaggregierten Basisdaten fehlt, und sich 
auch  kein konkreter Umsetzungswille für ein unabhängiges Monitoring in diesem Bereichen 
abzeichnet, wurde bislang keine systematische Entwicklung von Indikatoren vorgenommen.   

Für den Bereich Kinderpornographie lässt sich festhalten, dass die eingehenden Meldungen bei 
der Meldestelle Kinderpornographie die Zahl der anhängigen Gerichtsverfahren und der 
Verurteilungen erfassen und intern analysiert werden, um Trends zu erkennen und daraus notwendige 
Vorgehensweisen für die Zukunft ableiten zu können.88  
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 LƴǘŜǊǾƛŜǿ Ƴƛǘ bƻǊōŜǊǘ /ŜƛǇŜƪΣ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǊ α5ǊŜƘǎŎƘŜƛōŜά ²ƛŜƴ ς MA11, 09.05.07 
80

 Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Verwendung eines einheitlichen Begriffs nicht die Realität dieser Volksgruppe darstellt, 
welche sich in unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen Bezeichnungen gliedert. Es wird jedoch der Einfachheit halber eine 
Differenzierung vermieden. Für eine ausführlichere Diskussion des Begriffes siehe auch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Roma_%28Ethnie%29 , letzter Zugriff am 25.03.08 
81

 Leiter der Drehscheibe Wien ς MA 11 
82

 Interview mit Fevzije Bahar, Internationale Romani Union, 25.02.2008 
83

 Vgl. u.a. SalzburgŜǊ bŀŎƘǊƛŎƘǘŜƴ όнллтύΥ α.ŜǘǘŜƭƴ Ƴƛǘ YƛƴŘŜǊƴ ōŀƭŘ ǾŜǊōƻǘŜƴΦά  ±ƻƴ aŀǊƛŀ ½ƛƳƳŜǊƳŀƴƴ ŀƳ нуΦмнΦнллт 
84

 Vgl. www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/kriminalitaet  
85

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
86

 Der Rahmenbeschluss sieht ein vereinfachtes Übergabeverfahren von gesuchten Personen zwischen EU-Mitgliedstaaten unter 
weitgehendem Verzicht auf Ablehnungsgründe vor. Der Beschluss enthält eine Liste besonders schwerwiegender Straftaten; die 
Übergabe hat ohne Prüfung des Vorliegens der beiderseitigen Strafbarkeit zu erfolgen. Der Rahmenbeschluss sieht grundsätzlich 
auch Übergabe eigener Staatsangehöriger vor, doch konnte Österreich diesbezüglich Sonderregelung bis Ende 2008 erwirken. 
87 

Seit Inkrafttreten des EU-JZG. 
88

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
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Derzeit ist, abgesehen vom vorliegenden Staatenbericht, keine systematische Evaluierung der 
Umsetzung aller Bereiche des OPSC durch staatliche Stellen vorgesehen; zwar wird im Rahmen der 
regelmäßigen Umsetzungsberichte der Task Force Menschenhandel auch auf Aktivitäten im Bereich 
des Kinderhandels eingegangen, doch eine unabhängige Evaluierung durch Dritte bzw. in 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist nicht geplant. 
Zu den Herausforderungen in Bezug auf Evaluierung zählen sicherlich die weitverzweigten 
Zuständigkeitsbereiche ð sowohl innerhalb der Bundesebene als auch im Verhältnis zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden ð sowie die fehlenden Daten, insbesondere im Bereich Kinderhandel und 
Kinderprostitution. Keinerlei Überlegungen gibt es für kinder-/betroffenenpartizipative Ansätze einer 
Evaluierung. 
 
Alles in allem kann man abschließend sagen, dass einige Möglichkeiten, Statistiken und Zahlen über 
die Phänomene des OPSC in bereits bestehende Statistiken zu integrieren, bestehen, welche jedoch 
anscheinend nicht genutzt werden.  
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3. Allgemeine Maßnahmen zur Implementierung  
Weite Teile des Staatenberichts begnügen sich mit der Wiedergabe von Gesetzestexten, geben aber 
keinen Aufschluss darüber, wie wirksam die Rechtsvorschriften in der Praxis tatsächlich zum Schutz 
der Rechte der Kinder sind. Beispielsweise fehlen Verweise auf Grundsatzentscheidungen der 
Judikatur (z.B. hinsichtlich der Obsorgeübernahmeverpflichtung für bestimmte unbegleitete 
Minderjährige ohne österreichische Staatsangehörigkeit89), ebenso wie statistische Daten (etwa aus 
der polizeilichen Anzeigestatistik oder der gerichtlichen Verurteilungsstatistik). Neben dem Fehlen 
spezifischer Daten (siehe Kapitel 2), etwa zu Kinderhandel generell, bieten auch die Abschnitte im 
Staatenbericht zu konkreten Auslieferungsmaßnahmen und Ergebnissen in der internationalen 

Zusammenarbeit in der Strafverfolgung kaum Information.  
 

Zuständigkeiten  
Je nach Aufgabengebiet ergeben sich im Einzelnen spezifische Zuständigkeitsbereiche, wobei die 
föderale Struktur des österreichischen Staates noch zusätzlich unterschiedliche Kompetenzregelungen 
für Gesetzgebung und Vollziehung auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene vorsieht. Eine 
übergeordnete Koordinationsstruktur, die auch ein Monitoring der KRK, einschließlich der 
Fakulativprotokolle, ermöglichen würde, und die auch schon vom Kinderrechtsausschuss in allen 
seinen früheren Abschließenden Beobachtungen zu Österreich (1999 bzw. 200590) empfohlen 
worden ist, existiert bis heute nicht. Ansätze sind zumindest im Bereich des Kinderhandels zu 
erkennen, wo die Unterarbeitsgruppe Kinderhandel zur Task Force Menschenhandel verschiedenste 
Akteure zusammen- bringt und in naher Zukunft ein Konzept der Koordination ausarbeiten soll (siehe 
unten).  

Ganz generell gilt: Das Justizministerium ist verantwortlich für Verwaltungsmaßnahmen im 
Bereich des Strafrechts und der Gerichtsorganisation (materiell wie verfahrensrechtlich, einschließlich 
z.B. der Stellung Minderjähriger vor Gericht, Opferschutz und Prozessbegleitung; Obsorgeübertragung; 
Verurteilungsstatistik). Zu den Agenden des Innenministeriums zählen 
Menschenhandel/Kinderhandel, auch in Abgrenzung zu Schlepperei/Ein- und Ausreiserecht, 
Aufenthaltsrecht, Asyl- und Fremdenrecht, Ausländerbeschäftigungsrecht (Lehre/Berufsausbildung); 
Strafverfolgung zu gerichtlich und landesverwaltungsbehördlich strafbaren Handlungen, inkl. 
Kinderhandel aber auch Führung der polizeilichen Meldestelle gegen Kinderpornographie, 
Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden (Interpol, Europol etc.), Umgang mit 
Kindern durch die Exekutive; Anzeigenstatistik. Dem Familien- und Jugendministerium obliegen 
Aufgaben in der Jugendwohlfahrt (allerdings nur auf Grundsatzebene; die konkrete Aus- und 
Durchführung obliegt den neun Bundesländern), einschließlich Obsorge/gesetzliche Vertretung; 
Abstimmung mit NAP Kinderrechte; Förderung von Kinder- und Jugendorganisationen; 
Datensammlung zu jugendwohlfahrtsrechtlichen und familienrechtlichen Aufgaben. Außerdem leitet 
das BMGFJ die Unterarbeitsgruppe zu Kinderhandel der Task Force Menschenhandel. Dem 
Bildungsministerium bzw. den Schulträgern auf Landes- und Gemeindeebene kommt besondere 
Bedeutung hinsichtlich des kinderrechtlichen Präventionsauftrages zu. Des Weiteren liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums auch ς im Wege der Gestaltung des 
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 OGH Urteil 20051019, OGH 7 Ob 209/05v, Obsorgeübertragung an Jugendwohlfahrtsträger, Asylwerber 
Von: http://www.asyl.at/umf/umf/u_obsorge_ogh.php, letzter Zugriff am 18.03.08, 11:09 
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 Vgl. Ausschuss für die Rechte des Kindes (1999):  Abschließende Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte des Kindes: 
Österreich. Zwanzigste Tagung, Von: 
http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/monitoring/stellungnahme_des_un-kr-ausschuss_1999.pdf, letzter 
Zugriff: 31.05.08, sowie Ausschuss für die Rechte des Kindes (2005):  Abschließende Beobachtung des Ausschusses für die Rechte 
des Kindes: Österreich. Zusammenfassende Arbeitsübersetzung. Zwanzigste Tagung, Von: 
http://www.kinderhabenrechte.at/fileadmin/download/nc-homepage_concluding_observations_deutsch.pdf, letzter Zugriff: 
28.05.08 
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Schulbildungsangebots ð, für eine Sensibilisierung zu den Zielen und Inhalten des OPSC sowie zu 
Kinderrechten insgesamt zu sorgen.  
Dem Außenministerium obliegen Vertretungs- sowie Koordinierungsfunktionen, insbesondere auch im 
Hinblick auf internationale Monitoringverfahren wie die KRK-Staatenberichte; des Weiteren 
koordiniert es die inter-institutionelle Task Force zur Bekämpfung des Menschenhandels. 
Das Außenministerium ist gemeinsam mit der Austrian Development Agency (ADA)91 verantwortlich 
für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere auch für durch die ADA 
mitfinanzierte Menschenhandelsprojekte in Südosteuropa. Dem Frauenministerium unterliegen 
Gender-Fragen sowie die Koordinierung der im Rahmen der Task Force Menschenhandel (siehe unten) 
erstellten Unterarbeitsgruppe zur Prostitution.  
 

Koordination/NAPs 
Je nach OPSC-Themenbereich ergeben sich unterschiedliche Koordinierungsanforderungen.  

Mehrfach gab es Versuche, Aspekte sexueller Ausbeutung bzw. des Kinderhandels durch die 
Entwicklung und Umsetzung Nationaler Aktionspläne zu bekämpfen, doch mangels ausreichender 
Ressourcen und nachhaltiger Strukturen mit nur bescheidenem Erfolg. Ein erster Aktionsplan ð 
Ministerratsbeschluss betreffend Gewalt in der Gesellschaft, Gewalt in der Familie, 
Kindesmisshandlung, sexuellen Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Frauen, Gewalt unter Jugendlichen, 
Gewalt in den Medien92 ς scheiterte schon an der Breite seiner Ziele, denen zu wenig konkrete 
Aktivitäten oder ein Zeitplan gegenüberstanden. Auch ein zweiter Aktionsplan gegen 
Kindesmissbrauch und gegen Kinderpornographie im Internet, der 1998 verabschiedet wurde93, sah 
keinen Zeitplan vor; Kinderpartizipation war in keinem Fall vorgesehen. 

Demgegenüber fand im Rahmen der Entwicklung des Nationalen Aktionsplanes für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen 2004 zumindest eine umfangreiche Beteiligungsaktion für 
Kinder und Jugendliche statt. Insgesamt vier Arbeitsgruppen (Expert/innen) entwickelten mehrere 
hundert Handlungsempfehlungen zu unterschiedlichsten kinderrechtlichen Themenfeldern, 
einschließlich mehr als 90 Empfehlungen für den Bereich Gewaltschutz für Kinder und Schutz vor 
wirtschaftlicher/sexueller Ausbeutung und Kinderhandel (von Datenerhebung und 
Grundlagenforschung über Umsetzungsstrategien für Yokohama-Zielsetzungen bis hin zu 
niederschwelligen Beratungsstellen für minderjährige Prostituierte, Aufenthaltsrecht für Betroffene 
von Kinderhandel, Strategien zur Strafverfolgung im Kindersextourismus und Maßnahmen zu 
Pädophilie94). Ähnliche Forderungen wurden auch vom Netzwerk Kinderrechte Österreich, einer 
Plattform aller Kinder- und Jugendanwaltschaften der Bundesländer sowie der 
Bundesjugendvertretung, UNICEF Österreich und zahlreicher anderer großer 
Kinderrechtsorganisationen Österreichs95, aus Anlass seines Schattenberichts 200496 an den UN-
Kinderrechtsausschuss  erhoben. 
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Am 22. November 2004 wurde schließlich von der Bundesregierung der NAP  Kinderrechte 
beschlossen97, welcher in seiner politisch genehmigten Endfassung allerdings deutlich weniger 
Empfehlungen als von den Expert/i nnen gefordert (nur neun Maßnahmen für den Bereich 
Ausbeutung/Kinderhandel, ohne Gewaltschutz) beinhaltete. Die Umsetzung des NAP stieß auf 
erhebliche Schwierigkeiten: Zum einen wurde kein zusätzliches Budget für die NAP-Maßnahmen 
beschlossen, zum anderen fehlte es auch an einer Umsetzungs- bzw. Monitoringstruktur. Als 
problematisch erwiesen sich auch hier wieder die unklare Verteilung der Verantwortung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden sowie der schwache politische Wille zur Umsetzung des NAP, der sich 
auch im wenig konkreten Mandat ŜƛƴŜǊ α.ŜƎƭŜƛǘŀǊōŜƛǘǎƎǊǳǇǇŜάΣ ŘƛŜ ŀǳŎƘ bDhǎ ŜƛƴōƛƴŘŜƴ ǎƻƭƭǘŜΣ 
zeigte. Von den staatlichen Vertretern dieser Arbeitsgruppe wurde Ende 2007 ein Umsetzungsbericht98 
vorgelegt, das weitere follow-up dazu und die Zukunft der Arbeitsgruppe sind seither unklar. 

 
Gerade die Breite der Problematik des Menschenhandels hat, wie bereits weiter oben 

erwähnt, dazu geführt, dass 2004 eine Task Force Menschenhandel, bestehend aus verschiedensten 
Ministerien, der Verbindungsstelle der Länder, der LEFÖ-Interventionsstelle für Betroffene des 
Frauenhandels99 und dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, eingerichtet worden ist; seit 
2007 wurden auch Ansprechstellen in den Bundesländern festgelegt, da gerade im Bereich des 
Kinderhandels und der damit verbundenen Zuständigkeit der Bundesländer durch die Jugendwohlfahrt 
dringender Sensibilisierungs- und Koordinierungsbedarf besteht. Weiters wurde eine 
Unterarbeitsgruppe Kinderhandel im Rahmen der Task Force eingerichtet, in der auch ECPAT 
Österreich vertreten ist. Diese soll voraussichtlich im April 2008 auf Basis des Modells eines National 
Referral Mechanisms (NRM) Vorschläge für ein Betreuungs- und Kooperationskonzept für Betroffene 
des Kinderhandels ausarbeiten. Eine zweite Unterarbeitsgruppe beschäftigt sich, unter der Leitung 
des Frauenministeriums, mit Maßnahmen zur Verbesserung der arbeits- und sozialrechtlichen 
Absicherung von erwachsenen Prostituierten in Österreich. Auch diese Unterarbeitsgruppe besteht 
aus einem Kreis aus Expert/innen der Ministerien und auch der Zivilgesellschaft.100 Hier wird es 
voraussichtlich im Juni 2008 einen Expert/innenbericht geben, der laut offiziellen Angaben auch 
konkrete Empfehlungen, die den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der Prostitutionsszene 
betreffen, enthalten wird. 101 

Die geschilderten Entwicklungen sind sehr zu begrüßen, auch wenn, insbesondere was den 
Informationsaustausch sowie die Koordination zwischen den verschiedenen Gremien (z.B. zwischen 
den beiden Unterarbeitsgruppen) betrifft,  sicher noch Verbesserungsbedarf besteht. Auch betreffend 
der Einbindung aller relevanten Akteure (insbesondere die bei Kinderrechtsagenden wichtigen 
Vertreter/i nnen aller Bundesländer), konnten bisher nicht alle erreicht werden 
 

Was die medizinische Seite betrifft, so finden regelmäßige Treffen der Kinderschutzgruppen 
statt102, wo der  Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Landesnervenklinik Salzburg zuständig ist. 
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Diese Einrichtungen, welche auch gesetzlich verankert sind103, können in der derzeitigen Form jedoch 
lediglich als Präventionsmaßnahme gesehen werden (siehe Kapitel 4), da die Themen des OPSC nicht 
direkt behandelt werden. 

 
In der Sektion Tourismus des BMWA wird die Umsetzung des Verhaltenskodex betreffend 

kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern im Tourismus auch im Rahmen des Runden Tisches 
zu Ethik im Tourismus diskutiert und unterstützt, wo Vertreter/innen des Ministeriums sowie von 
ECPAT Österreich und respect einen regelmäßigen Austausch pflegen. Auch wenn die 
Zusammenarbeit gut verläuft und alle Akteure engagiert an den Themen arbeiten, wäre es wichtig, 
konkretere Zielsetzungen sowie konkrete Arbeitsschwerpunkte zu definieren. 

 
Um der immer größer werdenden Bedrohung durch die Verbreitung von Kinderpornographie 

durch Online-Medien zu begegnen, wurde im zuständigen Bundeskriminalamt eine polizeiliche 
Meldestelle gegen Kinderpornographie gebildet. Da Kinderpornographie aufgrund der Beschaffenheit 
des Internets eine internationale Tatbegehung ermöglicht, arbeitet die zuständige Behörde bei der 
Exekutive eng mit Interpol und Europol zusammen (siehe dazu auch Kapitel 5). Hier geht es einerseits 
darum, Wissen und Erfahrung auszutauschen, aber andererseits auch um gemeinsame Aktivitäten im 
Rahmen der Strafverfolgung. Zudem arbeitet diese staatliche Stelle eng mit der Stopline, einer 
privaten Einrichtung, zusammen (siehe unten). 104 
Zum Thema der internationalen Koordination siehe vor allem Kapitel 7. 
 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im OPSC-Bereich gestaltet sich unterschiedlich. So 
arbeiten die Polizeimeldestellen des Innenministeriums gegen Kinderpornographie eng und 
erfolgreich mit der nationalen Nicht-Polizei-Meldestelle Stopline zusammen, u. a. auch durch 
regelmäßigen gegenseitigen Erfahrungs- und Wissensaustausch.105 In die Arbeit der Task Force 
Menschenhandel sind auch nicht-staatliche Einrichtungen einbezogen (BIM, LEFÖ, ECPAT), aber ein 
zugrundeliegendes Beteiligungskonzept für eine NGO-Zusammenarbeit gibt es nicht. 
 

Nachdem eine qualitative Studie von Tener/Ring106 2006 politisch für Aufsehen gesorgt hatte, 
fanden auf Einladung der Stadt Wien, Stadträtin für Integration, Frauenfragen, 
Konsument/innenschutz und Personal, Sandra Frauenberger, 2007 drei Sitzungen eines Runden 
¢ƛǎŎƘŜǎ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αaŅŘŎƘŜƴǇǊƻǎǘƛǘǳǘƛƻƴά ǳƴǘŜǊ 9ƛƴōƛndung von NGOs statt.107  Konkrete Ergebnisse 
bis zum derzeitigen Zeitpunkt sind eine weiterführende Vernetzung in  vierteljährlichen Abständen 
sowie die Erstellung eines Aufklärungsfolders für die Mädchen. Außerdem die Erkenntnis, dass eine 
Sensibilisierung, sowohl bei der Polizei108 als auch in Schulen, notwendig ist. Weiters sollen 
bestehende Angebote ausgeweitet werden (insbesondere niederschwellige Schutzräume wie A_way), 
anstatt der Schaffung einer eigenen Einrichtung. Die bestehenden Einrichtungen sollen außerdem 
stärker vernetzt werden.109 
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Hinsichtlich der zurzeit bestehenden praktischen Arbeit z.B. der Jugendwohlfahrtsbehörden in Wien 
und der niederschwelligen Einrichtungen, wie A_way110, kann man generell von einer guten 
Zusammenarbeit sprechen. So werden Jugendliche, die dauerhafter untergebracht werden sollen, von 
der Notschlafstelle an das Jugendamt weitergeleitet.111  

Auch die Drehscheibe Wien der MA 11 arbeitet aufgrund des persönlichen Engagements ihres 
Leiters informell mit der Internationalen Romani Union zusammen. So kamen Vertreterinnen der 
Internationalen Romani Union informell zur Drehscheibe, wenn Roma-Kinder von der Polizei 
aufgegriffen und in die Drehscheibe gebracht wurden. Gespräche in der Muttersprache dienten nicht 
nur dem Informationsgewinn, sondern vor allem auch dem Vertrauensaufbau. Positiv ist hierbei zu 
vermerken, dass die Sprecherin der Internationalen Romani Union durch die Weitergabe ihrer 
Telefonnummer bis zum heutigen Tag Kontakt mit einigen der Kinder hat und dadurch Aussagen über 
deren Verbleib machen kann112 (siehe Kapitel 7). 

 

 
Bekanntmachung des OPSC in der Öffentlichkeit 
Eine gezielte Kampagne zur Bekanntmachung dieses Fakultativprotokolls (wie auch jenes zu Kinder 
in bewaffneten Konflikten) erfolgte staatlicherseits nicht. Lediglich die Dokumente sind auf der 

Homepage des Familien und Jugendministeriums zugänglich. 
Diese sind jedoch für Personen, die nicht mit den Kinderrechten bereits vertraut sind, nicht leicht 
auffindbar. Außerdem gibt es keine kinderfreundliche Version der Dokumente. 
Vereinzelt wird im Rahmen von Projekten der Kinderrechtsbildung darauf eingegangen. Punktuell 
fördern einzelne Ministerien Kampagnen und Maßnahmen von NGO's, die sich auf Sensibilisierung zu 
den Themen des OPSC beziehen bzw. das OPSC als relevanten Standard einbeziehen. Beispielhaft seien 
hier die folgenden erwähnt: (1) Zwischen 2004 und 2006 hat ECPAT Österreich hat eine 
²ŀƴŘŜǊŀǳǎǎǘŜƭƭǳƴƎ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αIƛƴǎŎƘŀǳŜƴ ǎǘŀǘǘ ²ŜƎǎŎƘŀǳŜƴά ȊǳǊ !ǳŦƪƭŅǊǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ 
Problematik Kindersextourismus sowie die dementsprechenden Gesetze, durchgeführt.113 Finanziell 
unterstützt wurde dieses Projekt von der ADA, dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen (BMSG), sowie teilweise vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und der 
OSZE. Kooperationen gab es auch mit Vertretern der Privatwirtschaft wie etwa dem Flughafen Wien.  
(2) 2007 beauftragte das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ECPAT Österreich mit der 
Durchführung einer Reihe von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Problematik von CSEC 
innerhalb der Tourismuswirtschaft und in der Tourismusausbildung. So wurden unter anderen 
Informationsmaterialien für Reisende, Informations-Tools für Reiseveranstalter und Reisebüros sowie 
Unterrichtsmaterialien für mittlere und höhere Tourismusschulen wie auch Berufsschulen entwickelt. 
(3) Ab April 2008 beginnt ein 3-jähriges EU-Projekt (siehe unten) - in dem unter anderem ECPAT 
Österreich über seine Mitgliedsorganisation respect mitwirkt -, in dessen Zentrum Schulungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen zu sexueller Ausbeutung von Kindern im Tourismus stehen. Das Projekt 
wird u.a. auch von der ADA114 (Inlandsarbeit zu entwicklungspolitisch relevanten Anliegen) finanziell 
unterstützt. 
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Schulungen der relevanten Akteure 
Angestellte der Jugendwohlfahrt in Wien müssen verpflichtend 40 Stunden pro Jahr 
Schulungsangebote in Anspruch nehmen. Das Schulungsangebot ist sehr breit gestreut und umfasst 
ǳΦŀΦ ŀǳŎƘ .ŜǊŜƛŎƘŜ ǿƛŜ ȊΦ.Φ αIŀƭǘǳƴƎ ƛƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ǎŜȄǳŜƭƭŜƳ aƛǎǎōǊŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ YƛƴŘŜǊƴ und 
WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴάΣ αDǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ŘŜǊ tǎȅŎƘƻǘǊŀǳƳŀǘƻƭƻƎƛŜά115, etc. Ob und welche Schulungen besucht 
werden entscheidet jedoch jede/r Mitarbeiter/in selbst zusammen mit ihrem/ihrer Vorgesetzten, je 
nach Bedarf. Eine zentrale Stelle, die die Fortbildungen in den verschiedenen Bereichen koordiniert 
und regional streut, existiert jedoch nicht. Dennoch scheinen die Inhalte (auch wenn nicht konkret auf 
die Themengebiete des OPSC oder verwandte Themen wie das Verständnis des Roma Kulturkreises, 
eingegangen wird), sowie die Möglichkeiten zur Schulung ein wichtiger Ansatzpunkt zu sein. 
Informationen zufolge gibt es auch in Niederösterreich ähnliche Angebote; über Details, sowie das 
Schulungsangebot anderer Bundesländer gibt es jedoch keine Informationen.116 

Im Rahmen der EU-Präsidentschaft wurde vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit IOM 
ein Handbuch für die Ausbildung der Polizei im Kontext Kinderhandel entwickelt, doch regelmäßige 
Schulungsprogramme dazu fanden im Rahmen dieses Projekts nicht statt. Dennoch ist den 
Autor/i nnen dieses Berichtes bekannt, dass innerhalb der Polizei Schulungen zum Thema 
Menschenhandel nach dem IOM Handbuch durchgeführt werden.117 Außerdem finden Schulungen in 
Kooperation mit der Zivilgesellschaft118 zum Thema Menschenhandel statt, welche von der 
österreichischen Exekutive finanziert werden. Dieses Angebot ist auf einmal jährlich im Rahmen der 
polizeilichen Weiterbildung begrenzt und das Thema Kinderhandel nicht überall vertreten. Auch zu 
OPSC verwandten Themen werden Schulungen während der polizeilichen Grund- und Weiterbildung, 
etwa zum Thema Opfersensibilisierung119, sowie zu Gewalt gegen Frauen in der Familie.  

 Auch von Seiten des österreichischen Bundesheers wurde mitgeteilt, dass eine Schulung zum 
Thema Menschenhandel im Mai dieses Jahres stattfinden soll. ECPAT Österreich wurde eingeladen 
auch zum Thema Kinderhandel einen Workshop zu leiten. 
 

Die Recherchen legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Schwerpunkt der von staatlicher 
Seite angebotenen Schulungen zu Kinderhandel sich auf wenige Professionen beschränkt (Polizei und 

Richter/innen, sowie Staatsanwält/innen).  
 
Da internationalen Erfahrungen zufolge gerade im Hinblick auf Schulungen zu Kinderhandel 

der Bedarf nach Austausch und Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure gegeben ist, wurde 2007, 
auf Initiative von ECPAT, mit Multi-Stakeholder-Trainings zum Thema Kinderhandel in Kooperation 
mit staatlichen Stellen begonnen, die auch Vertreter/innen der Polizei, Justiz und Jugendwohlfahrt,  
Ärzte, sowie andere Akteure aus dem Gewalt- und Asylbereich,  einschließen. Diese Trainings fanden 
im Rahmen eines ECPAT-Europaprojektes zur Implementierung von Multistakeholder-Trainings zu 
Kinderhandel sowie diesbezüglicher Standards durch ein gemeinsam entwickeltes Training-Manual 
statt120. Eine Evaluierung dazu ist noch 2008 vorgesehen. Ziel von ECPAT ist es, auf der Basis der 
Evaluierung, die Trainings weiterzuentwickeln und für spezifische Gruppen Maßzuschneidern, wie 
etwa für Jugendwohlfahrtsbehörden, Polizei, im Flüchtlingsbereich tätige NGOs etc. 
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 MAG Elf (2008): Fortbildungsprogramm, Januar bis Dezember 2008 
116

 Interview mit Monika Niederle, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen FICE, 23.02.2008 
117

 Zweimal Jährlich, Vgl. Sicherheitsbericht 2006, S. 311 
118

 LEFÖ- www.lefoe.at  
119

 Im Rahmen der Schulungsarbeit der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie Wien- siehe  
http://www.interventionsstelle-wien.at/  
120

 ECPAT Europe Law Enforcement Group (2006): Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes. A Training Guide. 
Amsterdam, Bangkok, Von: http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/en/ecpat/documenten/Trafficking_Report_FINAL.pdf  , 
ƭŜǘȊǘŜǊ ½ǳƎǊƛŦŦΥ нфΦлрΦлуΣ Ǿƻƴ 9/t!¢ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ŀƴ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ YƻƴǘŜȄǘ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘǎ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α5ƛŜ 
.ŜƪŅƳǇŦǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƘŀƴŘŜƭ Ȋǳ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ ½ǿŜŎƪŜƴΦ 9ƛƴ ¢ǊŀƛƴƛƴƎǎƘŀƴŘōǳŎƘά нллу erschienen. 

Vgl. Staatenbericht Art. 8/4 

http://www.lefoe.at/
http://www.interventionsstelle-wien.at/
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/en/ecpat/documenten/Trafficking_Report_FINAL.pdf
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Ab 2008 werden ECPAT und respect im Rahmen eines 3-jährigen EU-Projektes zum Thema 
sexuelle Ausbeutung in der Tourismuswirtschaft Maßnahmen im Schulungsbereich (in Schulen, für 
Mitarbeiter/i nnen der Tourismusbranche), wie auch zur allgemeinen Sensibilisierung durchführen. 
Eine Zusammenarbeit mit dem BMWA- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit diesbezüglich 
wäre denkbar. Außerdem haben Vertreter/innen der Tourismuswirtschaft Interesse an einer 
Zusammenarbeit zwecks Schulungen an Tourismusschulen gezeigt. In der Vergangenheit, sowie 
zurzeit finden Schulungen in diesen Bereichen von staatlicher Seite nur punktuell statt. 

Die Meldestelle Kinderpornographie im BMI nutzt insbesondere die erfolgreiche 
Zusammenarbeit sowie die internationale Erfahrung innerhalb von Interpol für Schulungen. 121 
 

Staatliches Budget 
Nachdem das OPSC im Bundesfinanzgesetz nicht explizit ausgewiesen bzw. Ausgaben etwa in den 
Bereichen Justiz, Inneres oder Jugendwohlfahrt nur unter großem Aufwand nach den Bereichen im 
OPSC entschlüsselt und zugeordnet werden könnten, lassen sich hier keine konkreten Zahlen nennen. 

Ansatzweise sei erwähnt, dass es zwei Studien zum Thema Kinderprostitution gab, die 
teilweise staatlich gefördert und unterstützt waren: so etwa die Studie zur Ausbeutung weiblicher 
Jugendlicher durch Prostitution in Wien122 Die Durchführung der Studie fand von 2003 bis 2005 statt. 
Um die Realisierbarkeit der Studie zu sichern, wurden von der Magistratsabteilung 57 Frauenbüro der 
Stadt Wien und der Fachhochschule St. Pölten finanzielle Unterstützungen geleistet.  

Teilfinanziert wird unter anderem auch das Projekt Saferinternet.at, eine österreichweite 
Initiative zur Unterstützung der InternetnutzerInnen bei der sicheren Nutzung des Internet.123 

Auch die (wenn auch nicht monetäre) Unterstützung von staatlicher Seite durch die Teilnahme 
der Exekutive und (größtenteils niederösterreichischen) Jugendwohlfahrt an den ECPAT Multi- 
Stakeholder Trainings zum Thema Kinderhandel 2007 und 2008 sei positiv erwähnt. Gleiches gilt für 
die bereits im Staatenbericht zu Art. 10 Abs.3 und Abs.4 erwähnten Maßnahmen. 

 
 
Diese punktuellen Unterstützungen zeigen den vorhandenen Willen von staatlicher Seite. Allerdings 
sollten Maßnahmen (und damit auch das Budget), die Bereiche des OPSC betreffen, einem 
langfristigen Umsetzungsplan folgen und koordiniert werden, um die Phänomene adäquat zu 
bekämpfen. Dies ist derzeit leider nicht der Fall, da die oben erwähnten Maßnahmen eher einmaliger 
und punktueller Natur waren. 
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 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
122

 Vgl. Tener/Ring, 2006 
123

 Vgl. http://saferinternet.at/ueber-saferinternetat/   

Vgl. Staatenbericht  

http://saferinternet.at/ueber-saferinternetat/
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4. Prävention  
Die generell erkennbare Ambivalenz der (Erwachsenen-)Gesellschaft gegenüber Kindern und 
Jugendlichen macht sich gerade im Bereich sexueller Ausbeutung und Kinderhandel bemerkbar: 
Schutzbedürftigkeit junger Menschen wird vielfach als selbstverständlich angenommen, dennoch 
kommt es zu schrecklichsten Formen von Gewalt und Ausbeutung von Kindern.  
 

Politiken/Programme 
Es gibt so gut wie keine umfassende, auf die drei Themen des OPSC speziell ausgerichtete, Politiken 
oder Programme im Bereich der Prävention. Jugendwohlfahrt, aber auch die Schulen sehen sich in all 
diesen Situationen mit großen Herausforderungen konfrontiert, zu deren Bewältigung sie nur 
unzureichend ausgestattet/vorbereitet sind (mit materiellen Ressourcen, wie auch qualifiziertem 
Personal). Andere Stellen wie beispielsweise Kinderschutzgruppen124, sowie die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften (KIJAs) kommen mit den Themen nur am Rande in Kontakt125 bzw. besteht 

wenig Problembewusstsein für die Bereiche des OPSC126. So 
beschäftigen sich einige Einrichtungen mit sexueller Gewalt gegen Kinder, die wenigsten bringen ihre 
Kompetenzen jedoch in Verbindung zu den Bereichen des OPSC. Hier besteht sehr viel Potenzial die 
Themen des OPSC in bereits bestehende Maßnahmen einzubetten. 

Politiken gibt es, wie bereits erwähnt, vor allem im Bereich der sexuellen Gewalt/Missbrauch 
in der Familie, sowie Gewalt gegen Kinder allgemein. Allerdings gibt es in diesem Bereich auch 
Probleme bei der Koordinierung, so sind z.B. die Kompetenzen von Kinderschutzgruppen, Polizei und 
Jugendwohlfahrtsträgern im Erkennen von Gewalt gegen Kinder nicht geklärt., wie beim Referendum 
ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ α9ǊƪŜƴƴŜƴ Ǿƻƴ DŜǿŀƭǘ ƎŜƎŜƴ YƛƴŘŜǊά  ǾƻƳ нмΦCŜōǊǳŀǊ нллу deutlich wurde. Weiters 
scheint es oft als werden Maßnahmen in diesem Bereich ausschließlich auf österreichische Kinder, 
sowie den innerfamiliären Bereich fokussiert. Hierbei besteht die Gefahr Randgruppen, wie z.B. 
minderjährige Prosituierte, asylsuchende Kinder, Betroffene des Kinderhandels, etc. auszuklammern. 
Teilweise fehlt noch immer das Problembewusstsein, dass die Einrichtungen der Jugendwohlfahrt für 
alle Kinder und Jugendlichen auf dem österreichischen Staatsgebiet zuständig sind.127  

Auf politischer Ebene konnte im Rahmen der interministeriellen/inter-ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ α¢ŀǎƪ 
CƻǊŎŜ aŜƴǎŎƘŜƴƘŀƴŘŜƭά Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ YƛƴŘŜǊƘŀƴŘŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴ ƛƴ ŘŜǊ ¢ŀǎƪ CƻǊŎŜ 
verankert und eine Unterarbeitsgruppe zu Kinderhandel eingerichtet werden. Es wird im April einen 
Bericht der Unterarbeitsgruppe geben und sofern gezielte Maßnahmen vorgeschlagen werden und 
ein Follow up stattfindet, kann diese Initiative sicher als Vorbild im Hinblick auf durchdachte Politik 
für andere Bereiche des OPSC gesehen werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die TäterInnenarbeit. Sie ist ein unersetzbarer Eckpfeiler in 
der Prävention der Bereiche des OPSC. Leider ist über diese Thematik nicht sehr viel bekannt. In 
jedem Fall müssen Maßnahmen diesbezüglich getroffen werden. 

Auf multilateraler, regionaler und bilateraler Ebene werden Präventionsmaßnahmen gegen 
{ǘǊŀŦǘŅǘŜǊLƴƴŜƴ ƭŜƛŘŜǊ ƛƳƳŜǊ ƴƻŎƘ ŘŀŘǳǊŎƘ ŜǊǎŎƘǿŜǊǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜ ¢ŀǘŜƴ ƻŦǘ ŀƭǎ αYŀǾŀƭƛŜǊǎŘŜƭƛƪǘά 
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 Einrichtung eines interprofessionellen Teams bestehend im Idealfall aus Kinder- und Jugendärzte, Gynäkologen, 
Krankenschwestern, KH-Pädagoginnen, Kinderpsychologin und Sozialarbeiter, welche im Bedarfsfall auch mit staatlichen 
Behörden der Polizei und Jugendwohlfahrt kooperiert. Auch diese Einrichtung hat mit mangelnden Ressourcen, sowie Follow up 
zu kämpfen-  Vgl. Email Statement des Leiters der Kinder und Jugendabteilung, Krankenhaus Wiener Neustadt, Prim. Oberarzt Dr. 
Olaf Arne Jürgenssen, 26.02.08 
125

 im Gegensatz zu den Ausführungen des Staatenberichts zu Art. 9 Abs. 3 und 4 ist es zwar richtig, dass die KIJAs gegen Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen Arbeiten, jedoch nicht zu den Themen des OPSC ς Vgl. Email Statement vom 18.03.08 von Dr. Anton 
Schmid, Wiener Kinder- und Jugendanwalt, sowie Ergänzungsbericht zum vorliegenden Bericht der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften, 2008, S.16 
126

 Sie behandeln Fälle von Missbrauch und Misshandlung von Kindern allgemein, sehen sich jedoch nicht in Verbindung mit z.B. 
der Identifizierung von Betroffenen des Kinderhandels, der Kinderprostitution, etc. 
127

 Vgl. dazu § 3 Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 BGBl. Nr. 161/1989 

Vgl. Staatenbericht Art.9/3+4 

par.2. 
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angesehen werden. 128 Die Rolle des Staates im Bezug auf die Entwicklung, Verbreitung und 
Implementierung von Präventionsmaßnahmen  scheint bisher wenig zufrieden stellend. 
Vor allem in den Heimatländern der Betroffenen von Menschenhandel sind Präventions- und 

Schutzmaßnahmen noch nicht genügend ausgebaut. 129  
 

Aufmerksamkeit für gefährdete/marginalisierte Gruppen  
Es gibt keine staatliche Stelle bzw. keine Hilfseinrichtung/Anlaufstelle, die spezielle Aufmerksamkeit 
auf die Thematik Kinderprostitution bzw. davon gefährdete Gruppen richtet. 
Drogenhilfeeinrichtungen kommen zum Teil mit dieser Zielgruppe in Kontakt, so etwa in Fällen wo 
Minderjährige durch Prostitution kommerziell sexuell ausgebeutet werden und so ihre Drogensucht 
aufrecht erhalten. Weiters sind die Minderjährigen häufig in sozialpädagogischen Einrichtungen der 
MAG 11 untergebracht (Vgl. dazu auch Betreuungs- und Unterstützungseinrichtungen in Kapitel 7 und 
Anhang). Auch hier ist ein Fokus auf die Prävention sexueller Gewalt durch Maßnahmen der 
Jugendwohlfahrt (Fremdunterbringung bei Problemen in der Familie, etc.). 

Besondere Aufmerksamkeit wird gefährdeten Gruppen jedoch oft durch Verbote gegeben. 
So beschloss die Stadt Wien vor kurzem ein Gesetz gegen das Betteln auf der Straße mit Kindern130. 
Auch bei Themen wie Kinderpornographie dreht sich die Diskussion hauptsächlich um härtere Strafen, 
eine Sexualstraftäter Datei u.Ä.131 Diese Herangehensweise ist in keinem Fall ausreichend. Vor allem 
da die bereits bestehenden Gesetze unzureichend angewendet werden132. Dies passiert teilweise 
aufgrund von Ressourcenmangel (allen voran der Jugendwohlfahrt). Daher wird der Erlass neuer 
Gesetze/Verbote ohne das Nachlagern von sozialen Maßnahmen und die damit verbundene 
Aufstockung der Sozialen Ressourcen, keine Änderungen im positiven Sinn für die Betroffenen 
bewirken. Generell scheint oft der Sicherheitsaspekt bzw. die Verdrängung marginalisierter Gruppen 
aus der Öffentlichkeit Vorrang vor koordinierten und ganzheitlichen sozialen Maßnahmen zu haben. 
Weiters reflektiert die öffentlich geführte Debatte in keiner Weise die Komplexität des Problems. 
 

Sensibilisierung/Aufklärung der Bevölkerung  
Das OPSC selbst bzw. die darin vorkommenden Phänomene werden so gut wie gar nicht von 
staatlicher Seite in der Öffentlichkeit erwähnt. Hier ist ein vorrangiges Problem, dass 
Grundlagenstudien fehlen, die die Entwicklung adäquater Maßnahmen voraussetzen (siehe auch 
Kapitel 2). So bräuchte man z.B. mehr Wissen über den Zusammenhang von Missbrauch in der Familie 
und Kinderprostitution um die Themen des OPSC in bereits bestehende Maßnahmen einbetten zu 
können. 

Eine Aktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist die LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ αwŀǘ ŀǳŦ 5ǊŀƘǘάΦ 133  Hier 
wird rund um die Uhr professionelle telefonische, sowie online Beratung für Kinder und Jugendliche 
österreichweit anonym angeboten. Diese Einrichtung schaltet auch regelmäßig zu relevanten Themen 
für Kinder- und Jugendlichen (so z.B. aktuell zur Sicheren Nutzung neuer Medien) TV und Radio 
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 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 
129

 Vgl. dazu auch Staatenbericht zu Art. 10 Abs.3 und Abs. 4, sowie Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD 
Ambulatorium, MA 15, 20.02.2008 
130

 Vgl. Wiener Landes-Sicherheitsgesetz, LGBl. Für Wien Nr. 51/1993, in der Fassung  
LGBl. für Wien Nr. 35/2005, wird geändert, Von: http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-
wien/begutachtung/html/2008002.html , letzter Zugriff: 27.05.08 
131

 ±ƎƭΦ ŘŀȊǳ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴ ƛƴ ŘŜƴ aŜŘƛŜƴ ǊǳƴŘ ǳƳ αhǇŜǊŀǘƛƻƴ Cƭƻά Ȋǳ .ŜƎƛƴƴ нллт 
132

 Vgl. dazu Verurteilungen nach §104a Menschenhandel- derzeit keine 
133

  Diese Einrichtung wird von folgenden Ministerien subventioniert: BM f. Inneres, BM f. Gesundheit, Jugend & Familie 
BMUKK, weiters erhalten sie Förderungen von den Jugend-& Sozialressorts aller Bundesländer (nach Bevölkerungsschlüssel) 
Diese Gelder decken rund 40% der Personalkosten und sind jährlich neu zu verhandeln.- Vgl. E-Mail Statement von Michaela 
Circa, Leiterin Rat auf Draht, vom 25.03.08. Siehe auch http://rataufdraht.orf.at/   

Vgl. Staatenbericht Art.10/3+4 

http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/begutachtung/html/2008002.html
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/begutachtung/html/2008002.html
http://rataufdraht.orf.at/
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Werbespots, welche auch als Aufklärungsarbeit für die Gesamtbevölkerung gesehen werden kann. 
Hier besteht die Möglichkeit auch die Themen des OPSC vermehrt anzusprechen. 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend unterstützt die 
Informationstätigkeit einiger NGOs, allerdings nur sehr punktuell 

 
Vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur unterstützte Maßnahmen134 

beschäftigen sich hauptsächlich mit der Prävention von sexueller Gewalt im Allgemeinen. Sie 
berücksichtigen ƴƛŎƘǘ ŜȄǇƭƛȊƛǘ ŘƛŜ ŘǊŜƛ .ŜǊŜƛŎƘŜ ŘŜǎ ht{/Φ YƛƴŘŜǊƴ ǿƛǊŘ ōŜƛƎŜōǊŀŎƘǘ αbŜƛƴά zu sagen. 
αaŜƛƴ YǀǊǇŜǊ ƎŜƘǀǊǘ ƳƛǊά ƛǎǘ ŜƛƴŜǎ ŘŜǊ ǿŜƴƛƎŜƴ tǊƻƧŜkte, das Kinder direkt anspricht und damit 
präventiv auch gegen die Bereiche des OPSC wirkt. Jedoch fehlt auch hier der direkte Fokus zur 
Problematik.  
Weiters sind Maßnahmen in der Schule zwar sehr wichtig, sie können jedoch Zielgruppen (wie 
beispielsweise minderjährige Prostituierte, etc.) nicht erreichen, wenn diese nicht regelmäßig in die 
Schule gehen. 

Auf Projektebene wurde das öffentliche Bewusstsein für Kinderschutz und Prävention durch 
einzelne NGO-Initiativen gestärkt. Im Rahmen eines vom österreichischen Boltzmann Institut für 
Menschenrechte geleiteten DAPHNE II Projekts wurden in Kooperation mit Italien und Polen 
¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎƳŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ α 5ŜǊ IŀƴŘŜƭ Ƴƛǘ CǊŀǳŜƴ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ς Europäische 
5ƛƳŜƴǎƛƻƴŜƴ ŜƛƴŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴǊŜŎƘǘǎǾŜǊƭŜǘȊǳƴƎά135 ausgearbeitet. 

Sensibilisierung wird somit eher durch nichtstaatliche Stellen betrieben, mit besonderem 
Fokus auf Eltern, Lehrer und Erzieher, die aufgeklärt werden, Missbrauch zu erkennen. Vor allem im 
Bereich des Internets gibt es Möglichkeiten für Eltern wie sie Ihre Kinder vor Gefahren schützen 
können. 

Im Bereich des Kinderhandels bestehen zwar vereinzelt Angebote (vor allem mit Fokus auf 
Menschenhandel generell) für Expert/i nnen (siehe Kapitel 3), jedoch keine öffentlichkeitsbildenden 
Maßnahmen. Wie bereits erwähnt tritt dieses Phänomen derzeit in der Öffentlichkeit zumindest in 
großen Städten wie Wien vor allem in Form der Ausbeutung junger Menschen durch Betteln in 
Erscheinung, sonstige Formen, bis hin zum Adoptionshandel werden kaum wahrgenommen oder 
diskutiert. Lediglich durch Anlassfälle gelangen auch diese Formen der Ausbeutung in die 
Öffentlichkeit136, jedoch wird auch hier die Thematik des Adoptionshandels nicht mit der des 
Kinderhandels in Verbindung gebracht. Eine Untersuchung engagierter Sozialarbeiterinnen zu 
Mädchenprostitution hat weiter 2006  zu einigem Aufsehen geführt, dennoch gelang es nicht 
spezifische Hilfsangebote für die Betroffenen bundesweit umzusetzen (siehe dazu auch Kapitel 3). 
Die Heterogenität von Täter/innen wie Betroffenen im Bereich sexueller Ausbeutung von Kindern und 
Kinderhandel, sowie der unterschiedlichen Zuständigkeiten macht die Erarbeitung umfassender 
Ansätze schwierig.  

UNICEF Österreich sensibilisiert die Öffentlichkeit für das Thema Kinderhandel und hat im 
Februar 2007 einen Runden Tisch zum Thema Kinderhandel einberufen, an dem folgende 
Organisationen teilnehmen: Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Norbert Ceipek (Leiter der 
Drehscheibe Wien ς Zentrum für unbegleitete minderjährige Fremde), ECPAT Österreich, FICE 
(Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen), IOM (International Organization for Migration), 
ICMPD ( International Center for Migration Policy Development), LEFÖ-IBF (Interventionsstelle für 
Betroffene des Frauenhandels) und UNODC (UniteŘ bŀǘƛƻƴΩǎ hŦŦƛŎŜ ƻƴ 5ǊǳƎǎ ŀƴŘ /ǊƛƳŜύΦ 5ŜǊ wǳƴŘŜ 
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 Vgl. Staatenbericht zu Art. 9: αaŜƛƴ YǀǊǇŜǊ ƎŜƘǀǊǘ ƳƛǊάΣ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎƳŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴ αIǀǊ ŀǳŦ ŘƛŎƘ ς ƭŀǎǎ ŘŜƛƴ {Ŝƭōǎǘ ƭŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴάΣ 
LƴŦƻōǊƻǎŎƘǸǊŜ α.ŜȊƛŜƘǳƴƎǎǊŀǳƳ ǳƴŘ .ŜƎŜƎƴǳƴƎǎǊŀǳƳά 
135

 Nachbaur, Dina (2007): Der Handel mit Frauen und Jungen Menschen- Europäische Dimension einer 
Menschenrechtsverletzung. Bausteine für den Unterricht. Daphne Programm 
136

 ±ƎƭΦ 5ƛŜ tǊŜǎǎŜ όнллтύΥ ά9ƴŘǎǘŀǘƛƻƴ IŜƛƳΥ &ǘƘƛƻǇƛŜǊƛƴ ǎƛǘȊǘ ŦŜǎǘέΣ лсΦлуΦнллтΣ 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/321579/index.do  , letzter Zugriff: 28.5.2008 

Vgl. Staatenbericht Art. 9/2 

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/321579/index.do


Schattenbericht zur nationalen Implementierung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie 
 

21 

Tisch sieht sich als Netzwerk von mit dem Thema Kinderhandel betrauten Internationalen 
Organisationen, NGOs, Forschungseinrichtungen und anderen relevanten Stellen und trifft sich 
regelmäßig zum Zweck des Informationsaustauschs und der Planung gemeinsamer Aktivitäten im 
Bereich Bewusstseinsbildung und Anwaltschaft für die Betroffenen.    

 
Im Frühjahr 2007 wurde im Parlament ein αaŀǖƴŀƘƳŜƴǇŀƪŜǘ ƎŜƎŜƴ LƴǘŜǊƴŜǘ-Kriminalität 

sowie gegen unseriöse und rechtswidrigŜ LƴǘŜǊƴŜǘŘƛŜƴǎǘŜά  beschlossen.137 Hinsichtlich 
Kinderpornographie wurde in einer nachfolgenden Sitzung des Beirats für Informationsgesellschaft im 
Bundeskanzleramt insbesondere auf die bereits bestehende Meldestelle Stopline Bezug genommen. In 
der Folge wurde als eine konkrete Maßnahme des Pakets ŘƛŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎƻŦŦŜƴǎƛǾŜ αLƴǘŜǊƴŜǘ ǎƛŎƘŜǊ 
ƴǳǘȊŜƴά ƛns Leben gerufen.138  

Stärkerer Fokus wird von staatlicher Seite zunehmend auf erziehungsberechtigte Personen 
gelegt, insbesondere auf Lehrer und Erzieher, damit diese geschult sind, etwaigen Missbrauch von 
Minderjährigen frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können.  

aƛŎǊƻǎƻŦǘ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ Ƙŀǘ ŘƛŜ LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ αǎƛŎƘŜǊ-im-LƴǘŜǊƴŜǘΦŀǘά ƛƴǎ [ŜōŜƴ ƎŜǊǳŦŜƴΣ ǿƻ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ 
auf Gefahren im Zusammenhang mit Online-Medien hingewiesen wird139. Jedoch werden die 
Thematiken von Kinderpornographie nicht explizit erwähnt. Lediglich bei der Broschüre für Kinder wird 
ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴƎŜǿƛŜǎŜƴΣ Řŀǎǎ Ŝǎ ƳŀƴŎƘƳŀƭ α±ŜǊōƻǘŜƴŜά ƻŘŜǊ α9ƪƭƛƎŜά LƴƘŀƭǘŜ ƛƳ LƴǘŜǊƴŜǘ Ǝƛōǘ ǳƴŘ Řŀǎǎ 
man diese bei der Stopline melden kann. Es ist jedoch nur ein Punkt von vielen. Bei den Broschüren für 
Erwachsene und Unternehmen, sowie auf der Homepage allgemein wird auf die Thematik in keiner 
Form eingegangen. 

Einen weiteren wesentlichen Beitrag im Rahmen der Aufklärung über Gefahren von Online-
Medien, also auch hinsichtlich illegaler Inhalte leistet Saferinternet.at140. Ein besonderer Fokus wird 
von Saferinternet.at auf die sichere Nutzung von Mobiltelefonen gelegt, sowie auf einen 
gewissenhaften und geschulten Umgang mit dem Internet, insbesondere unter dem Aspekt 
kostenpflichtiger Downloads und Abo-Dienste.  

Der seit Beginn 2007 bestehende Jugendbeirat von ECPAT Österreich hat  
Unterrichtsmaterialien zum ¢ƘŜƳŀ α{ƛŎƘŜǊŜǊ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ LƴǘŜǊƴŜǘ ǳƴŘ ŘƛŜ DŜŦŀƘǊŜƴ Ǿƻƴ 
KinderpornograǇƘƛŜά erstellt. Diese bieten die Möglichkeit  Jugendlichen einen verantwortungsvollen 
Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und sie gleichzeitig explizit über die Gefahren von 
Kinderpornographie zu informieren. Ziel ist es, Jugendliche im Umgang mit neuen Medien zu 
sensibilisieren und sie so davor zu bewahren Opfer bzw. evtl. auch Täter/in von Kinderpornographie zu 
werden. Grundsatz des Workshops ist es, Informationen auf peer to peer Ebene zu vermitteln, d.h. 
Jugendliche klären andere Kinder und Jugendliche auf. Es soll vermieden werden, dass die 
Workshopleiter/iƴ ŀƭǎ !ǳǘƻǊƛǘŅǘǎǇŜǊǎƻƴŜƴ ŘƛŜ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ αōŜƭŜƘǊŜƴάΦ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜǎ [ŜǊƴŜƴ ǳƴŘ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǿŜƛǘŜǊƎŀōŜ αǳƴǘŜǊ CǊŜǳƴŘŜƴά ǎǘŜƘŜƴ ƛƳ ±ƻǊŘŜǊƎǊǳƴŘΦ 
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 http://www.austria.gv.at/site/cob__21642/4302/default.aspx  
138

 http://www.help.gv.at/Content.Node/172/Seite.1720000.html  
139

 Vgl. http://sicheriminternet.at/allgemein/index.html  
140

Siehe auch www.saferinternet.at  
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5. Verbot und verwandte Angelegenheiten 
 

Altersgrenzen 
PrinȊƛǇƛŜƭƭ ƎŜƭǘŜƴ ŀƭƭŜ tŜǊǎƻƴŜƴ ǳƴǘŜǊ му WŀƘǊŜƴ ŀƭǎ αaƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜάΦ 5ŀǎ DŜǎŜǘȊ ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜǘ 
allerdings zwischen unmündigen (unter 14 Jahren) und mündigen Minderjährigen (unter 18 Jahren).  
Volljährigkeit: Gem. § 21 ABGB141 sind Personen ab dem 18. Lebensjahr volljährig. Personen, die das 
14. Lebensjahr nicht vollendet haben, sind strafunmündig (§ 74 (1) Z 1 StGB142), dh. nicht deliktsfähig.  
Nach dem Jugendgerichtsgesetz143 (JGG) ist ebenfalls unmündig, wer das 14. Lebensjahr nicht 
vollendet hat (§ 1 JGG). 14 bis 18-jährige Personen sind strafmündig, für sie gelten jedoch zahlreiche 
Sonderregelungen was die Verschuldensfrage bzw. die Strafbemessung betrifft (beispielsweise wird  
in § 4 JGG  auf die persönliche Reife des Jugendlichen Bezug genommen und eine weitere Abstufung 
zwischen dem 16. und dem 18. Lebensjahr gemacht. § 5 JGG regelt die Besonderheiten der Ahndung 
von Jugendstraftaten, wie beispielsweise die Herabsetzung des Höchstmaßes aller angedrohten 
zeitlichen Freiheitsstrafen um die Hälfte, oder das Entfallen eines Mindestmaßes). Der 
Präventionsszweck des JGG wird betont. 207a StGB kommt für alle Minderjährigen zur Anwendung 144 
Der Schutz für Kinder unter 14 Jahren ist insofern höher, als dass die Strafandrohung für die 
Täter/innen erhöht ist, beispielsweise in §§215a (2) oder 104a (4) StGB. § 207a StGB unterscheidet 
teilweise hinsichtlich Minderjährigkeit und Unmündigkeit. Problematisch zu sehen ist allerdings § 
207a StGB (5), da dieser regelt, dass die Einwilligung einer/eines mündigen Minderjährigen zur 
Herstellung oder Besitz von pornographischen Darstellungen zum eigenen Gebrauch zur Straflosigkeit 

führt.  
 

Kinderhandel 
Durch die Altersgrenze von 14 Jahren für die Strafmündigkeit bewegen sich viele der Betroffenen von 
Kinderhandel bei Ausbeutungsformen wie Diebstahl und Bettelei (bzw. einer Kombination der 
beiden) - oft angeleitet durch Personen des organisierten Verbrechens (Menschenhändler) - unter 
dieser Altersgrenze. Dies konnte vor allem anhand der Aufgriffe solcher Betroffenen durch die Polizei 
und die darauf folgende Aufnahme in der Drehscheibe der MA 11 beobachtet werden.145 
Problematisch bei diesen Ausbeutungsformen ist vor allem, dass oftmals eine Täter-/ Betroffene-
Unterscheidung schwer fällt bzw. ausgeschlossen ist, da die Betroffenen beides darstellen. In jedem 
Fall zu vermeiden wäre jedoch (z. B. durch vorab überlegte Handlungsanleitungen für Behörden), 
dass die Betroffenen von Kinderhandel, wie auch von Kinderprostitution  (siehe unten) als 
Täter/innen behandelt werden. Das ist derzeit bedauerlicherweise nicht immer der Fall.146 
Relevante Altersgrenzen für den Bereich des Kinderhandels und der Kinderprostitution147 sind auch im 
FPG, sowie im AsylG 2005 festgelegt. Hier ist vor allem auf einen qualitativen Unterschied in der 
Behandlung von unter 16 Jährigen (insbesondere wenn sie sich unbegleitet im Land befinden) 
hinzuweisen. Laut §16 AsylG kann ein mündiger Minderjähriger, sollte sein gesetzlicher Vertreter seine 
Interessen nicht wahrnehmen, selbst Anträge stellen. §12 FPG erläutert weiter, dass diese 
Verfahrenshandlungen bis zum 16. Lebensjahr nur zum Vorteil der Minderjährigen gesetzt werden 
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 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. 113/2006. 
142

 Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974 idF BGBl. I Nr.112/2007. 
143

 BGBl. 599/1988 idF BGBl. I Nr. 109/2007. 
144

 Siehe Rechtsinformationssystem zu § 207a StGB, 
http://www.ris2.bka.gv.at/Dokument.wxe?QueryID=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40050389&TabbedMenuSelection
=BundesrechtTab&WxeFunctionToken=6e9c7b71-ea97-4dd7-869d-d57a9982d678  
145

 Vgl. Statistik Drehscheibe, Wien, April 2007 
146

 Vor allem die Situation in anderen Bundesländern außer Wien ist äußerst unklar. 
147

 Hinweise darauf, dass junge Menschen im Asylsystem vereinzelt der Prostitution nachgehen, sowie Hinweise auf 
Verbindungen zu dem Bereich des Menschenhandels- Telefonat mit Gerhard Wallner, Diakonie, 10.03.2008, sowie Telefonat mit 
Sandra Edthofer, Caritas WG Refugio, 07.03.2008-  siehe Fallgeschichte im Anhang 

Vgl. Staatenbericht Art. 3/ 1 lit c. 
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können. Mit der Vollendung des 16. Lebensjahrs sind laut §12 Abs. 1 FPG Minderjährige Fremde 
jedoch handlungsfähig und können auch zu ihrem Nachteil handeln. Diese Regelung ist in jedem Fall 
als problematisch anzusehen. α9ǎ ƛǎǘ ŅǳǖŜǊǎǘ ƳŜǊƪǿǸǊŘƛƎΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŜƛƴŜƳ 
fremden Minderjährigen, bei dem davon auszugehen ist, dass er weder die Amtssprache ausreichend 
beherrscht, noch dass er mit der österreichischen Rechtsordnung und Kultur vertraut ist, mehr 
Eigenverantwortung in einem behördlichen Verfahren aufbürdet und in weiters als weniger 
ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎ ŜǊŀŎƘǘŜǘΣ ŀƭǎ ŜƛƴŜƴ ǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜƴ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ ώΧϐ IƛŜǊ ǿƛǊd deutlich, dass das 
Fremdenpolizeigesetz den Verfahrensdurchführer für schutzwürdiger erachtet als den 
±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎǳƴǘŜǊǿƻǊŦŜƴŜƴ ŦǊŜƳŘŜƴ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴΦά148 
Somit steht diese Regelung sowohl im Gegensatz zum Diskriminierungsverbot des Art. 14 EMRK149, 
sowie Art. 2 der Kinderrechtskonvention. Denn nur aufgrund nationaler Zugehörigkeit darf nicht 
zwischen unbegleiteten minderjährigen Asylwerber/innen und österreichischen Minderjährigen 
unterschieden werden. §21 ABGB regelt, dass österreichische Minderjährige keine 
Verfahrenshandlungen zu ihrem Nachteil setzen dürfen.150 
Außerdem scheint die Trennung der beiden Strafrechtsparagraphen § 104a Menschenhandel, sowie 
§ 194 Verbotene Adoptionsvermittlung in der praktischen Bestrafung von Kinderhandel zum Zweck 
der Adoption, Probleme zu bereiten. 
 

Kinderprostitution 

Täter/innen von Kinderprostitution werden polizeilich weit seltener gefasst als die minderjährigen 
Prostituierten (da diese ja in bestimmten Straßen/Lokalitäten zu finden sind). Daher bleiben 
Täter/innen oft unbestraft. Die Minderjährigen, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, 
bekommen aber eine Anzeige. Hier werden Betroffene von Kinderprostitution durch das Gesetz als 
Täter/innen behandelt. Da das Nachgehen der Prostitution durch Minderjährige verboten ist151, 
müssen sie Verwaltungsstrafen zahlen (siehe unten). Dies steht im Widerspruch zu einer Aussage im 
{ǘŀŀǘŜƴōŜǊƛŎƘǘΣ ǿƻƴŀŎƘ αŘƛŜ ǘŀǘōŜǘǊƻŦŦŜƴŜ tŜǊǎƻƴ ώΧϐ ŀƭǎ {ŎƘǳǘȊƻōƧŜƪǘ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊŜǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ 

ǎǘǊŀŦƭƻǎά ǎŜƛΦ  Zwar trifft dies auf die Bestimmungen des 
Strafrechts zu (§215a StGB), jedoch nicht auf die Prostitutionsgesetze der Länder. Fast 100% der 
minderjährigen Prostituierten hatte schon mit der Polizei Kontakt, auch wegen Diebstahl oder 
Drogenhandel.152 Auch hier besteht bei vielen der Betroffenen der Eindruck, dass sie vorwiegend als 
Täter/innen behandelt werden.153 Dies ist u.a. auch ein Grund dafür, wieso es bei vorkommender 
Gewalt durch Freier154 wenig Anzeigen gibt. Die Betroffenen würden damit ihren illegalen Status 
bekannt geben und selbst bestraft werden. Hinzu kommt dass die Verurteilung der Täter/innen oft an 
den Aussagen, dass diese dachten die Mädchen wären nicht minderjährig, scheitert. Eine in 
Betrachtnahme solcher Aussagen ist beim Thema der Kinderprostitution nicht nachvollziehbar, da der 
Kunde die Verantwortung dafür trägt sich über das Alter zu informieren. Dies kann er mittels der 
ƻŦŦƛȊƛŜƭƭŜƴ YƻƴǘǊƻƭƭƪŀǊǘŜ όƻŘŜǊ ŀǳŎƘ α5ŜŎƪŜƭάύ ǘǳƴΣ ŘƛŜ ƧŜŘŜ ŀƴƎŜƳŜƭŘŜǘŜ ŜǊǿŀŎƘǎŜƴŜ tǊƻǎǘƛǘǳƛŜǊǘŜ 
besitzt. 
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 !ȊƛȊΣ {ƛƴǳǊ όнллрύΥ !ǳŦǎŀǘȊ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αǳƴōŜƎƭŜƛǘŜǘŜ ƳƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜ CƭǸŎƘǘƭƛƴƎŜά ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎ αDǊŀȊŜǊ 
wŜŦǳƎŜŜ [ŀǿ /ƭƛƴƛŎάΦ ±ƻƴΥ http://www.asyl.at/umf/ber/Hausarbeit_asyl_umf.pdf, letzter Zugriff am 18.03.08, 14:08, S.16 
149

 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (as amended by Protocols No. 3,5, 8, 11) (ECHR)- 
Europäische Menschenrechtskonvention, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm, letzter Zugriff: 
29.03.2008 
150

 Vgl. Aziz, 2005, S.15f. 
151

 Vgl. Prostitutionsgesetze der neun Bundesländer, z.B. Wiener Prostitutionsgesetz LGBl für Wien Nr. 7/1984 idF LGBl. Nr. 
17/2004 
152

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.08 
153

 Vgl. Tener/Ring, 2006 
154

 Und diese ist gerade durch ihr junges Alter und ihren illegalen Status häufiger als bei erwachsenen Prostituierten- siehe auch 
Shaw, 2005, sowie Tener/Ring, 2006 

Vgl. Staatenbericht Art. 3/1 b+c 
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Den Schwerpunkt des Staatenberichts stellt das Strafrecht dar. Darüber hinaus regeln aber 
auch Landesgesetze die Altersgrenze, ab welcher Prostitution erlaubt ist. In den Bundesländern 
Wien155, Tirol156, Salzburg157, Oberösterreich158 und Kärnten159 liegt die Altersgrenze in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kinderrechtskonvention bei 18 Jahren. Die 
Bundesländer Steiermark160, Niederösterreich161 und Burgenland162 erlauben die Prostitution ab 19 
Jahren. In Vorarlberg163 ist diese de facto nicht erlaubt. Die landesgesetzlichen Bestimmungen 
enthalten auch einen verwaltungsrechtlichen Strafrahmen für die Übertretung der Altersgrenze. In 
der Regel erhalten Minderjährige Geldstrafen164 die sie ς wie NGOs berichten ς wiederum durch 
αtǊƻǎǘƛǘǳǘƛƻƴά ŜƛƴŀǊōŜƛǘŜƴΦ !ǳŎƘ tǊŀƴǘƴŜǊ ǿŜƛǎǘ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴΥ α[ƛŜƎǘ Řŀǎ ƎŜǎŜǘȊƭƛch vorgesehene 
Mindestalter nicht vor, macht sich nach diesen Landesgesetzen jedoch nicht der Kunde strafbar, 
ǎƻƴŘŜǊƴ ŘƛŜ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ tŜǊǎƻƴΦ όΧύ 5ƛŜǎŜ landesgesetzliche Straffreiheit des Kunden und 
Kriminalisierung der Mädchen und jungen Frauen stehe im klaren Widerspruch zum österreichischen 
Strafgesetzbuch, wonach sich der Kunde einer minderjährigen Person ς unter 18 Jahren ς wegen 
ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ Ȋǳ ǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘŜƴ ƘŀǘΦά165 Daher ist eine Aufhebung dieser Verwaltungsstrafen 
im Sinne der Minderjährigen notwendig. 
 

Strafausmaß 
Artikel 3 des EU Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels (2002)166 verlangt, dass 
die Straftaten mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Strafen geahndet werden. Bei 
besonders schutzbedürftigen Personen müssen die Freiheitsstrafen mindestens ein Ausmaß von acht 
Jahren betragen. Besonders schutzbedürftig  sind in jedem Fall Personen, die das Mindestalter 
sexueller Selbstbestimmung167 nach nationalem Recht noch nicht erreicht haben und die Straftat zum 
Zweck der Ausbeutung einer Person mittels Prostitution oder anderer Formen der sexuellen 
Ausbeutung einschließlich Pornographie begangen wurde. §§ 215a (2)  Fall 2 und 104a (4) StGB 
erfüllen diese Voraussetzung, indem sie das Höchstmaß der Strafandrohung mit 10 Jahren 
Freiheitsstrafe festsetzen. Weiters verlangt Artikel 3 des Rahmenbeschlusses dieses Höchstmaß der 
Strafandrohung von mindestens 8 Jahren für Fälle in denen  

- das Leben des Opfers vorsätzlich oder leichtfertig gefährdet wurde, 
- die Straftat unter Anwendung schwerer Gewalt,  
- dem Opfer durch die Straftat ein besonders schwerer Schaden zugefügt wurde, oder  
- die Straftat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen wurde.  

 
§ 104a (4) StGB  erfüllt diese Voraussetzungen, ebenso  § 217a (2) StGB. § 215a StGB jedoch bemisst 
diese Fälle mit einer Strafandrohung von lediglich 6 Monaten bis 5 Jahren Freiheitsstrafe. So gesehen 

                                                           
155

 Wiener Prostitutionsgesetz, LGBl. Nr. 07/1984 idF LGBl. Nr. 17/2004. 
156

 Tiroler Landes-Polizeigesetz LGBl. Nr. 60/1976 idF LGBl. Nr. 56/2007. 
157

 Salzburger Landes-Polizeistrafgesetz LGBl. Nr. 58/1975 idF LGBl. Nr. 114/2006. 
158

 Oberösterreichisches Polizeistrafgesetz LGBl.Nr. 36/1979 idF LGBl.Nr.  77/2007. 
159

 Kärntner Prostitutionsgesetz LGBl.Nr. 58/1990 idF LGBl. Nr 10/2005.  
160

 Steiermärkisches Prostitutionsgesetz LGBl. Nr. 16/1998 idF LGBl. Nr. 56/2006. 
161

 Niederösterreichisches Prostitutionsgesetz idF LGBl. 4005-1. 
162

 Burgenländisches Landes-Polizeistrafgesetz LGBl. Nr. 35/1986 idF LGBL. Nr. 34/2001. 
163

 Das Vorarlberger Gesetz über die Angelegenheiten der Sittenpolizei (LGBl. Nr. 6/1976 idF 1/2008)  regelt, die ausschließliche 
Anbahnung und Ausübung der Prostitution in genehmigungspflichtigen Bordellen. Da bis dato keine Bordellgenehmigung erteilt 
wurde, ist die Ausübung der Prostitution nicht legal.  
164

 Bei Uneinbringbarkeit auch mit Ersatzfreiheitsstrafe  
165

 Prantner, Marie-¢ƘŜǊŜǎ όнллтύΥ α5ƛŜ wŜŎƘǘǎƭŀƎŜ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘάΣ ƛƴΥ LƴǘŜǊƪǳƭǘǳǊŜƭles Zentrum und Volkshilfe Wien (Hg.): wenn 
{9· !w.9L¢ ǿŀǊΧΣ 9ƛƎŜƴǾŜǊƭŀƎΣ ²ƛŜƴΦ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘŜ ŘŀȊǳ ŀǳŎƘΥ α{ŜȄŀǊōŜƛǘΣ CǊŀǳŜƴǊŜŎƘǘǎǾŜǊƭŜǘȊǳƴƎ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ !ǊōŜƛǘ ǿƛŜ ƧŜŘŜ 
ŀƴŘŜǊŜΚάΣ 5ƻǿƴƭƻŀŘ ŀǳŦ http://www.sophie.or.at/SOPHIE/wp-content/uploads/2006/12/Prantner%202006%20-
%20Sexarbeit%20im%20europaeischen%20Vergleich.pdf . 
166

 Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels, 2002/629/JI 
167

 14 Jahre, Vgl. §§ 206, 207 StGB in Verbindung mit § 74 (1) Z1 StGB 

http://www.ris.bka.gv.at/lgblpdf/images2007/ob/ob_2007_077.pdf
http://www.sophie.or.at/SOPHIE/wp-content/uploads/2006/12/Prantner%202006%20-%20Sexarbeit%20im%20europaeischen%20Vergleich.pdf
http://www.sophie.or.at/SOPHIE/wp-content/uploads/2006/12/Prantner%202006%20-%20Sexarbeit%20im%20europaeischen%20Vergleich.pdf
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fällt der Schutz für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren,  die zum Zwecke von Förderung der 
Prostitution und pornographischer Darbietungen angeworben oder vermittelt werden, geringer aus, 
als im EU-Rahmenbeschluss verlangt wird.  

Unzureichend und daher zu kritisieren ist die milde Bemessung der Strafen für die oben 
genannten Delikte auch im Vergleich mit dem Strafrahmen für Vermögensdelikte. So ist 
beispielsweise Einbruchsdiebstahl gem § 129 StGB mit 6 Monaten bis 5 Jahren Freiheitsstrafe bedroht 
(das Aufbrechen einer Türe genügt um diesen Tatbestand zu erfüllen); der gleiche Strafrahmen  gilt für 
schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen gem § 207 StGB. 168  

§ 17 StGB unterscheidet entsprechend der Strafdrohung der einzelnen Straftatbestände 
zwischen Vergehen und Verbrechen. Maßstab dafür ist die unterschiedliche Qualifikation in der 
Erfüllung des Tatbestands, z.B. gewerbsmäßige Begehung, schwere Gewalt, Gefährdung des Lebens.  
Diesbezüglich ist § 104a (1) StGB ein Vergehen, § 104a (3) und (4) StGB ein Verbrechen. § 206 StGB 
und § 207 StGB sind aufgrund der hohen Strafdrohung ein Verbrechen, § 207a StGB wiederum, je nach 
Qualifikation, ein Vergehen oder Verbrechen. Dies gilt ebenfalls für § 214 StGB und § 215a StGB, 
während § 216 StGB ausschließlich ein Vergehen darstellt.  
Hier ist wiederum im Hinblick auf die Höhe der Strafdrohung (z.B. das Herstellen von 
Kinderpornographie ist mit einer Höchststrafe von 3 Jahren bedroht und daher ein Vergehen) zu 
reflektieren, ob dies der Schwere der Handlung angemessen ist. 169 
 

Verjährungsfristen 
Gem. § 57 (3) StGB beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre, wenn die Handlung mit mehr als 
fünfjähriger, aber höchstens zehnjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist und fünf Jahre, wenn die 
Handlung mit mehr als einjähriger, aber höchstens fünfjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Eine 
Besonderheit gibt es bezüglich Minderjähriger: Gem § 58 (3) Z 3 StGB tritt die Verjährung bei 
Sexualdelikten von Minderjährigen erst mit Erreichung der Volljährigkeit ein. Menschenhandel ist 
davon also nicht erfasst, wenn dieser nicht im Rahmen von sexueller Ausbeutung stattfindet. Wird 
innerhalb der Verjährungsfrist eine neue Straftat in Bezug auf das gleiche Rechtsgut gesetzt, so 
verlängert sich die Verjährungsfrist erneut und berechnet sich für alle Delikte gemeinsam nach dem 
zuletzt gesetzten Delikt. 170 
 

Zusammenarbeit Strafverfolgungsbehörden 
Die Mitarbeiter der Meldestelle Kinderpornographie im BMI verweisen hinsichtlich internationaler 
polizeilicher Amtshilfe, und dem Einschreiten von Sicherheitsbehörden und ihrer Organe im Ausland 
sowie von ausländischen Sicherheitsbehörden und deren Organen im Bundesgebiet, auf das österr. 
Polizeikooperationsgesetz (PolKG)171, das sich in der Praxis bewährt hat.172 
 
Verwiesen werden kann weiters auf das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)173. 
Geregelt sind im SDÜ unter anderem die Vereinbarungen zur polizeilichen Zusammenarbeit, die 
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 Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
169

 Wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Freiheitsstrafe hier nicht als einzige und beste Alternative gelten kann. In jedem Fall 
sind alternative Bereiche der TäterInnenarbeit, wie etwa Therapie, etc. in Österreich auszubauen.  Dies gilt gleichfalls für die 
präventive TäterInnenarbeit.  
170

 Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
171

 BGBl. I Nr. 104/1997 idF BGBl. I Nr. 146/1999, vgl. http://www.ipa-ooe.at/Deutsch/Polizeikoopoerationsgesetz.pdf 
172

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
173

 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der 
Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen - BGBl. III Nr. 90/1997 iVm dem Beitrittsübereinkommen ist 
das Übereinkommen vom 28. April 1995 über den Beitritt Österreichs zum Schengener Durchführungsübereinkommen, dem die 
Italienische Republik, die Portugiesische Republik und das Königreich Spanien sowie die Griechische Republik mit den 
Übereinkommen vom 27. November 1990, vom 25. Juni 1991 und 6. November 1992 beigetreten sind. 

http://www.ipa-ooe.at/Deutsch/Polizeikoopoerationsgesetz.pdf
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Erleichterung der internationalen Rechtshilfe und Auslieferung sowie die Vereinbarungen zur 
grenzüberschreitenden Verfolgung und Observation Tatverdächtiger.  
Eine wichtige Rolle in der Verfolgung von Straftaten spielt weiters das Europol Übereinkommen174.  
 

Durch das Inkrafttreten des EU-JZG175 und dem vereinfachten Übergabeverfahren wurde die 
generelle Arbeit zur Rechtsverfolgung, zumindest im europäischen Raum, wesentlich erleichtert, da 
die Abwicklung einfacher und formloser erfolgen kann. Geprüft wird in dem Land, in dem sich der/die 
Auszuliefernde gerade aufhält - in Umsetzung des Abkommens - nur, ob die im  Heimatland 
vorgeworfene Straftat gerichtlich strafbar ist (keine Verwaltungsübertretungen). Im Anschluss  wird 
dieser Haftbefehl vollzogen. 
Daneben existieren zahlreiche allgemeine bilaterale Abkommen.  
 
Hinsichtlich Umsetzung des Art 5 OPSCΣ ŘŜǊ {ǘǊŀŦǘŀǘŜƴ ƛ{Ř !Ǌǘ о όмύ ht{/ Ȋǳ αŀǳǎƭƛŜŦŜǊǳƴƎǎŦŅƘƛƎŜƴά 
Straftaten macht176, gibt der Staatenbericht lediglich an, dass diesbezüglich keine besonderen 
Umsetzungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären, da völkerrechtliche Übereinkommen nach 
österreichischem Recht mit deren Ratifikation insoweit unmittelbar anwendbar (self-executing) 
seien. Dies steht jedoch im Widerspruch zu der Genehmigung des Protokolls unter einem 
Erfüllungsvorbehalt gem Art 50(2) B-VG, dh. zur unmittelbaren Anwendbarkeit bedarf es des 

Erlasses von Gesetzen.177  
Der Bericht erwähnt hinsichtlich Art 5 (2) OPSC, dass Österreich die Auslieferung nicht vom Bestehen 
eines Vertrages abhängig mache, ohne zu erwähnen, was in diesem Fall die gesetzliche Grundlage 
wäre. Zu denken wäre wohl an das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG). Auch das auf einem 
EU Rahmenbeschluss basierende Gesetz über die Zusammenarbeit der Justiz in Strafsachen mit den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG), das auch nach Auskunft durch das BMJ eine 
wichtige Grundlage darstellt, wird im Staatenbericht gar nicht erwähnt.  
Hinsichtlich Art 5 (5) OPSC178 ǿǳǊŘŜ ƛƳ {ǘŀŀǘŜƴōŜǊƛŎƘǘ ŀǳŦ αdie ähnliche Bestimmung des § 65Abs 1 
StGBά ƘƛƴƎŜǿƛŜǎŜƴΦ Der Bericht erklärt nicht, dass § 65 (1) StGB nur dann anzuwenden ist, wenn 
nicht schon nach § 64 StGB eine inländische Gerichtsbarkeit gegeben ist.  
Hinsichtlich Art 6 OPSC, wonach die Vertragsstaaten einander größtmögliche Hilfe im Zusammenhang 
mit Ermittlungen oder mit Straf- oder Auslieferungsverfahren179 gewähren180, sowie hinsichtlich Art 10 
(1) OPSC, wonach die Vertragsstaaten alle notwendigen Schritte zur Stärkung der internationalen 
Zusammenarbeit unternehmen, indem sie Vereinbarungen181 schließen, um Kinderhandel, -
prostitution, -pornographie und -sextourismus zu verhüten und die für diese Handlungen  
Verantwortlichen aufzuspüren, gegen sie zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen und zu 
bestrafen182 erwähnt der Staatenbericht, dass Österreich zur Rechtshilfeleistung auf der Grundlage 
zahlreicher bi183- und multilateraler Übereinkommen in der Lage sei. Insbesondere erwähnt der 

                                                           
174

 Errichtung eines europäischen Polizeiamts, BGBl. III Nr. 123/1998 idF BGBl. III Nr. 120/2007. 
175 α.ǳƴŘŜǎƎŜǎŜǘȊ ǸōŜǊ ŘƛŜ ƧǳǎǘƛȊƛŜƭƭŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ƛƴ {ǘǊŀŦǎŀŎƘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴ ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ¦ƴƛƻƴά - dieses 
Gesetz regelt den sogenannten internationalen Haftbefehl- BGBl I Nr. 36/2004 idF BGBl I Nr. 38/2007. 
176

 So werden solche Straftaten gem Art 5(1) OPSC in bestehende/zukünftige Auslieferungsabkommen einbezogen. 
177

 Siehe BGBl III Nr. 93/2004. 
178

 α!ǳǘ ŘŜŘŜǊŜ ŀǳǘ ƛǳŘƛŎŀǊŜά - wenn der Staat nicht ausliefert, dann muss dieser selbst verfolgen. 
179

 Einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren notwendigen 
Beweismittel. 
180

 Weiters verpflichten sie sich, diese Verpflichtungen im Einklang mit ggf. zwischen ihnen bestehenden Verträgen/sonstigen 
Vereinbarungen über Rechtshilfe erfüllen. Sollte es keine geben, so leisten sie einander nach innerstaatlichem Recht Hilfe. 
181

 Mehrseitige, regionale und zweiseitige Vereinbarungen. 
182

 Ferner fördern die Vertragsstaaten die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen ihren Behörden, den 
nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisationen sowie den internationalen Organisationen. 
183

 Vgl. www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/voelkerrecht/staatsvertraege/bilaterale-
staatsvertraege.html?no_cache=1  

Vgl. Staatenbericht  

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/voelkerrecht/staatsvertraege/bilaterale-staatsvertraege.html?no_cache=1
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/voelkerrecht/staatsvertraege/bilaterale-staatsvertraege.html?no_cache=1
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Staatenbericht das Übereinkommen des Europarats über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 
1959 samt 1. Zusatzprotokoll und das Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 29. Mai 2000. Auch ohne vertragliche Grundlage 
könne Rechtshilfe bei Vorliegen der Gegenseitigkeit (Reziprozität) geleistet werden. Auch hier lässt der 
Staatenbericht den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl, der im Bundesgesetz über 
die justizielle Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der EU (EU-JZG)184 umgesetzt wird, 
unbeachtet. Im Staatenbericht fehlen explizite Hinweise auf das ARHG sowie das PolKG. 

 
Der Staatenbericht erwähnt keine Beispiele von internationaler Zusammenarbeit in der Praxis. Laut 
Auskunft des Bundeskriminalamts funktioniere in Europa die Interpol-Zusammenarbeit mit Nord-
Amerika sehr gut, Schwachpunkt sei hingegen Asien, wo teilweise noch diskutiert wird, ob 
beispielsweise  Kinderpornographie überhaupt gegen Gesetze verstoße und erst das entsprechende 
Bewusstsein geschaffen werden müsse.185 

 
Grundlegende Regelungen gegen Kinderpornographie im Internet liefert außerdem das 

Übereinkommen über Computerkriminalität όα/ȅōŜǊŎǊƛƳŜ-/ƻƴǾŜƴǘƛƻƴάύ186, das Österreich am 23. 
November 2001 unterzeichnet hat und durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2002187 implementiert 
wurde. Effektive, auch grenzüberschreitende, Strafverfolgung sind wesentliche Herausforderungen 
für Maßnahmen gegen Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderpornographie, wobei in letzterem 
Bereich auch technologische Entwicklungen in den Online-Medien eine  bedeutende Rolle spielen. Das 
wesentlichste Problem der praktischen Anwendung nationaler Gesetze im Bereich der 
Kinderpornographie liegt insbesondere in der durch die Online-Medien gegeben Art der 
Strafbegehung. Die Bilder werden in einem Land der Welt hergestellt, in einem anderen durch das 
Internet einer breiten internationalen Öffentlichkeit zugänglich gemacht und können dann von 
jedermann, also auch von jedem/r österreichischen/r Staatsbürger/in, beschafft werden. Es ist daher 
nicht nur damit getan, dass eine in Österreich begangene Straftat von den Gerichten entsprechend 
bestraft wird. Vielmehr ist es meistens erforderlich, dass die österreichischen 
Strafverfolgungsbehörden von internationalen Partnern darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Österreicher involviert sind, z.B. wenn Kreditkartendaten eines/r Österreichers/in zum Erwerb von 
kinderpornographischem Material verwendet oder IP-Adressen eruiert wurden, die dann zur 
Identifizierung nationaler Internet-Nutzer/innen führen.  

Aus diesem Grund ist hier einerseits die rasche behördliche Kontaktaufnahme und 
andererseits die Beweissicherung ein Thema internationaler Zusammenarbeit, da sonst eine 
Verurteilung vor nationalen Gerichten kaum erfolgen kann. Darauf muss in der Analyse der 
Gesetzesbestimmungen für eine internationale Strafverfolgung ein Hauptaugenmerk gelegt werden. 
Von der Meldestelle Kinderpornographie im BMI wurde bestätigt, dass diese Zusammenarbeit 
innerhalb von Interpol oder Europol mit den daran beteiligten Personen bzw. Ländern äußerst 
erfolgreich funktioniert, problematisch seien insbesondere Kontakte in jene Ländern, die sich an 
gemeinsamen Aktivitäten nicht aktiv beteiligen würden oder in denen Kinderpornographie nach wie 
vor nicht oder nur bedingt strafbar ist, wie z.B. in zahlreichen asiatischen Ländern. 188 
 

Im Bereich Menschenhandel unterstützen 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǿƛŜ ŘƛŜ α5ǊŜƘǎŎƘŜƛōŜά ŘŜǊ {ǘŀdt Wien 
(MA 11) die internationale Kooperation mit diversen Ministerien der Herkunftsländer der von der 
Drehscheibe betreuten Kinder. 

                                                           
184

 Siehe BGBl I Nr. 36/2004.
 

185 
Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 

186
 SEV Nr. 185, 23.November 2001. 

187
 BGBl. I Nr. 134/2002. 

188
 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
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Konfiszierung, Beschlagnahmung 
Der Staatenbericht äußert sich nur zu den bestehenden Gesetzen, nicht jedoch zu Politiken oder 
Praktiken, was die Konfiszierung und Beschlagnahme von Dingen, die mit Verbrechen in Verbindung 

stehen, betrifft:  
Hinsichtlich Art 7 lit a OPSC, erwähnt der Staatenbericht nicht § 20 a bzw. § 20c StGB, die 
Konstellationen aufzählen, bei deren Zutreffen die Abschöpfung bzw. der Verfall ausgeschlossen sind. 
Hinsichtlich Art 7 lit c OPSC, wonach Vertragsstaaten Maßnahmen zur Schließung der 
Räumlichkeiten treffen, die zur Begehung solcher Straftaten benutzt wurden, äußert sich der 
Staatenbericht nicht. 
 

Exterritoriale Gesetzgebung 
Der Staatenbericht zählt betreffend die Umsetzung des Art 4 OPSC die Bestimmungen §§ 64(1) Z4 und 
Z 4a sowie § 65 StGB auf, ohne jedoch auf deren praktische Anwendung einzugehen. 
Zusammengefasst liefern § 64 (1) Z4189 und Z4a190 {ǘD. ŜƛƴŜ αǎǇŜȊƛŜƭƭŜά ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜΣ ǳƳ 
folgende von österreichischen Staatsbürger/innen im Ausland begangene Delikte unabhängig von den 
Gesetzen des Tatorts nach österreichischem Recht strafbar zu machen, sodass es z.B. für 
Österreicher/iƴƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ƭŅƴƎŜǊ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘΣ ǎŜȄǳŜƭƭŜ YƻƴǘŀƪǘŜ Ƴƛǘ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ Ȋǳ αƪŀǳŦŜƴά ƻƘƴŜ 
bestraft zu werden auch wenn das nach der Gesetzeslage des Tatortlandes nicht möglich wäre191: 
Sklaven- und Menschenhandel, grenzüberschreitenden Prostitutionshandel, (schweren) sexuellen 
Missbrauch von Unmündigen, pornographische Darstellungen Minderjähriger, sexueller Missbrauch 
von Jugendlichen, Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger. 
Selbst wenn αƳƛƭŘŜǊŜά {ǘǊŀŦƎŜǎŜǘȊŜ im Land des Tatorts bestehen und der Tatbestand nicht unter 
Strafe gesetzt ist, sind diese Täter nach österreichischen Strafgesetzen zu bestrafen (§ 64(2) StGB). 
Hinsichtlich der Delikte (schwerer) sexueller Missbrauch von Unmündigen (§§ 206, 207192 StGB), 
pornographische Darstellungen Minderjähriger (§ 207a(1)(2) StGB), sexueller Missbrauch von 
Jugendlichen (§ 207b(2)(3))193, Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen 
Minderjähriger (§ 215a StGB) müssen österreichische Verdächtige auch noch den gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland 194 haben.195 
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 Sklavenhandel (§ 104 StGB), Menschenhandel (§ 104a StGB) und grenzüberschreitender Prostitutionshandel (§ 217 StGB). 
190

 (schwerer) sexueller Missbrauch von Unmündigen (§§ 206, 207 StGB), pornographische Darstellungen Minderjähriger (§ 
207a(1)(2) StGB), sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 207b(2)(3)), Förderung der Prostitution und pornographischer 
Darbietungen Minderjähriger (§ 215a). 
191 

Vgl. ECPAT 2006: 22
. 

192
 Seit der Strafrechtsnovelle 2004 (BGBl I Nr. 15/2004) können Österreicher nicht nur hinsichtlich pornographischen 

Darstellungen Unmündiger, also vor Vollendung des 14. Lebensjahres, sondern auch mündiger Minderjähriger, also vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 207a Abs 1 und 2 StGB)  in Österreich verfolgt werden; darüber hinaus wurde die 
extraterritoriale Gesetzgebung um die Delikte "sexueller Missbrauch von Jugendlichen" (§207b Abs 2 und 3) und "Förderung der 
Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger" (§215a) erweitert; dh auch hier mündig Minderjährige umfasst. 
Vgl. ECPAT International (2006): Internationaler Monitoring Bericht zu Maßnahmen zur Bekämpfung kommerzieller sexueller 
Ausbeutung von Kindern. Österreich. Von: http://www.ecpat.at/fileadmin/download/ECPAT_Monitoringbericht__sterreich.pdf  , 
letzter Zugriff: 28.02.2008, S.22 
193 

Wenn z.B. Österreicher die Dienste eines/einer Minderjährigen unter 18 Jahren im Ausland als so genannte Sextouristen in 
Anspruch nehmen (Art 207b (3) oder die Zwangslage einer Person unter 16 Jahren für sexuelle Zwecke missbrauchen (Art 
207b(2)).

 

194
 Laut Justizausschuss (JAB 409 BlgNR 20. GP, 7), der sich zur Einfügung der Z4a in § 64 Abs 1 StGB äußerte, folge αŘƛŜ 

Einschränkung auf österreichische Staatsbürger mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland einschlägigen internationalen Vorbildernά 
und solle αΧ ŘŜǊ .ŜƪŅƳǇŦǳƴƎ ŘŜǎ ΰ{ŜȄǘƻǳǊƛǎƳǳǎΩ ǳƴŘ {ŎƘǳǘȊ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊά ƎŜǊŜŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
195

 Die bei den Delikten Sklavenhandel (§ 104 StGB), Menschenhandel (§ 104a StGB) und grenzüberschreitender 
Prostitutionshandel (§ 217 StGB) geforderte weitere Voraussetzung, dass der Täter nicht ausgeliefert werden kann, ist bei 
österreichischen Staatsbürgern idR gegeben (§ 12 ARHG im Verfassungsrang schützt Österreicher vor Auslieferung; nicht jedoch 
im Rahmen des Europäischen Haftbefehls, siehe EU-JZG; Österreich hat jedoch bis Ende 2008 eine Ausnahmeregelung erwirkt). 

Vgl. Staatenbericht  
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Subsidiär zu eben genannten Bestimmungen (§ 64 (1) Z4/4a StGB) gibt es noch die 
αǎŎƘǿŅŎƘŜǊŜά - weil auf beiderseitiger Strafbarkeit beruhende196- allgemeine Regelung des § 65 StGB 
wonach auch österreichische Staatsangehörige, die aus einem anderen Grund als wegen der Art der 
Tat nicht ausgeliefert werden können.  

Die prozessualen Regelungen des österreichischen Auslieferungs-/Rechtshilfeverfahrens 
finden sich u.a. in zwischenstaatlichen Vereinbarungen bzw. - sofern in zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist - im Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG)197 
bzw. zwischen EU-Mitgliedstaaten das auf dem Rahmenbeschluss basierende Bundesgesetz über die 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG). 
Siehe auch Polizeikooperationsgesetz (PolKG).198 

Erhält die Polizei Kenntnis von einer im Ausland begangenen Straftat, wird dies dem 
Staatsanwalt weitergeleitet, der dann gegebenenfalls einen Haftbefehl beispielsweise bei der 
Wiedereinreise erlässt. Laut Auskunft des Bundeskriminalamts (BKA) werden im Ausland begangene 
Straftaten leider sehr selten bekannt. Das Problem liegt insbesondere darin, dass sich sehr wenige 
Leute im Land der Strafbegehung ς und diese werden ja meistens von den Straftäter/ innen genau 
deshalb ausgesucht ς für diese Straftaten interessieren, teilweise sind diese im betroffenen Land noch 
nicht einmal strafbar, und z.B. missbrauchte Kinder kaum selbst in der Lage sind, Schritte dagegen zu 
unternehmen. All dies wird von den potentiellen Straftäterinnen und -tätern sehr wohl ins Kalkül 
gezogen. Daher ist es unumgänglich, dass einerseits auf nationaler Ebene das Bewusstsein für die 
.ŜƎŜƘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ {ǘǊŀŦǘŀǘ ƎŜǎǘŅǊƪǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ wƻƭƭŜ ŘŜǊκŘŜǎ α²ŜƎǎŜƘŜƴŘŜƴά ǎǘŅǊƪŜǊ ƛƴ ŘŜƴ 
Vordergrund gerückt wird und andererseits auf internationaler Ebene zahlreiche Schritte gesetzt 
werden, einerseits in Richtung Aufklärung, aber auch unter dem Aspekt der Implementierung 
entsprechender Gesetze. 199 

Laut Auskunft des Bundeskriminalamts habe der Europäische Haftbefehl die generelle Arbeit 
zur Rechtsverfolgung sehr erleichtert, da die Abwicklung wesentlich einfacher und formloser erfolgen 
könne. Geprüft werde in dem Land, in dem der/die Auszuliefernde gerade ist, nur, ob die ihm/ihr im 
Heimatland vorgeworfene Straftat GERICHTLICH strafbar sei (keine Verwaltungsübertretungen); dann 
werde dieser Haftbefehl vollzogen. Außerdem trage ŘƛŜ αŦƻǊƳƭƻǎŜά YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ 
zuständigen Behörden zur effizienten Gestaltung dieses Prozesses bei, die insbesondere dann gut 
ŦǳƴƪǘƛƻƴƛŜǊŜΣ αwenn man sich so mal kennenlernt, z.B. bei KonferenzenΦά IƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ 
Kinderpornographie sei hier Interpol die beste Plattform.200 

In der internationalen Zusammenarbeit seien der Auskunftsperson des BMJ in den letzten 
Jahren αƪŜƛƴŜ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ !ǳŦŦŅƭƭƛƎƪŜƛǘŜƴά ǳƴǘŜǊƎŜƪƻƳƳŜƴΦ201 
 
Einzelne Fälle werden jedoch von NGOs aufgegriffen und gelangten dadurch auch in die Medien: 
ECPAT Österreich hat 2007/08 einen Fall begleitet, in dem ein Österreicher, der in Indien unmündige 
Burschen sexuell missbraucht hat, vom Wiener Straflandesgericht zu zwei Jahren Haft (unbedingt) 
verurteilt wurde. In dem Gerichtsverfahren sagten englische und französische Zeugen aus. Ehe die 
Zeugen Gehör fanden und ihre Beobachtungen zu Protokoll geben konnten, vergingen mehrere 

                                                                                                                                                                                        
Der Staatenbericht interpretiert die Alternativvoraussetzung der Verletzung österreichischer Interessen dahingehend, dass eine 
Straftet gegen österreichische Staatsbürger begangen wurde ς was jedoch in diesem Zusammenhang nicht relevant ist. 
196

 Außerdem entfällt die Strafbarkeit, wenn bereits ein ausländisches Gericht über die Tat abgesprochen hat bzw die Strafbarkeit 
erloschen ist. 
197

 BGBl Nr. 529/1979 idF 164/2004. Das VI. Hauptstück regelt die Erwirkung der Auslieferung, der Durchlieferung, der 
Ausfolgung, der Rechtshilfe sowie der Übernahme der Strafverfolgung, der Überwachung und der Vollstreckung. 
198

 Bundesgesetz über die internationale polizeiliche Kooperation, StF: BGBl I Nr 104/1997. 
199

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
200

 Interview mit Harald Gremel, Meldestelle Kinderpornographie, BMI, 26.02.2008 
201 

MMag. Göth-Flemmich, Bundesministerium für Justiz, Beantwortung folgender Frage per E-Mail, 08.02.08: Wie viele 
Auslieferungsgesuchen gibt es im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern begangen von Staatsbürgern im Ausland (bzw. 
gab es in den letzten ca. 3 Jahren)? 
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Monate.  Kontakte zu mehreren Organisationen (NGOs, darunter ECPAT) und zahlreichen Behörden 
waren notwendig, ehe schließlich der Fall weiterverfolgt wurde. Die indischen Behörden waren laut 
Aussage der Zeugen nicht sehr kooperativ in Bezug auf Ermittlungen zu den Missbrauchs-Vorgängen, 
den einer der beiden mit eigenen Augen beobachtet hatte. Von den österreichischen Behörden wurde 
weiterhin bekannt, dass auch diese Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den indischen 
Behörden hatten. Von Vorteil war, dass  sich ein österreichischer Polizeibeamter durch Zufall in Delhi 
befand und somit Ermittlungen am Tatort durchführen und eine Fotodokumentation zusammenstellen 
konnte.202 

2005 wurde ein 68jähriger Österreicher Vietnam verhaftet, der sich dort und in Europa an 
mehreren Buben vergangen haben soll. Der Angeklagte, welcher auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
von Hilfsorganisationen tätig war, wurde mit Hilfe von Interpol nach Österreich ausgeliefert und Ende 
2006 zu 8 Jahren Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.203  

2003 wurde ein 73jähriger Österreicher in Kambodscha verhaftet, nachdem er mit einem 
Mädchen, das angab 14 Jahre alt und seit dem neunten Lebensjahr von dem Mann missbraucht 
worden zu sein, im Hotelzimmer angetroffen worden war. Obwohl die Anklage anfänglich auf Unzucht 
mit Unmündigen lautete, wurde der Mann später freigelassen, als die Eltern des Mädchens 
behaupteten, dass es in Wahrheit 16 JahǊŜ ŀƭǘ ǎŜƛΦ 5ŀǎ /ŀƳōƻŘƛŀƴ ²ƻƳŜƴΨs Crisis Centre (CWCC) 
bezweifelt, dass es in Kambodscha einen fairen Prozess geben kann204 und verlangte, dass der Prozess 
in Österreich geführt wird.205  
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 Vgl. Die Presse (2007): Zwei Jahre Haft für "Sextourist" aus Linz, vom 18.12.2007, Von: 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/349685/print.do, letzter Zugriff; 29.01.08 
203

 Vgl. Kinderschänder in Tirol verurteilt, APA 28.08.2006, Von: 
http://www.nachrichten.at/apanews/apac/471777?PHPSESSID=1000966baaead9c21af463098c804a7f , letzter Zugriff am 
24.03.08 
204

 Die Rechtsanwältin des Mädchens, sagte dass keine Zeugen vorgeladen wurden. 
205

 ECPAT 2007: 12, verweist auf The Cambodia Daily, 20.11.2003. 

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/349685/print.do
http://www.nachrichten.at/apanews/apac/471777?PHPSESSID=1000966baaead9c21af463098c804a7f
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6. Schutz der Rechte der Opfer206  
Der Staatenbericht informiert hauptsächlich über vorhandene Regelungen im Rahmen der 
österreichischen StPO207. Der Bericht enthält aber keinerlei Informationen über die praktische 
Umsetzung dieser Regelungen und deren  Rahmenbedingungen. Es bedarf für die praktische 
Umsetzung einer optimalen Verbindung von Strafverfolgungs- und Opferschutzinteressen und somit 
eines stark kooperativen Vorgehens, da sich diese Agenden auf Grund der vielen beteiligten Akteure 
auf Bundes- wie Landesebene als besonders schwierig gestalten. 
 

Schonende Vernehmungsmethoden 
Die stopp sieht Möglichkeiten für Opfer bzw. Zeugen vor, für eine Aussage nicht persönlich vor 
Gericht erscheinen zu müssen. Diese sind jedoch nicht umfassend auf alle Personengruppen 
anzuwenden und auch nicht ausnahmslos als Anspruch zu verstehen. Es gibt zwar die Möglichkeit der 
kontradiktorischen Vernehmung gemäß § 165 StPO208. Unter 14 Jährige können durch einen 
Sachverständigen einvernommen werden, worauf jedoch, wie bereits erwähnt kein Anspruch besteht. 
In Wien ist es allerdings die Regel, dass Unmündige von Sachverständigen einvernommen werden. 
Wenn das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet wurde und die Person vom Beschuldigten in 
ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, hat das Gericht in jedem Fall eine 
kontradiktorische Vernehmung durchzuführen (Abs. 4). Wenn eine kontradiktorische Einvernahme 
stattgefunden hat, muss die Person nicht mehr in der Hauptverhandlung aussagen (§ 156 StPO). 
Prinzipiell gibt es aber kein völliges Aussagebefreiungsrecht für Minderjährige, wenn sie mit dem 
Beschuldigten nicht verwandt oder verschwägert sind. Darüber hinaus haben minderjährige Opfer von 
Kinderhandel keinen Anspruch auf eine kontradiktorische Vernehmung, wenn kein sexueller 
Missbrauch festgestellt wurde. Auf Antrag kann jedoch eine kontradiktorische Vernehmung 
durchgeführt werden, wobei die Entscheidung hierüber dem Gericht obliegt. 
 

Opferrechte  
Opfer werden durch die Polizei, Staatsanwaltschaft und Hauptverhandlungsricher/in über ihre Rechte 
belehrt. Opferrechte (§§ 66, 67 StPO)umfassen209:  

- Recht auf Zuziehung einer Vertrauensperson 
- Recht auf Akteneinsicht 
- Recht auf Information über Verfahrensgang 
- Recht auf Einvernahme durch eine gleichgeschlechtlichen Person (bei Sexualdelikten) 
- Recht auf schonende Einvernahme = kontradiktorischen Vernehmung gemäß § 165 StPO, 

Einvernahme in Abwesenheit des Beschuldigten gemäß § 250 StPO 
- Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung (§ 66 (2) StPO) 
- Recht auf Privatbeteiligung 

 

Bedürfnisse und Partizipation der Opfer 
Auf besondere Bedürfnisse der Opfer kann nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eingegangen 
werden. In der tǊŀȄƛǎ ƘŅƴƎǘ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭ ǾƻƳ αƎǳǘŜƴ ²ƛƭƭŜƴά der Richter/i nnen ab, ob sie auf besondere 
Bedürfnisse und Wünsche von minderjährigen Opfern eingehen.210 Es besteht allerdings kein 
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 ½ǳǊ .ŜƎǊƛŦŦǎŘƛǎƪǳǎǎƛƻƴ hǇŦŜǊκ.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜ ǎƛŜƘŜ 9ƛƴƭŜƛǘǳƴƎΦ IƛŜǊ ƛǎǘ Ȋǳ ŜǊǿŅƘƴŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αhǇŦŜǊά ƛƳ YƻƴǘŜȄǘ ŘƛŜǎŜǎ 
Kapitels eine Legaldefinition darstellt. Aus diesem Grund wird hier ōŜǾƻǊȊǳƎǘ Ǿƻƴ αhǇŦŜǊƴά ŀƴǎǘŀǘǘ ǿƛŜ ǎƻƴǎǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊƛŎƘǘ 
Ǿƻƴ α.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴά ŘƛŜ wŜŘŜ ǎŜƛƴΦ 
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 Strafprozessordnung, BGBl.Nr. 631/1975 idF BGBl. I Nr. 109/2007, Von: 
http://www.ris2.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?QueryID=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326 , letzter Zugriff: 
03.06.2008 
208

Vgl.  Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
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Vgl.  Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
210

Vgl.  Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
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Anspruch darauf. Im Allgemeinen unterscheiden sich prozessuale Rechte von Kindern nicht 
wesentlich von Rechten von volljährigen Personen.   

Auf ihren Antrag ist den Opfern auch psychosoziale und juristische Prozessbegleitung zu 
gewähren (§66 (2) StPO). Aufgrund der ungleichen Verteilung bzw. des nicht ausreichenden Bestehens 
von Opferschutzeinrichtungen für in Österreich aufgegriffene minderjährige Fremde (lediglich ein 
spezialisiertes Opferschutzzentrum in Wien 211) ist es in der Praxis kaum möglich dies für die spezielle 
Gruppe von Betroffenen zu gewährleisten. 

Eine weitere wichtige Neuerung der Strafprozessordnung umfasst die Möglichkeit einer 
Grundrechtsbeschwerde212 während des Verfahrens. Der Einspruch an das Gericht steht im 
Ermittlungsverfahren jeder Person zu, die behauptet, durch Staatsanwaltschaft oder Kriminalpolizei in 
einem subjektiven Recht verletzt zu sein, weil ihr die Ausübung eines Rechtes nach diesem Gesetz 
verweigert oder eine Ermittlungs- oder Zwangsmaßnahme unter Verletzung von Bestimmungen dieses 
Gesetzes angeordnet oder durchgeführt wurde (§106 StPO). 

Aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen und Kapazitäten ist es oft nicht möglich, 
eine umfassende Ermittlung des Kindeswohls im Sinne der KindeswƻƘƭǇǊǸŦǳƴƎ όαBest Interest 
Determinationάύ nach UNHCR213 vorzunehmen (siehe dazu auch Kapitel 7). Vor allem der Grundsatz 
der Partizipation muss diesbezüglich noch weiter praktisch verankert werden.  So existieren 
beispielsweise bei der Jugendwohlfahrt, wo viele der Betroffenen der Bereiche des OPSC außerfamiliär 
betreut werden, keine Formen der Selbstorganisation oder der Evaluierung der Betreuung durch die 
Betroffenen214. 
 

Schutz der Identität und Privatsphäre 
Seit 1.1.2008 gibt es die Möglichkeit einer anonymen Aussage gem. §162 StPO. Diese kann dann beantragt 
werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, dass das Opfer sich oder eine dritte Person 
durch die Bekanntgabe des Namens und anderer Angaben oder durch Beantwortung von Fragen, die 
Rückschlüsse darauf zulassen, einer ernsten Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit oder 
Freiheit aussetzen würde. In solchen Fällen kann dem Opfer gestattet werden, die Fragen nicht zu beantworten. 
Aus denselben Gründen ist es auch zulässig, dass das Opfer seine äußere Erscheinung derart verändert, dass es 
nicht wieder erkannt werden kann. Jedoch darf das Opfer sein Gesicht nicht derart verhüllen, dass sein 
Mienenspiel nicht mehr erkennbar ist. Diese Bestimmung ist durchaus als Fortschritt zu bewerten, wobei sie 
immer noch ŀƭǎ αYŀƴƴ-.ŜǎǘƛƳƳǳƴƎά ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘ ƛǎǘΣ ŘŜƳƴŀŎƘ Řŀǎ hǇŦŜǊ ƪŜƛƴŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ŘŀǊŀǳŦ ƘŀǘΦ Weiters ist 
es auf Ersuchen des Opfers zulässig, soweit die in § 162 angeführte Gefahr besteht,  personenbezogene Daten 
(beispielsweise die Wohnungsadresse des Opfers) und andere Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität 
oder die höchstpersönlichen Lebensumstände der gefährdeten Person zulassen, von der Akteneinsicht 
auszunehmen und Kopien auszufolgen, in denen diese Umstände unkenntlich gemacht wurden (§ 51 StPO).  

Was die Handhabung der Medien betrifft so sind Gerichtliche Verhandlungen im Haupt- und 
Rechtsmittelverfahren gemäß § 12 StPO öffentlich durchzuführen. Bei Sexualdelikten kann das Opfer 
jedoch beantragen, die Öffentlichkeit auszuschließen (§ 70 (2) Z. 4 StPO). Diese Bestimmung 
entspricht auch Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der besagt, dass Presse und 
Öffentlichkeit  während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden können, 
wenn Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen. 
Die Urteilsverkündung muss hingegen immer öffentlich sein. 
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 Erläuterungen zum Strafprozessreformbegleitgesetz II; S.4-5; 
http://www.justiz.gv.at/_cms_upload/_docs/strafprozessreformbegleitgesetz_II_erlaeut.pdf  
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 Vgl. UNHCR (2006): UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child Provisional Release, May 
2006, Von: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=447d5bf24 , am 27.02.2008, 10:16 
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 Interview mit Monika Niederle, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (FICE), 23.03.2008 
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Was den Bereich außerhalb des Strafverfahrens betrifft, so ist davon auszugehen, dass die 
Sozialarbeiter des MA 15215, aufgrund ihrer internen Richtlinien, die Informationen und Identitäten 
der Betroffenen mit höchster Diskretion behandeln. Das Vertrauen in die Sozialarbeiter darf nie 
enttäuscht werden, d.h. es dürfen nie Informationen an Dritte weitergegeben werden. 216 Gleiches gilt 
auch für die Einrichtungen der Jugendwohlfahrt. Hier ist von der Drehscheibe Wien bekannt, dass die 
Dokumentationspflichten217 mit dem Datenschutz und Identitätsschutz, etc. der Betroffenen von 
Kinderhandel kollidieren, wobei letzteres deutlich vor geht. Eine befriedigende Lösung wurde bisher 
nicht gefunden. 
 

Vermeidung von Verzögerungen, Unterstützung für Kompensationsansprüche 
Es gilt der Grundsatz der Verfahrensökonomie. Wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft 
befindet, sind bestimmte Fristen einzuhalten, aber prinzipiell hat das Opfer keinen Einfluss auf die 
Verfahrensdauer und auch nicht die Tatsache, dass es sich beim Opfer um eine minderjährige Person 
handelt. 218 
Im Zuge der juristischen Prozessbegleitung haben Opfer das Recht durch ihre Vertretung 
Schmerzensgeld in angemessener Höhe zu fordern219 (§§ 66 iVm 67 StPO). Beachtenswert ist 
jedenfalls auch das Verbechensopfergesetz, nach dem teilweise die Kosten für notwendige Therapien 
gefordert werden können. 
 

Altersfeststellung 
Die Altersfeststellung wird von den zuständigen Behörden in nicht befriedigender Weise 
durchgeführt.220 Experten sind sich darüber einig, dass eine wissenschaftliche, exakte Methode zur 
Altersfeststellung nicht existiert. Sogar bei sorgfältiger Überprüfung müssen Schwankungsbreiten von 
bis zu zwei Jahren mit eingerechnet werden. Oft werden Personen nach Einschätzung des äußeren 
Erscheinungsbildes ohne Beiziehung von Experten für volljährig erklärt. Das Prinzip, im Zweifelsfall die 
Minderjährigkeit zu attestieren, findet keine Anwendung. Die Altersfeststellung erfolgt willkürlich 
und berücksichtigt nicht die  psychosozialen Aspekte, die unbedingt in Betracht gezogen werden 
müssten. Anknüpfungspunkte für die Bereiche des OPSC ist die Altersgrenze von 14 Jahren für die 
Strafmündigkeit (siehe Kapitel 5). Hier kann u.U. eine Altersfeststellung notwendig sein um die 
Strafmündigkeit festzustellen und gegen die Betroffenen ein Verfahren einzuleiten (z.B. wegen 
Diebstahls bei Betroffenen des Kinderhandels). Außerdem ist die Altersgrenze von 18 Jahren relevant, 
welche oft fälschlicherweise von minderjährigen Betroffenen im Prostitutionsbereich angegeben 
wird.221 Wichtiger Faktor sind auch die oft lückenhaften Betreuungsangebote der 
Jugendwohlfahrtseinrichtungen222 für junge Erwachsene223, die insbesondere wenn sie Betroffene der 
Bereiche des OPSC wurden, weiterhin Unterstützung brauchen.  
 

Neuerungen im Strafprozess 
Die neue Strafprozessordnung bringt einige (bereits oben erwähnte) positive Veränderungen in Bezug 
auf Opferrechte mit sich. Folgende Antragsrechte werden den Opfern eingeräumt:  
- Ausschluss der Öffentlichkeit beim Hauptverfahren,  
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 STD Ambulatorium der Stadt Wien, welche häufig in Kontakt mit minderjährigen Prosituierten kommen. 
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 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15 
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 Etwa das Speichern und Austauschen von Fotos zwischen verschiedenen Behörden 
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 Interview mit Mag.a Bettina Moog, 17.01.2008 
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 Interview mit Mag.a Bettina Moog , 17.01.2008 
220

 Die vorhandenen Informationen stammen aus dem Asylbereich, es kann jedoch angenommen werden, dass eine notwendige 
Altersfeststellung bei Betroffenen der Bereiche des OPSC ähnlich schwierig verläuft. 
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 Bzw. durch die Dokumente, die sie von ihren Menschenhändlern ausgehändigt bekommen haben. 
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 Welche nur für Personen bis zum 18. Lebensjahr zuständig sind 
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 Dh. Personen die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
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- Opfer kann Beweisanträge stellen,  
- Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachten,  
- Ausschluss des Angeklagten bei der Einvernahme. 
 
CǊǸƘŜǊ ƘŀǘǘŜ Řŀǎ hǇŦŜǊ ƪŜƛƴ !ƴǘǊŀƎǎǊŜŎƘǘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƪƻƴƴǘŜ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŘŀǊǳƳ αŜǊǎǳŎƘŜƴάΦ Das 
Antragsrecht ist hauptsächlich bei Verfahren mit Schöffensenat relevant. Der Schöffensenat muss über 
den Antrag beraten und abstimmen. Eine weitere Neuerung ist, dass Angehörige von Opfern ebenfalls 
Anspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung haben, wenn es sich um bestimmte 
Opfergruppen handelt (z.B. Kinder, die Zeugen von Mord an ihren Eltern wurden). 224 
Generell ist aber in Bezug auf den Strafprozess zu sagen, dass die Wertschätzung über die Rolle des 
Opfers ist immer noch zu gering verankert ist, besonders wenn es sich dabei um ein Kind handelt. Dies 
steht im Widerspruch zu den Ausführungen bezüglich dieses Themas im Staatenbericht.225 Das 
Strafrecht ist immer noch zu wenig Opferfreundlich. Beispielsweise werden in der Praxis meist 
Sachverständigengutachten über die Aussagefähigkeit des Kindes eingeholt, nachdem es 
einvernommen wurde. Das hat zweierlei negative Konsequenzen: 1. Die Glaubwürdigkeit des Kindes 
wird oft im Nachhinein in Frage gestellt und 2. das Kinde musste sich trotzdem der Tortur der 
Vernehmung unterziehen. Dennoch wird große Hoffnung in die neue StPO gehegt. 226 
 

Betreuungs- und Unterstützungseinrichtungen 
Es existiert bundesweit keine Einrichtung, die sich speziell um die Zielgruppen des OPSC kümmern. 
Möglichkeiten bestehen hier im Rahmen von Hilfsprogrammen für Betroffene von sexuellen 
Missbrauch bzw. Gewalt in der Familie. Prinzipiell ist die Jugendwohlfahrt für alle Kinder und 
Jugendlichen bis 18 Jahre zuständig, die aus welchen Gründen auch immer nicht von anderen 
Personen betreut werden können.227 Jedoch kommen die Mädchen und Burschen neben den 
Einrichtungen der Jugendwohlfahrt peripher mit diversen anderen (oft niederschwelligeren) 
Hilfseinrichtungen in Kontakt.  

Bei Kinderprostitution228 u.a. auch mit Drogenhilfseinrichtungen, sowie medizinischer 
Versorgung in Spitälern. Grundsätzlich ist die Hemmschwelle bei dieser Zielgruppe sehr groß, ein 
Hilfsangebot überhaupt in Anspruch zu nehmen, da sie schon viele negative Erfahrungen diesbezüglich 
gemacht haben und ein großes Misstrauen vor allem gegenüber Erwachsenen hegen. Zusätzlich sind 
die Angebote oft nicht auf die speziellen Bedürfnisse dieser besonderen Zielgruppen ausgerichtet. 
Besonders die Strukturen bei der Betreuung durch die Jugendwohlfahrt sind oft zu eng und die 
staatlichen Behörden verfügen über zu wenig Ressourcen um individuell auf die Betroffenen eingehen 
zu können. Daher laufen diese oft weg. Aufsuchende Arbeit durch Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, 
aber auch generell durch andere Organisationen, gibt es keine, was jedoch besonders bei der 
betroffenen Zielgruppe von höchster Relevanz wäre.229 Oft ziehen die Jugendlichen ein Leben in 
Obdachlosigkeit den engen Strukturen und Autoritäten vor, weshalb besonders niederschwellige 
Einrichtungen wie z.B. A_way extrem wichtig sind um ihnen dennoch ein Mindestmaß an 
Unterstützung und Betreuung zukommen zu lassen.230 

 
Genauere Informationen zu ausgewählten Betreuungseinrichtungen siehe Anhang. Die 

Aufzählung ist in keiner Weise abschließend zu verstehen, sondern umfasst lediglich die uns während 
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 Interview mit Mag.a Bettina Moog , 17.01.2008 
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 Vgl. Staatenbericht  zu Art. 8 Abs.1 lit a bis d und lit g und Abs.3  
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 Hier ist zu bedenken, dass zwar die Erfahrungen der Autor/innen auf den Bereich der Kinderprostitution, was die 
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unserer Recherchen zur Kenntnis gebrachten Einrichtungen. Dies kann lediglich der Anfang einer 
ausführlichen, umfassenden Liste von Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen sein, wie sie in 
anderen Bereichen schon bestehen.231 
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 {ƛŜƘŜ ȊΦ.Φ ŘƛŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ αIƛƭŦǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴά ƛƴ ŘŜǊ .ǊƻǎŎƘǸǊŜΥ .aDCW όнллтύΥ όYύein sicherer Ort. 
Sexuelle Gewalt an Kindern. 4. Auflage, Wien, Von: http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/50%20thema/kso-
broschuere_0707.pdf , letzter Zugriff: 31.05.08 
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7. Internationale Unterstützung und Kooperation 
 
Österreich ist Mitglied zahlreicher internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen (UN), 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und dem Europarat.232  
Österreich hat sowohl am 1. Weltkongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern 
in Stockholm 1996 wie auch am 2. Weltkongress in Yokohama 2001 teilgenommen und die α{ǘƻŎƪƘƻƭƳ 
Deklarationά und αAgenda for Actionά233 wie auch das αYokohama Global Committmentά unterzeichnet 
(siehe Anhang). Es ist zu erwarten, dass die österreichische Regierung auch beim kommenden 
Weltkongress III in Brasilien 2008 vertreten sein wird. 
Im Hinblick auf die Teilnahme an internationalen Aktivitäten im Kinderrechtsbereich mangelt es 
allerdings oft an einer koordinierten Strategie. So gab es beispielsweise beim Weltkindergipfel 2007 
der UN-Generalversammlung keine Teilnahme der österreichischen Bundesregierung und keine 
Partizipation von Kindern oder Jugendlichen aus Österreich. Das Prinzip der Jugendpartizipation findet 
auf internationaler Ebene kaum Anwendung, und es bestehen keine koordinierten Auswahlprozesse 
durch die zuständigen Behörden. 

Auf den hier gesammelten Informationen basierend fokussiert die meiste Koordination auf 
regionaler und internationaler Ebene auf:  
1)    die Verstärkung der Zusammenarbeit in der Strafverfolgung und der Ausbildung im Bereich 
Menschenhandel  
2)    durch NGOs oder internationale Organisationen geleitete Projekte mit Fokus auf Prävention von 
Kindersextourismus, Reintegration von Betroffenen von Menschenhandel und den Schutz von 
gefährdeten Gruppen, sowohl in Heimat- als auch Zielländern. 

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden einige dieser Projekte in Verbindung mit 
YƛƴŘŜǊǎŜȄǘƻǳǊƛǎƳǳǎΣ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŘƛŜ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ αCode of Conduct for the Protection of 
Children from Sexual 9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƛƴ ¢ǊŀǾŜƭ ŀƴŘ ¢ƻǳǊƛǎƳά, in Partnerschaft mit Anspruchsberechtigten 
in Afrika und Osteuropa,ausgeführt. Diese Projekte wurden von dem ECPAT Österreich-Mitglied 
respect koordiniert und von der österreichischen Entwicklungskooperation und der OSZE mitfinanziert.  
 

Weiters wurde seit der Präsentation des Buches αKinder auf dem Strich ð Bericht von der 
deutsch-ǘǎŎƘŜŎƘƛǎŎƘŜƴ DǊŜƴȊŜά im Oktober 2003, welches die deutsche Autorin und Sozialarbeiterin 
Cathrin Schauer verfasst hat, das Thema Kinderprostitution im Grenzbereich Deutschland-Österreich-
Tschechien bekannt und heftig debattiert. Schauer hatte für ihre Studie 500 Kinder beobachtet und 
200 Interviews mit missbrauchten Kindern sowie Polizisten, Sozialarbeitern und Prostituierten geführt 
und zeigte, dass Kinderprostitution ein Massenphänomen in der deutsch-tschechischen Grenzregion 
ist. Pädophile Sextouristen fragten immer häufiger nach Minderjährigen; manche vergingen sich sogar 
an Säuglingen.  Das Buch wurde vom Kinderhilfswerk UNICEF und der Kinderrechtsorganisation ECPAT 
in Deutschland  veröffentlicht.  

Zwischen 2005 und 2006 führte KARO e.V.234 im Rahmen des EU-Programms  AGIS das Projekt 
αDǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ǾƻǊ hǊǘ ǳƴŘ {ƻȊƛŀƭŀǊōŜƛǘ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ 
Zwangsprostitution, Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern im Kontext von Prävention, 
Forschung, SeƴǎƛōƛƭƛǎƛŜǊǳƴƎΣ {ŎƘǳƭǳƴƎ ǳƴŘ bŜǘȊǿŜǊƪŀǊōŜƛǘά ŘǳǊŎƘΣ Řŀǎ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ {ŎƘǳƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 
deutsche, tschechische und österreichische Polizist/innen beinhaltete.  
Während dieses Projektes wurden u.a. in Zusammenarbeit mit serious line, einer Schüleragentur, die 
sich während der Ausbildung im dritten Lehrjahr der Mediengestalter/innen des Beruflichen 
{ŎƘǳƭȊŜƴǘǊǳƳǎ .ŀǳ ǳƴŘ ¢ŜŎƘƴƛƪΣ 5ǊŜǎŘŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎŦŀŎƘŜǎ αtǊƻƧŜƪǘά ƎŜƎǊǸƴŘŜǘ ƘŀǘΣ 
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 Vgl. http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/internationale-zusammenarbeit.html  
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 Vgl. www.ecpat.net/eng/A4A02-03_online/ENG_A4A/Appendices_1_Stockholm.pdf, letzter Zugriff 20.03.08, 14:19 
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 KARO ist eine im Grenzbereich zwischen Deutschland und Tschechien tätige NGO, die Hilfe, Beratung für Prostituierte anbietet 
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Plakate und Flyer entwickelt, die der Prävention von Frauen- und Kinderhandel dienen und auch in den 
Herkunftsländern der potenziell Betroffenen zur Verfügung stehen sollen. 
Das entwickelte Präventionsmaterial ist in zehn Sprachen erhältlich und enthält Flyer sowie Plakate. Es 
richtet sich direkt an die potenziell betroffenen Frauen und Mädchen.235 

In der Studie, die dem Buch zugrunde liegt, wurden zwar primär deutsche Männer als Täter 
genannt, es gibt jedoch auch einen Hinweis auf Österreicher, die ebenso entlang der österreichisch-
tschechischen Grenze Minderjährige für sexuelle Zwecke ausbeuten.  Dies wurde nach der 
Buchpräsentation 2003 auch vom Kinderschutzzentrum Waldviertel gegenüber ECPAT bestätigt. Eine 
gewisse Sensibilität besteht seitens der Behörden in den Bundesländern Oberösterreich bzw. 
Niederösterreich. Von dort wird auch über vereinzelte Kooperationen mit den tschechischen Behörden 
auf lokaler Ebene berichtet. Als Hinweis dafür dient auch eine Konferenz236 bzw. Ausstellung, die am 7. 
November 2006 von einem tschechischen Member of the European Parliament, Grüne Fraktion in 
Brüssel organisiert wurde, und zu der auch ein Vertreter der oberösterreichischen Landesregierung 
eingeladen war. Doch auch hier zeigt sich insgesamt, dass es kein koordiniertes Vorgehen in Bezug auf 
ein Maßnahmenbündel zum Problem von Minderjährigen (z.B. grenzüberschreitende Kooperation 
der Behörden; grenzüberschreitende Aufklärung und Sensibilisierung; Studien und Erhebungen des 
Ist-Zustandes) gibt.  
 

Im Kampf gegen Kinderpornographie funktioniert die internationale Zusammenarbeit der 
relevanten Stellen dann sehr gut, wenn in den betroffenen Ländern ähnliche national gesetzliche 
Grundlagen bestehen, wie beispielsweise mit Nordamerika oder innerhalb der Europäischen Union. 
Gemeinsame Schulungen mit Europol und Interpol auf internationaler Ebene stärken diese 
Kooperation.237  Problematisch sind in allen Bereichen des OPSC Länder in Asien, deren Gesetze 
teilweise sehr stark von den österreichischen abweichen, insbesondere im Falle der  
Kinderpornographie, welche dort oft gar nicht strafbar ist. Siehe dazu auch die Ausführungen in Kapitel 
5.  
 
Schulungen relevanter Akteure finden teilweise auch auf internationaler Ebene statt(bzw. initiiert oder 
unter Beteiligung von internationalen Organisationen). Siehe dazu Kapitel 3. 
 
Zur internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen siehe Kapitel 5. 

 

Repatriierung  
Auf Bundesebene bestehen keine internationalen Kooperationsmaßnahmen und kein strukturiertes 
Vorgehen bezüglich der Repatriierung von Betroffenen von Kinderhandel. In der Praxis werden diese, 
auf Initiative der Drehscheibe238 in Wien in einzelne Länder, vor allem nach Rumänien, Bulgarien, die 
Slowakei und Ungarn, durchgeführt. 

Als sich die Drehscheibe der Stadt Wien in den Jahren 2004 und 2005 mit einer Vielzahl von 
Kindern konfrontiert sah, die wegen Diebstahls oder Prostitution von der Polizei aufgegriffen wurden, 
konnten nur aufgrund des persönlichen Engagements des Leiters der Drehscheibe Kontakte zu den 
Behörden und Bundesministerien in den Herkunftsländern (hauptsächlich Rumänien und Bulgarien) 
hergestellt werden. Derzeit besteht noch immer eine unstrukturierte Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt Wien und den Bundesregierungen in den Herkunftsländern der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen.239 Die Repatriierungen nach Rumänien und Bulgarien werden direkt über die 
α5ǊŜƘǎŎƘŜƛōŜά ŘŜǊ {ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ abgewickelt. Kinder werden von der Drehscheibe in ein Krisenzentrum 
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238

 Einrichtung der MA 11ςJugendwohlfahrt Wien 
239

 Interview mit Norbert Ceipek, Drehscheibe Wien, 06.02.08 

http://www.karo-ev.de/informationen/serious-line.html


Schattenbericht zur nationalen Implementierung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie 
 

38 

im Herkunftsland geschickt, welches dann über das weitere Vorgehen entscheidet.240 Aufgrund 
persönlicher Kontakte zwischen dem Leiter der Drehscheibe und den zuständigen Bundesministerien 
konnten vor Ort Krisenzentren eingerichtet werden, die von den Regierungen der Herkunftsländer 
finanziert werden. Sozialarbeiter/innen wurden von der Stadt Wien nach Rumänien und Bulgarien 
geschickt, um das Personal in den Krisenzentren zu schulen. Die Kosten für die Schulungen durch das 
österreichische Personal wurden von der Stadt Wien übernommen. 241 

 
Repatriierungen in andere Länder werden über IOM242 organisiert. IOM erhält Anträge von 

der Drehscheibe oder von NGOs (Caritas, Verein Menschenrechte, SOS Mitmensch) und organisiert 
über die IOM-Mission des jeweiligen Landes die Rückführung. Meistens handelt es sich um die 
Rückführung von unbegleiteten minderjährigen Asylwerber/innen ς über eventuelle Betroffene des 
Kinderhandels gibt es keine Daten. 243 

 
Aufgrund des Kapazitätsmangels ist eine Abklärung des Kindeswohls im Einzelfall im Sinne der 
UNHCR-Richtlinien244 oft nicht gegeben. Zusätzlich sind die Perspektiven für Betroffene des 
Kinderhandels in Österreich teilweise auch durch den Aufenthaltsstatus beschränkt.245 

Auch das Prinzip der Partizipation wird nicht ausreichend umgesetzt.  
Über die Angemessenheit der Repatriierung von Betroffenen von Kinderhandel entscheidet in Wien 
die Drehscheibe bzw. NGOs, die für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 
Asylwerber/ innen zuständig sind. Wie oben ausgeführt, gibt es keine verlässlichen Daten zur Zahl der 
Betroffenen, aus den meisten anderen Bundesländern sind offiziell keine Fälle bekannt. 

 

Follow-up 246 

Follow-up-Maßnahmen zu Betroffenen des Kinderhandels sind nicht geregelt. Es gibt nur 
unregelmäßige Monitoringberichte der Krisenzentren in den Herkunftsländern betreffend Kinder, die 
über die Drehscheibe nach Rumänien und Bulgarien repatriiert wurden. Teilweise sind die Berichte 
lückenhaft oder widersprüchlich; Bulgarien verschickt nur Sammelberichte, aus anderen Ländern gibt 
es keine Berichte. Abgesehen davon bestehen von österreichischer Seite aufgrund von 
Ressourcenmangel nur begrenzt Möglichkeiten, diese Berichte auch zu examinieren bzw. ihnen 
nachzugehen. 

Werden die nach Rumänien und Bulgarien rückgeführten Kinder nach Abklärung des weiteren 
Vorgehens dem Jugendamt im Herkunftsland überstellt,  ist ein weiteres Monitoring nicht mehr 
möglich. Das Wohlergehen der Kinder kann somit nicht gewährleistet werden. Das Risiko einer 
abermaligen Rekrutierung durch Kinderhändler/innen besteht daher weiterhin. Wie bereits in 
Kapitel 6 ausgeführt, ist es der Internationalen Romani Union (IRU) in Österreich möglich, über den 
Verbleib von durch die IRU mit- betreuten Roma-Kindern Aussagen zu treffen. So steht die Sprecherin 
der IRU mit ca. acht bis zehn Mädchen, die in ihre Heimatländer (Rumänien, Bulgarien) rückgeführt 
wurden, weiterhin in Kontakt. Laut ihrer Aussage hatte ein Großteil der Mädchen einen 
Migrationswunsch im Vorfeld ihrer Ausbeutung, was mit ein Grund dafür ist, dass sich einige von 
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ihnen derzeit wieder in anderen Ländern (z.B. Italien) befinden und damit vermutlich247 auch wieder 
in den Fängen von Menschenhändlern (bzw. gehen sie zumindest wieder der Prostitution bzw. der 
Bettelei nach). 

Auch bei Rückführungen über IOM und nach Übergabe des jeweiligen Kindes an die Eltern 
oder den gesetzlichen Vormund findet kein Monitoring statt, da von der österreichischen 
Bundesregierung dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
 

Nationales Koordinations- und Betreuungskonzept 
In Österreich gibt es derzeit kein nationales Koordinations- und Betreuungskonzept für Betroffene 

des Kinderhandels (αbŀǘƛƻƴŀƭ wŜŦŜǊǊŀƭ aŜŎƘŀƴƛǎƳά ð NRM). Zurzeit wird durch die österreichische 
Regierung, welche eine interministerielle Arbeitsgruppe zum Thema Menschenhandel und eine 
Unterarbeitsgruppe zum Thema Kinderhandel eingerichtet hat (siehe Kapitel 3), die vorherrschende 
Situation analysiert sowie an weiteren Konzepten gearbeitet. Was die Identifizierung der Betroffenen 
von Kinderhandel in Österreich betrifft, muss man derzeit annehmen, dass die Mehrzahl nicht als 
solche wahrgenommen werden. Es sind bei weitem nicht alle Akteur/innen in den 
Identifizierungsprozess eingebunden. Momentan leisten die Exekutivbehörden den Großteil der 
Identifizierungsarbeit. 

Es gibt in den neun Bundesländern unterschiedliche Herangehensweisen in Bezug auf 
Maßnahmen, die eingeleitet werden, wenn ein/e Betroffene/r von Kinderhandel identifiziert wurde. 
Die Weiterleitung an spezialisierte Einrichtungen funktioniert derzeit nur in beschränktem Maße, da 

es in ganz Österreich nur eine solche Einrichtung für Kinder und Jugendliche gibt ð die Drehscheibe 
der  Stadt Wien (MA 11), die unter anderem für die Betreuung von Betroffenen des Kinderhandels 
zuständig ist. Auch in anderen Bundesländern gibt es Hinweise auf Zahlen von Betroffenen von 
Kinderhandel248(dort fehlen jedoch bislang zur Gänze auf den Umgang mit ausländischen, meist 
schwer traumatisierten Betroffenen von Kinderhandel spezialisierte Einrichtungen). Da die 
Jugendwohlfahrtseinrichtungen in jedem Bundesland für alle Kinder (egal ob fremd oder nicht) auf 
ihrem Gebiet zuständig sind, werden auch aufgegriffene Betroffene von Kinderhandel in allgemeinen 
Einrichtungen untergebracht, wo die Betreuer/innen jedoch oft nicht auf die schwierige Situation 
der Betreuung eines/einer Betroffenen von Kinderhandel vorbereitet bzw. geschult sind. Die 
Konsequenzen sind wie bereits erwähnt: 1) Die minderjährigen Betroffenen von Kinderhandel werden 
nicht als solche identifiziert und wahrgenommen; 2) Sie erhalten nicht jene spezialisierte Betreuung, 
die sie benötigen. Ein gut eingerichtetes nationales Koordinations- und Betreuungskonzept mit 
informierten Akteur/ innen sollte alle Partner/innen im Identifikationsprozess involvieren, d.h. sowohl 
staatliche als auch nicht-staatliche Akteur/ innen.249 
 
Ähnliche Aussagen treffen auch auf die Identifizierung und Betreuung von minderjährigen 
Prostituierten zu. So werden z.B. an die MA 15 Betroffene von der Polizei weitergeleitet.250 Genaue 
Informationen darüber sind jedoch nicht vorhanden. 

 
 

                                                           
247

 Genaue und sichere Aussagen sind zu diesem Thema mangels Monitoring und Follow-up leider nicht zu machen. 
248

 Vor allem von Organisationen, die im Asylbereich tätig sind ς vgl. dazu Interview mit Gerhard Wallner, Diakonie, 10.03.08, 
sowie mit Sandra Edthofer, Caritas WG Refugio vom 7.3.08, aber auch von Mitarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt selbst ς jedoch 
nur zu geringen Zahlen 
249

 ECPAT Europe Law Enforcement Group (2006): Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes. A Training Guide. 
Amsterdam, Bangkok, Von: http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/en/ecpat/documenten/Trafficking_Report_FINAL.pdf , 
letzter Zugriff: 29.05.08, von ECPAT Österreich angepasst an den nationalen Kontext Österreichs und unter folgendem Titel 
erschienen: Die Bekämpfung von Kinderhandel zu sexuellen Zwecken. Ein Trainingshandbuch.  
250

 Interview mit Mag. (FH) DSA Elisabeth Mayer, STD Ambulatorium, MA 15, 20.02.08 
 

http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/en/ecpat/documenten/Trafficking_Report_FINAL.pdf
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